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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Allgemeiner Teil Allgemeiner Teil 
Regelungsgegenstand Regelungsgegenstand 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die externe Qualitätssicherung an 
folgenden hochschulischen postsekundären Bildungseinrichtungen: 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die externe Qualitätssicherung an 
folgenden hochschulischen postsekundären Bildungseinrichtungen: 

 1. Universitäten nach Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002,  1. Universitäten nach Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002, 
 2. Universität für Weiterbildung Krems nach DUK-Gesetz 2004, BGBl. I 

Nr. 22/2004, 
 2. Universität für Weiterbildung Krems nach UWK-Gesetz (UWKG), 

BGBl. I Nr. 22/2004, 
 3. Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen nach Fachhochschul-

Studiengesetz (FHStG), BGBl. Nr. 340/1993, 
 3. Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen nach Fachhochschul-

Studiengesetz (FHStG) und Fachhochschulen nach Fachhochschulgesetz 
(FHG), BGBl. Nr. 340/1993, 

 4. Privatuniversitäten nach Universitäts-Akkreditierungsgesetz (UniAkkG), 
BGBl. I Nr. 168/1999, und nach Privatuniversitätengesetz (PUG), 
BGBl. I Nr. 74/2011 

 4. Privatuniversitäten nach Universitäts-Akkreditierungsgesetz (UniAkkG), 
BGBl. I Nr. 168/1999, nach Privatuniversitätengesetz (PUG), BGBl. I 
Nr. 74/2011 und nach Privathochschulgesetz (PHG), BGBl. I Nr. 
XX/2020 sowie Privathochschulen nach PHG, 

    5. Öffentlichen Pädagogischen Hochschulen und anerkannten privaten 
Pädagogischen Hochschulen nach Hochschulgesetz 2005 (HG), BGBl. I 
Nr. 30/2006. 

(2) Die externe Qualitätssicherung der Bildungseinrichtungen gemäß Abs. 1 
erfolgt durch: 

(2) Die externe Qualitätssicherung der Bildungseinrichtungen gemäß Abs. 1 
erfolgt durch: 

 1. Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems von 
Bildungseinrichtungen; 

 1. Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems von 
Bildungseinrichtungen; 

 2. Akkreditierung von Studien;  2. Akkreditierung von Studien; 
 3. Akkreditierung von Bildungseinrichtungen;  3. Akkreditierung von Bildungseinrichtungen; 
 4. Aufsicht über die nach diesem Bundesgesetz akkreditierten 

Bildungseinrichtungen und die nach diesem Bundesgesetz akkreditierten 
Studien. 

 4. Aufsicht über die nach diesem Bundesgesetz akkreditierten 
Bildungseinrichtungen und die nach diesem Bundesgesetz akkreditierten 
Studien. 

(3) Die externe Qualitätssicherung soll im Zusammenspiel mit den internen 
Qualitätsmanagementsystemen der in Abs. 1 genannten Bildungseinrichtungen 
gewährleisten, dass diese hohen Anforderungen entsprechen und ihre Qualität 
laufend weiterentwickeln. 

(3) Die externe Qualitätssicherung soll im Zusammenspiel mit den internen 
Qualitätsmanagementsystemen der in Abs. 1 genannten Bildungseinrichtungen 
gewährleisten, dass diese hohen Anforderungen entsprechen und ihre Qualität 
laufend weiterentwickeln. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Soweit dieses Bundesgesetz keine abweichenden Bestimmungen enthält, 

sind der 1. und 2. Abschnitt des Forschungsorganisationsgesetzes, BGBl. 
Nr. 341/1981, auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes anzuwenden. 

(4) Soweit dieses Bundesgesetz keine abweichenden Bestimmungen enthält, 
sind der 1. und 2. Abschnitt des Forschungsorganisationsgesetzes, BGBl. 
Nr. 341/1981, auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes anzuwenden. 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 2. Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten folgende 

Begriffsbestimmungen: 
§ 2. Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten folgende 

Begriffsbestimmungen: 
 1. Externe Qualitätssicherung umfasst verschiedene periodische 

Maßnahmen der Begutachtung der Entwicklung der Qualität der 
Leistungen von Hochschulen in Lehre, Forschung und Administration. 

 1. Externe Qualitätssicherung umfasst verschiedene periodische 
Maßnahmen der Begutachtung der Entwicklung der Qualität der 
Leistungen von Hochschulen in Lehre, Forschung bzw. Entwicklung und 
Erschließung der Künste und Administration. 

 2. Qualitätssicherungsverfahren sind formelle, durch unabhängige und 
externe Gutachterinnen und Gutachter durchgeführte Verfahren, die die 
Übereinstimmung von Bildungseinrichtungen und Studien oder des 
Qualitätsmanagementsystems der Bildungseinrichtungen mit definierten 
Kriterien und Standards feststellen. 

 2. Qualitätssicherungsverfahren sind formelle, durch unabhängige und 
externe Gutachterinnen und Gutachter durchgeführte Verfahren, die die 
Übereinstimmung von Bildungseinrichtungen und Studien oder des 
Qualitätsmanagementsystems der Bildungseinrichtungen mit definierten 
Kriterien und Standards feststellen. 

 3. Akkreditierung ist die formelle staatliche Anerkennung einer 
Bildungseinrichtung (institutionelle Akkreditierung) oder von Studien 
(Programmakkreditierung) anhand von definierten Kriterien und 
Standards. 

 3. Akkreditierung ist die formelle staatliche Anerkennung einer 
Bildungseinrichtung (institutionelle Akkreditierung) oder von Studien 
(Programmakkreditierung) anhand von definierten Kriterien und 
Standards. 

 4. Zertifizierung ist die formelle Bescheinigung der Konformität des 
Qualitätsmanagementsystems einer Bildungseinrichtung mit definierten 
Kriterien und Standards. 

 4. Zertifizierung ist die formelle Bescheinigung der Konformität des 
Qualitätsmanagementsystems einer Bildungseinrichtung mit definierten 
Kriterien und Standards. 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Einrichtung der Agentur und Organe Einrichtung der Agentur und Organe 

Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (Agency for 
Quality Assurance and Accreditation Austria) 

Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (Agency for 
Quality Assurance and Accreditation Austria) 

§ 3. (1) Zur externen Qualitätssicherung der in § 1 Abs. 1 genannten 
Bildungseinrichtungen wird die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria (Agency for Quality Assurance and Accreditation 
Austria) eingerichtet. 

§ 3. (1) Zur externen Qualitätssicherung der in § 1 Abs. 1 genannten 
Bildungseinrichtungen wird die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria (Agency for Quality Assurance and Accreditation 
Austria) eingerichtet. 

(2) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist eine (2) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
juristische Person des öffentlichen Rechts. juristische Person des öffentlichen Rechts. 

(3) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat 
insbesondere folgende Aufgaben im Bereich der externen Qualitätssicherung zu 
erfüllen: 

(3) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat 
insbesondere folgende Aufgaben im Bereich der externen Qualitätssicherung zu 
erfüllen: 

 1. Entwicklung und Durchführung externer Qualitätssicherungsverfahren, 
jedenfalls Audit- und Akkreditierungsverfahren, nach nationalen und 
internationalen Standards; 

 1. Entwicklung und Durchführung externer Qualitätssicherungsverfahren, 
jedenfalls Audit- und Akkreditierungsverfahren, nach nationalen und 
internationalen Standards; 

 2. Akkreditierung von hochschulischen Bildungseinrichtungen und Studien;  2. Akkreditierung von hochschulischen Bildungseinrichtungen und Studien; 
 3. Berichte an den Nationalrat im Wege der zuständigen Bundesministerin 

oder des zuständigen Bundesministers; 
 3. Berichte an den Nationalrat im Wege der zuständigen Bundesministerin 

oder des zuständigen Bundesministers; 
 4. Veröffentlichung der Ergebnisberichte der Qualitätssicherungsverfahren;  4. Veröffentlichung der Ergebnisberichte der Qualitätssicherungsverfahren; 
 5. kontinuierliche begleitende Aufsicht akkreditierter hochschulischer 

Bildungseinrichtungen und Studien hinsichtlich der 
Akkreditierungsvoraussetzungen; 

 5. kontinuierliche begleitende Aufsicht akkreditierter hochschulischer 
Bildungseinrichtungen und Studien hinsichtlich der 
Akkreditierungsvoraussetzungen; 

 6. Aufgaben gemäß den Bestimmungen des FHStG und des PUG;  6. Aufgaben gemäß den Bestimmungen des FHG und des PHG; 
 7. Zertifizierung von Bildungseinrichtungen nach Audit;  7. Zertifizierung von Bildungseinrichtungen nach Audit; 
 8. Durchführung von Studien und Systemanalysen, Evaluierungen und 

Projekten; 
 8. Durchführung von Studien und Systemanalysen, Evaluierungen und 

Projekten; 
 9. Information und Beratung zu Fragen der Qualitätssicherung und 

Qualitätsentwicklung; 
 9. Information und Beratung zu Fragen der Qualitätssicherung und 

Qualitätsentwicklung; 
 10. Internationale Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung;  10. Internationale Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung; 
 11. Durchführung der Meldeverfahren für Studien ausländischer 

Bildungseinrichtungen 
 11. Durchführung der Meldeverfahren für Studien ausländischer 

Bildungseinrichtungen; 
  12. Information und Beratung zu Fragen der Anerkennung von nicht-formal 

und informell erworbenen Kompetenzen. 
(4) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat sich 

regelmäßig einer externen Evaluierung nach internationalen Standards zu 
unterziehen. 

(4) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat sich 
regelmäßig einer externen Evaluierung nach internationalen Standards zu 
unterziehen. 

Organe der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria Organe der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria 
§ 4. (1) Organe der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 

Austria sind das Kuratorium, das Board, die Beschwerdekommission und die 
Generalversammlung. 

§ 4. (1) Organe der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria sind das Kuratorium, das Board, die Beschwerdekommission und die 
Generalversammlung. 

(2) Mindestens 45 vH der Mitglieder aller Organe müssen Frauen sein. Dies (2) Den Organen haben 50vH Frauen und 50vH Männer anzugehören. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ist bereits bei der Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Organe entsprechend zu berücksichtigen. 
 Dies ist bereits jeweils bei der Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten 

für alle Organe gemäß § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 Z 1 bis 3 und § 11 Abs. 1 bis 8 zu 
berücksichtigen. Bei Organen mit einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern 
erfolgt die Berechnung, indem die Anzahl der Mitglieder rechnerisch um ein 
Mitglied zu reduzieren ist und der erforderliche Frauen- und Männeranteil von 
dieser Anzahl zu bestimmen ist. 

(3) Ist der Frauenanteil von mindestens 45vH in der Generalversammlung 
und im Board nicht ausreichend gewahrt, so hat die zuständige Bundesministerin 
oder der zuständige Bundesminister die Nominierung zurückzuweisen, wenn 
keine hinreichenden Gründe für eine Nichterfüllung vorliegen. In diesem Fall hat 
eine neue Nominierung einer Kandidatin oder eines Kandidaten oder der 
Kandidatinnen und Kandidaten zu erfolgen. 

(3) Ist die Zusammensetzung gemäß Abs. 2 in der Generalversammlung und 
im Board nicht ausreichend gewahrt, so hat die zuständige Bundesministerin oder 
der zuständige Bundesminister die Nominierung zurückzuweisen, wenn keine 
hinreichenden Gründe für eine Nichterfüllung vorliegen. In diesem Fall hat eine 
neue Nominierung einer Kandidatin oder eines Kandidaten oder der 
Kandidatinnen und Kandidaten zu erfolgen. 

Kuratorium Kuratorium 
§ 5. (1) Das Kuratorium besteht aus fünf Mitgliedern, die gemäß § 12 aus 

der Generalversammlung zu wählen sind. Die Funktionsdauer der Mitglieder 
beträgt fünf Jahre, Wiederbestellungen sind zulässig. 

§ 5. (1) Das Kuratorium besteht aus fünf Mitgliedern, die gemäß § 12 aus 
der Generalversammlung zu wählen sind. Die Funktionsdauer der Mitglieder 
beträgt fünf Jahre, Wiederbestellungen sind zulässig. 

(2) Dem Kuratorium obliegen: (2) Dem Kuratorium obliegen: 
 1. Stellungnahmen  1. Stellungnahmen 
 a) zu den Richtlinien, Standards und Abläufen der 

Qualitätssicherungsverfahren; 
 a) zu den Richtlinien, Standards und Abläufen der 

Qualitätssicherungsverfahren; 
 b) zum Finanzplan und zum Rechnungsabschluss;  b) zum Finanzplan und zum Rechnungsabschluss; 
 c) zum Tätigkeitsbericht;  c) zum Tätigkeitsbericht; 
 d) zur Geschäftsordnung der Generalversammlung;  d) zur Geschäftsordnung der Generalversammlung; 
 e) zur Ausschreibung und Aufnahme von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern und der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers und 
deren oder dessen Stellvertretung; 

 e) zur Ausschreibung und Aufnahme der Geschäftsführerin oder des 
Geschäftsführers und deren oder dessen Stellvertretung; 

 2. Vorschlag zur Bestellung einer Abschlussprüferin oder eines 
Abschlussprüfers gemäß § 16 an die zuständige Bundesministerin oder 
den zuständigen Bundesminister; 

 2. Vorschlag zur Bestellung einer Abschlussprüferin oder eines 
Abschlussprüfers gemäß § 16 an die zuständige Bundesministerin oder 
den zuständigen Bundesminister; 

 3. Vorbereitung und Einberufung der Sitzungen der Generalversammlung 
und die Berichterstattung an die Generalversammlung. 

 3. Vorbereitung und Einberufung der Sitzungen der Generalversammlung 
und die Berichterstattung an die Generalversammlung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Das Kuratorium hat aus seinem Kreis eine Vorsitzende oder einen 

Vorsitzenden und eine Stellvertretung zu wählen. 
(3) Das Kuratorium hat aus seinem Kreis eine Vorsitzende oder einen 

Vorsitzenden und eine Stellvertretung zu wählen. 
(4) Das Kuratorium trifft seine Entscheidungen mit einfacher 

Stimmenmehrheit. 
(4) Das Kuratorium trifft seine Entscheidungen mit einfacher 

Stimmenmehrheit. 
Board Board 

§ 6. (1) Das Board besteht aus vierzehn Mitgliedern, für die Folgendes gilt: § 6. (1) Das Board besteht aus vierzehn Mitgliedern, für die Folgendes gilt: 
 1. Acht Mitglieder müssen Expertinnen und Experten aus dem Bereich des 

Hochschulwesens sein und über wissenschaftliche Qualifikation und 
Erfahrung im Bereich der Qualitätssicherung verfügen und 
unterschiedliche Hochschulsektoren repräsentieren. 

 1. Acht Mitglieder müssen Expertinnen und Experten aus dem Bereich des 
Hochschulwesens sein und über wissenschaftliche oder wissenschaftlich-
künstlerische Qualifikation und Erfahrung im Bereich der 
Qualitätssicherung verfügen und unterschiedliche Hochschulsektoren 
repräsentieren. 

 2. Zwei Mitglieder sind aus dem Kreis der Vertreterinnen und Vertreter der 
Studierenden zu bestellen. 

 2. Zwei Mitglieder sind aus dem Kreis der Vertreterinnen und Vertreter der 
Studierenden zu bestellen. 

 3. Vier Mitglieder sind aus dem Bereich der Berufspraxis zu bestellen. Sie 
müssen Kenntnisse des nationalen oder internationalen Hochschulwesens 
und Erfahrung in für Hochschulen relevanten Berufsfeldern haben, 
Urteilsfähigkeit über Angelegenheiten der Qualitätssicherung besitzen 
und aufgrund ihrer hervorragenden Kenntnisse und Erfahrungen einen 
Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria leisten können. 

 3. Vier Mitglieder sind aus dem Bereich der Berufspraxis zu bestellen. Sie 
müssen Kenntnisse des nationalen oder internationalen Hochschulwesens 
und Erfahrung in für Hochschulen relevanten Berufsfeldern haben, 
Urteilsfähigkeit über Angelegenheiten der Qualitätssicherung besitzen 
und aufgrund ihrer hervorragenden Kenntnisse und Erfahrungen einen 
Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria leisten können. 

 4. Mindestens die Hälfte der Mitglieder gemäß Z 1 und 2 sind jeweils 
ausländische Vertreterinnen und Vertreter. 

 4. Mindestens die Hälfte der Mitglieder gemäß Z 1 und 2 sind jeweils 
ausländische Vertreterinnen und Vertreter. 

(2) Dem Board dürfen Mitglieder der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung, Mitglieder des Nationalrats, des Bundesrats oder eines 
sonstigen allgemeinen Vertretungskörpers und Funktionärinnen und Funktionäre 
einer politischen Partei, der in der Generalversammlung vertretenen 
Einrichtungen sowie Personen nicht angehören, die eine derartige Funktion in den 
letzten vier Jahren ausgeübt haben. Ebenso ausgeschlossen sind Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der für hochschulische Bildungseinrichtungen zuständigen 
Bundesministerienim aktiven Dienststand. 

(2) Dem Board dürfen Mitglieder der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung, Staatssekretärinnen oder Staatssekretäre, Mitglieder des 
Nationalrats, des Bundesrats oder eines sonstigen allgemeinen Vertretungskörpers 
und Funktionärinnen und Funktionäre einer politischen Partei, der in der 
Generalversammlung vertretenen Einrichtungen sowie Personen nicht angehören, 
die eine derartige Funktion in den letzten vier Jahren ausgeübt haben. Ebenso 
ausgeschlossen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der für hochschulische 
Bildungseinrichtungen zuständigen Bundesministerien sowie des Kabinetts einer 
Bundesministerin oder eines Bundesministers oder Büros einer Staatssekretärin 
oder eines Staatssekretärs oder eines anderen in § 5, 6 oder 8 Abs. 1 des 
Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, genannten Organs des Bundes oder eines 
Landes im aktiven Dienststand. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bestellung des Boards Bestellung des Boards 

§ 7. (1) Die Mitglieder des Boards werden durch die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister bestellt. 

§ 7. (1) Die Mitglieder des Boards werden durch die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister bestellt. 

(2) Je zwei ausländische und zwei inländische der in § 6 Abs. 1 
Z 1 genannten Mitglieder sind durch die zuständige Bundesministerin oder den 
zuständigen Bundesminister vorzuschlagen, die weiteren durch die 
Generalversammlung. Die Mitglieder gemäß § 6 Abs. 1 Z 2 und 3 sind durch die 
Generalversammlung mit Zweidrittelmehrheit vorzuschlagen. 

(2) Je zwei ausländische und zwei inländische der in § 6 Abs. 1 
Z 1 genannten Mitglieder sind durch die zuständige Bundesministerin oder den 
zuständigen Bundesminister vorzuschlagen, die weiteren durch die 
Generalversammlung. Die Mitglieder gemäß § 6 Abs. 1 Z 2 und 3 sind durch die 
Generalversammlung mit Zweidrittelmehrheit vorzuschlagen. 

(3) Die Amtsperiode der Mitglieder des Boards beträgt fünf Jahre, einmalige 
Wiederbestellungen sind zulässig. Abweichend davon beträgt die erste 
Funktionsperiode nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes je der Hälfte der 
Mitglieder nach § 6 Abs. 1 Z 1 bis 3 jeweils drei Jahre. 

(3) Die Amtsperiode der Mitglieder des Boards beträgt fünf Jahre, einmalige 
Wiederbestellungen sind zulässig. Abweichend davon beträgt die erste 
Funktionsperiode nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes je der Hälfte der 
Mitglieder nach § 6 Abs. 1 Z 1 bis 3 jeweils drei Jahre. 

(4) Die Mitglieder des Boards wählen aus ihrem Kreis eine Präsidentin oder 
einen Präsidenten sowie eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten. 

(4) Die Mitglieder des Boards wählen aus ihrem Kreis eine Präsidentin oder 
einen Präsidenten sowie eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten. 

(5) Die Funktionsperiode der Präsidentin oder des Präsidenten sowie der 
Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten beträgt fünf Jahre mit der Möglichkeit 
einer einmaligen Wiederbestellung in unmittelbarer Folge für eine weitere 
Funktionsperiode. 

(5) Die Funktionsperiode der Präsidentin oder des Präsidenten sowie der 
Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten beträgt fünf Jahre mit der Möglichkeit 
einer einmaligen Wiederbestellung in unmittelbarer Folge für eine weitere 
Funktionsperiode. 

(6) Die Mitglieder des Boards üben ihre Funktion nebenberuflich aus. Die 
Mitglieder des Boards haben Anspruch auf Vergütung der Tätigkeit, über deren 
Höhe die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister 
entscheidet, und auf Ersatz der Reisegebühren. 

(6) Die Mitglieder des Boards üben ihre Funktion nebenberuflich aus. Die 
Mitglieder des Boards haben Anspruch auf Vergütung der Tätigkeit, über deren 
Höhe die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister 
entscheidet, und auf Ersatz der Reisegebühren. 

(7) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat 
ein Mitglied des Boards vor Ablauf der Funktionsperiode auf Antrag oder nach 
Anhörung des Boards abzuberufen, wenn es seine Pflichten gröblich verletzt oder 
vernachlässigt hat oder wenn es nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu 
erfüllen. 

(7) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat 
ein Mitglied des Boards vor Ablauf der Funktionsperiode auf Antrag oder nach 
Anhörung des Boards abzuberufen, wenn es seine Pflichten gröblich verletzt oder 
vernachlässigt hat oder wenn es nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu 
erfüllen. 

Sitzungen des Boards Sitzungen des Boards 
§ 8. (1) Das Board übt seine Tätigkeit in Vollversammlungen aus. Diese sind 

von der Präsidentin oder dem Präsidenten schriftlich einzuberufen und haben 
mindestens zweimal pro Jahr stattzufinden. Die Sitzungen sind nicht öffentlich 
und die darin besprochenen Themen vertraulich zu behandeln. 

§ 8. (1) Das Board übt seine Tätigkeit in Vollversammlungen aus. Diese sind 
von der Präsidentin oder dem Präsidenten schriftlich einzuberufen und haben 
mindestens zweimal pro Jahr stattzufinden. Die Sitzungen sind nicht öffentlich 
und die darin besprochenen Themen vertraulich zu behandeln. 

(2) Das Board ist beschlussfähig, wenn mindestens zehn Mitglieder (2) Das Board ist beschlussfähig, wenn mindestens zehn Mitglieder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
persönlich anwesend sind. Eine Entscheidung kommt nur zu Stande, wenn 
mindestens acht Mitglieder für einen Antrag gestimmt haben. 

persönlich anwesend sind. Eine Entscheidung kommt nur zu Stande, wenn 
mindestens acht Mitglieder für einen Antrag gestimmt haben. Die 
Beschlussfassung kann auf schriftlichem Weg erfolgen, sofern sich nicht 
mindestens ein Mitglied dagegen ausspricht. 

Aufgaben des Boards und Geschäftsordnung Aufgaben des Boards und Geschäftsordnung 
§ 9. (1) Dem Board obliegen insbesondere folgende Aufgaben: § 9. (1) Dem Board obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

 1. Entscheidung über Akkreditierung von Bildungseinrichtungen und 
Studien oder über die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems; 

 1. Entscheidung über Akkreditierung von Bildungseinrichtungen und 
Studien oder über die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems; 

 2. Beschlüsse über Richtlinien, Standards und Abläufe der 
Qualitätssicherungsverfahren; 

 2. Beschlüsse über Richtlinien, Standards und Abläufe der 
Qualitätssicherungsverfahren; 

 3. Beschluss über Berichte;  3. Beschluss über Berichte; 
 4. Übermittlung der Verfahrensentscheidung der Akkreditierungsverfahren 

an die zuständige Bundesministerin oder den zuständigen 
Bundesminister; 

 4. Übermittlung der Verfahrensentscheidung der Akkreditierungsverfahren 
an die zuständige Bundesministerin oder den zuständigen 
Bundesminister; 

 5. Veröffentlichung der Ergebnisse der Qualitätssicherungsverfahren;  5. Veröffentlichung der Ergebnisse der Qualitätssicherungsverfahren; 
 6. Informationen für die Beschwerdekommission, das Kuratorium und die 

Generalversammlung; 
 6. Informationen für die Beschwerdekommission, das Kuratorium und die 

Generalversammlung; 
 7. Beschluss einer Geschäftsordnung, die die Erfüllung der Aufgaben 

sicherstellt; 
 7. Beschluss einer Geschäftsordnung, die die Erfüllung der Aufgaben 

sicherstellt; 
 8. Beschluss eines jährlichen Finanzplans und Rechnungsabschlusses;  8. Beschluss eines jährlichen Finanzplans und Rechnungsabschlusses; 
 9. Aufsicht über die Geschäftsstelle;  9. Aufsicht über die Geschäftsstelle; 
 10. Ausschreibung und Aufnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Geschäftsstelle; 
  

 11. Ausschreibung und Aufnahme der Geschäftsführerin oder des 
Geschäftsführers und der stellvertretenden Geschäftsführerin oder des 
stellvertretenden Geschäftsführers, über die das Board einstimmig zu 
entscheiden hat. § 14 Abs. 1 und 3 kommen in diesem Fall nicht zur 
Anwendung; 

 11. Ausschreibung und Aufnahme der Geschäftsführerin oder des 
Geschäftsführers und der stellvertretenden Geschäftsführerin oder des 
stellvertretenden Geschäftsführers, über die das Board einstimmig zu 
entscheiden hat. § 14 Abs. 1 und 3 kommen in diesem Fall nicht zur 
Anwendung; 

 12. Aufsicht über die akkreditierten Bildungseinrichtungen und Studien 
hinsichtlich der Akkreditierungsvoraussetzungen; 

 12. Aufsicht über die akkreditierten Bildungseinrichtungen und Studien 
hinsichtlich der Akkreditierungsvoraussetzungen; 

 13. Aufgaben gemäß FHStG und PUG;  13. Aufgaben gemäß FHG und PHG; 
 14. Internationale Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung;  14. Internationale Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung; 
 15. Entscheidung über Meldung von Studien ausländischer  15. Entscheidung über Meldung von Studien ausländischer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bildungseinrichtungen. Bildungseinrichtungen. 

(2) Das Board ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben an keine Weisungen 
gebunden. 

(2) Das Board ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben an keine Weisungen 
gebunden. 

(3) Das Board hat eine Geschäftsordnung zu beschließen, die die Erfüllung 
der ihm übertragenen Aufgaben, der Aufgaben der Beschwerdekommission und 
der Geschäftsstelle sowie die Erfüllung der übrigen Aufgaben der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria sicherstellt. In der 
Geschäftsordnung ist auch Näheres über die Organisation der Geschäftsstelle zu 
regeln. 

(3) Das Board hat eine Geschäftsordnung zu beschließen, die die Erfüllung 
der ihm übertragenen Aufgaben, der Aufgaben der Beschwerdekommission und 
der Geschäftsstelle sowie die Erfüllung der übrigen Aufgaben der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria sicherstellt. In der 
Geschäftsordnung ist auch Näheres über die Organisation der Geschäftsstelle zu 
regeln. 

Leitung der Agentur und Geschäftsstelle Leitung der Agentur und Geschäftsstelle 
§ 10. (1) Die Präsidentin oder der Präsident des Boards leitet das Board und 

die Geschäftsstelle und vertritt die Agentur nach außen. Zu ihren oder seinen 
Aufgaben zählt insbesondere der Abschluss von Verträgen. 

§ 10. (1) Die Präsidentin oder der Präsident des Boards leitet das Board und 
die Geschäftsstelle und vertritt die Agentur nach außen. Zu ihren oder seinen 
Aufgaben zählt insbesondere der Abschluss von Verträgen und die 
Ausschreibung und Aufnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle. 

(2) Die Geschäftsordnung kann für bestimmte Angelegenheiten eine 
Vertretungsbefugnis für die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer oder die 
Stellvertretung vorsehen. 

(2) Die Geschäftsordnung kann für bestimmte Angelegenheiten eine 
Vertretungsbefugnis für die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer oder die 
Stellvertretung vorsehen. 

(3) Für die Unterstützung bei der Besorgung der Aufgaben der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist eine Geschäftsstelle 
einzurichten. 

(3) Für die Unterstützung bei der Besorgung der Aufgaben der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist eine Geschäftsstelle 
einzurichten. 

(4) Die Geschäftsstelle wird durch die Geschäftsführerin oder den 
Geschäftsführer und deren oder dessen Stellvertretung geleitet. Die 
Ausschreibung und Aufnahme der Geschäftsführung und der Stellvertretung 
erfolgt gemäß Stellenbesetzungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/1998. Die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Geschäftsstelle dürfen keinem Organ 
der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria angehören. 

(4) Die Geschäftsstelle wird durch die Geschäftsführerin oder den 
Geschäftsführer und deren oder dessen Stellvertretung geleitet. Die 
Ausschreibung und Aufnahme der Geschäftsführung und der Stellvertretung 
erfolgt gemäß Stellenbesetzungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/1998. Die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Geschäftsstelle dürfen keinem Organ 
der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria angehören. 

(5) Organisation und Aufgaben der Geschäftsstelle sowie die Aufgaben der 
Geschäftsführung und der Stellvertretung sind durch die Geschäftsordnung des 
Boards zu regeln, wobei der Stellvertretung ein eigener Geschäftsbereich 
zuzuordnen ist. Die Aufgaben umfassen jedenfalls die Erstellung von Berichten 
und des Finanzplanes. 

(5) Organisation und Aufgaben der Geschäftsstelle sowie die Aufgaben der 
Geschäftsführung und der Stellvertretung sind durch die Geschäftsordnung des 
Boards zu regeln, wobei der Stellvertretung ein eigener Geschäftsbereich 
zuzuordnen ist. Die Aufgaben umfassen jedenfalls die Erstellung von Berichten 
und des Finanzplanes. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Generalversammlung Generalversammlung 

§ 11. (1) Die Generalversammlung besteht aus 23 Mitgliedern und zwar: § 11. (1) Die Generalversammlung besteht aus vierzehn Mitgliedern und 
zwar: 

 1. sechs Vertreterinnen oder Vertretern, die durch den Beirat für 
Wirtschafts- und Sozialfragen 

 1. zwei Mitgliedern, die durch den Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, 

 2. drei Vertreterinnen oder Vertretern der Österreichischen 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft wobei eine Vertreterin oder 
ein Vertreter von der Vorsitzendenkonferenz der 
Privatuniversitätsvertretungen gemäß § 10 Abs. 4 des Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaftsgesetzes 2014 – HSG 2014, BGBl. I Nr. 45/2014, 
nominiert wird; 

 2. zwei Mitgliedern, die durch die Österreichische Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft, 

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 45/2014) (Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 45/2014) 
 4. sechs Vertreterinnen oder Vertretern der Universitätenkonferenz;  4. zwei Mitgliedern, die durch die Universitätenkonferenz, 
 5. vier Vertreterinnen oder Vertretern der Fachhochschulkonferenz;  5. zwei Mitgliedern, die durch die Fachhochschulkonferenz, 
 6. zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Österreichischen 

Privatuniversitätenkonferenz; 
 6. zwei Mitgliedern, die durch die Österreichische 

Privatuniversitätenkonferenz, 
    7. zwei Mitgliedern, die durch die Rektorinnen- und Rektorenkonferenz der 

österreichischen Pädagogischen Hochschulen, 
 7. zwei Vertreterinnen oder Vertretern des Bundesministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
 8. und zwei Mitgliedern, die durch das Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung nominiert werden. 
(2) Die Mitglieder der Generalversammlung müssen über Kenntnisse des 

Hochschulwesens und in Angelegenheiten der Qualitätssicherung des 
Hochschulwesens verfügen. 

(2) Die Mitglieder der Generalversammlung müssen nachweislich über 
Kenntnisse des Hochschulwesens und Angelegenheiten der Qualitätssicherung 
des Hochschulwesens verfügen. 

(3) Die Nominierung der Mitglieder gemäß Abs. 1 Z 2 bis 7 erfolgt durch 
die jeweiligen Einrichtungen. Die Nominierung hat bis längstens einen Monat vor 
Ablauf der Funktionsperiode des betreffenden Mitglieds zu erfolgen, bei 
vorzeitiger Abberufung eines Mitglieds spätestens einen Monat nach 
Bekanntgabe der Abberufung. Die Mitglieder sind durch die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister zu bestellen. 

(3) Die Nominierung der Mitglieder gemäß Abs. 1 Z 2 bis 7 erfolgt durch 
die jeweiligen Einrichtungen. Die Nominierung hat bis längstens einen Monat vor 
Ablauf der Funktionsperiode des betreffenden Mitglieds zu erfolgen, bei 
vorzeitiger Abberufung eines Mitglieds spätestens einen Monat nach 
Bekanntgabe der Abberufung. Die Mitglieder sind durch die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister zu bestellen. 

(4) Die Funktionsperiode der Mitglieder der Generalversammlung beträgt 
fünf Jahre, Wiederbestellungen sind zulässig. 

(4) Die Funktionsperiode der Mitglieder der Generalversammlung beträgt 
fünf Jahre, Wiederbestellungen sind zulässig. 

(5) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat 
ein Mitglied der Generalversammlung vor Ablauf der Funktionsperiode auf 

(5) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat 
ein Mitglied der Generalversammlung vor Ablauf der Funktionsperiode auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Antrag oder nach Anhörung der Generalversammlung abzuberufen, wenn es seine 
Pflichten gröblich verletzt oder vernachlässigt hat oder wenn es nicht mehr in der 
Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. 

Antrag oder nach Anhörung der Generalversammlung abzuberufen, wenn es seine 
Pflichten gröblich verletzt oder vernachlässigt hat oder wenn es nicht mehr in der 
Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. 

Aufgaben der Generalversammlung Aufgaben der Generalversammlung 
§ 12. (1) Die Aufgaben der Generalversammlung umfassen: § 12. (1) Die Aufgaben der Generalversammlung umfassen: 

 1. die Wahl gemäß § 5 Abs. 1;  1. die Wahl gemäß § 5 Abs. 1; 
 2. die Nominierungen gemäß § 7 Abs. 2 und § 13 Abs. 3;  2. die Nominierungen gemäß § 7 Abs. 2 und § 13 Abs. 3; 
 3. die Kenntnisnahme des Finanzplanes, des Rechnungsabschlusses und des 

Tätigkeitsberichts sowie die Stellungnahme zur Geschäftsordnung des 
Boards. 

 3. die Kenntnisnahme des Finanzplanes, des Rechnungsabschlusses und des 
Tätigkeitsberichts sowie die Stellungnahme zur Geschäftsordnung des 
Boards. 

(2) Bei den Nominierungen gemäß § 5 Abs. 1 sind je ein Mitglied aus den 
Vertreterinnen und den Vertretern der Universitätenkonferenz, der 
Fachhochschulkonferenz und der Österreichischen Privatuniversitätenkonferenz 
zu berücksichtigen. 

 

(3) Die Generalversammlung hat aus ihrem Kreis eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden zu wählen. 

(3) Die Generalversammlung hat aus ihrem Kreis eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden und eine Stellvertretung zu wählen. 

(4) Der Generalversammlung übt ihre Tätigkeit in Vollversammlungen aus. (4) Der Generalversammlung übt ihre Tätigkeit in Vollversammlungen aus. 
(5) Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens fünfzehn 

ihrer Mitglieder persönlich anwesend sind. Sie fasst die Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden oder 
des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(5) Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens acht ihrer 
Mitglieder persönlich anwesend sind. Sie fasst die Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden oder 
des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(6) Die Generalversammlung hat eine Geschäftsordnung zu beschließen, die 
die Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben und der Aufgaben des Kuratoriums 
gemäß § 5 sicherstellt. 

(6) Die Generalversammlung hat eine Geschäftsordnung zu beschließen, die 
die Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben und der Aufgaben des Kuratoriums 
gemäß § 5 sicherstellt. 

(7) Die Mitglieder üben ihre Funktion ehrenamtlich aus. (7) Die Mitglieder üben ihre Funktion ehrenamtlich aus. Reisekosten sind 
unter sinngemäßer Anwendung der Reisegebührenvorschrift 1955, 
BGBl Nr. 133/1955, zu ersetzen. 

Beschwerdekommission Beschwerdekommission 
§ 13. (1) Die Beschwerdekommission behandelt und entscheidet Einsprüche 

von Bildungseinrichtungen gegen den Verfahrensablauf und gegen 
Zertifizierungsentscheidungen. 

§ 13. (1) Die Beschwerdekommission behandelt und entscheidet Einsprüche 
von Bildungseinrichtungen gegen den Verfahrensablauf und gegen 
Zertifizierungsentscheidungen. 

(2) Die Beschwerdekommission besteht aus zwei inländischen Mitgliedern (2) Die Beschwerdekommission besteht aus zwei inländischen Mitgliedern 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und einem ausländischen Mitglied mit Expertise im Bereich der 
Qualitätssicherung des Hochschulwesens und rechtlichen Qualifikationen, sowie 
zwei Ersatzmitgliedern. Die Ersatzmitglieder sind zu gleichen Teilen aus 
inländischen und ausländischen Vertreterinnen und Vertretern zu bestellen. 

und einem ausländischen Mitglied mit Expertise im Bereich der 
Qualitätssicherung des Hochschulwesens und rechtlichen Qualifikationen, sowie 
zwei Ersatzmitgliedern. Die Ersatzmitglieder sind zu gleichen Teilen aus 
inländischen und ausländischen Vertreterinnen und Vertretern zu bestellen. 

(3) Die Mitglieder der Beschwerdekommission werden durch die 
Generalversammlung nominiert und bestellt. 

(3) Die Mitglieder der Beschwerdekommission werden durch die 
Generalversammlung nominiert und bestellt. 

(4) Mitglieder der Beschwerdekommission dürfen keinem anderen Organ 
der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria angehören. Sie 
sind bei der Ausübung ihrer Funktion an keine Weisungen gebunden. 

(4) Mitglieder der Beschwerdekommission dürfen keinem anderen Organ 
der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria angehören. Sie 
sind bei der Ausübung ihrer Funktion an keine Weisungen gebunden. 

(5) Die Funktionsperiode der Mitglieder der Beschwerdekommission beträgt 
drei Jahre. Wiederbestellungen sind zulässig. Abweichend davon beträgt die erste 
Funktionsperiode eines inländischen Mitgliedes nach dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes zwei Jahre. 

(5) Die Funktionsperiode der Mitglieder der Beschwerdekommission beträgt 
drei Jahre. Wiederbestellungen sind zulässig. Abweichend davon beträgt die erste 
Funktionsperiode eines inländischen Mitgliedes nach dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes zwei Jahre. 

(6) Die Beschwerdekommission hat aus ihrem Kreis eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden zu wählen. 

(6) Die Beschwerdekommission hat aus ihrem Kreis eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden zu wählen. 

(7) Die Beschwerdekommission fasst ihre Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit. 

(7) Die Beschwerdekommission fasst ihre Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit. 

(8) Die Generalversammlung hat ein Mitglied der Beschwerdekommission 
vor Ablauf der Funktionsperiode auf Antrag der Beschwerdekommission oder 
nach deren Anhörung abzuberufen, wenn es seine Pflichten gröblich verletzt oder 
vernachlässigt hat oder wenn es nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu 
erfüllen. 

(8) Die Generalversammlung hat ein Mitglied der Beschwerdekommission 
vor Ablauf der Funktionsperiode auf Antrag der Beschwerdekommission oder 
nach deren Anhörung abzuberufen, wenn es seine Pflichten gröblich verletzt oder 
vernachlässigt hat oder wenn es nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu 
erfüllen. 

(9) Die Mitglieder der Beschwerdekommission haben Anspruch auf 
Vergütung der Tätigkeit, über deren Höhe das Board entscheidet, und auf den 
Ersatz der Reisegebühren. 

(9) Die Mitglieder der Beschwerdekommission haben Anspruch auf 
Vergütung der Tätigkeit, über deren Höhe das Board entscheidet, und auf den 
Ersatz der Reisegebühren. 

(10) Eine Beschwerde ist von dem für die beschwerdeführende 
Bildungseinrichtung zur Vertretung nach außen ermächtigten Organ schriftlich 
bei der Geschäftsstelle einzubringen. Die Geschäftsstelle hat die Beschwerde 
unverzüglich zur Prüfung an die Beschwerdekommission weiterzuleiten und das 
Board darüber zu informieren. Die Beschwerdekommission kann die Beschwerde 
im Schriftweg behandeln oder die beschwerdeführende Bildungseinrichtung zu 
einem Gespräch einladen. Die Kommission kann im Einvernehmen mit der 
beschwerdeführenden Bildungseinrichtung auch eine Anhörung Dritter 
durchführen. Die Beschwerdekommission hat dem Board und der 

(10) Eine Beschwerde ist von dem für die beschwerdeführende 
Bildungseinrichtung zur Vertretung nach außen ermächtigten Organ schriftlich 
bei der Geschäftsstelle einzubringen. Die Geschäftsstelle hat die Beschwerde 
unverzüglich zur Prüfung an die Beschwerdekommission weiterzuleiten und das 
Board darüber zu informieren. Die Beschwerdekommission kann die Beschwerde 
im Schriftweg behandeln oder die beschwerdeführende Bildungseinrichtung zu 
einem Gespräch einladen. Die Kommission kann im Einvernehmen mit der 
beschwerdeführenden Bildungseinrichtung auch eine Anhörung Dritter 
durchführen. Die Beschwerdekommission hat dem Board und der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
beschwerdeführenden Bildungseinrichtung über die Ergebnisse ihrer 
Ermittlungen zu berichten und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur 
Problemlösung vorzuschlagen. 

beschwerdeführenden Bildungseinrichtung über die Ergebnisse ihrer 
Ermittlungen zu berichten und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur 
Problemlösung vorzuschlagen. 

(11) Der genaue Ablauf des Verfahrens ist in der Geschäftsordnung gemäß 
§ 9 Abs. 1 Z 7 festzulegen. 

(11) Der genaue Ablauf des Verfahrens ist in der Geschäftsordnung gemäß 
§ 9 Abs. 1 Z 7 festzulegen. 

Säumnis von Organen Säumnis von Organen 
§ 14. (1) Kommt ein Organ der Agentur für Qualitätssicherung und 

Akkreditierung Austria gemäß §§ 5, 11 und 13 einer ihm nach diesem 
Bundesgesetz obliegenden Aufgabe nicht innerhalb einer angemessenen Zeit 
nach, hat das Board von Amts wegen eine Frist von vier Wochen zu setzen, 
innerhalb der das säumige Organ die zu erfüllende Aufgabe nachzuholen hat. 
Lässt dieses die Frist verstreichen, ist die zu erfüllende Aufgabe 

§ 14. (1) Kommt ein Organ der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria gemäß §§ 5, 11 und 13 einer ihm nach diesem 
Bundesgesetz obliegenden Aufgabe nicht innerhalb einer angemessenen Zeit 
nach, hat das Board von Amts wegen eine Frist von vier Wochen zu setzen, 
innerhalb der das säumige Organ die zu erfüllende Aufgabe nachzuholen hat. 
Lässt dieses die Frist verstreichen, ist die zu erfüllende Aufgabe 

 1. in Angelegenheiten gemäß § 5 Abs. 2 durch die Generalversammlung,  1. in Angelegenheiten gemäß § 5 Abs. 2 durch die Generalversammlung, 
 2. in Angelegenheiten gemäß § 7 Abs. 2 letzter Satz, § 11 Abs. 1 Z 1 und 

11 und Abs. 3 und § 12 Abs. 1 Z 1 und 2 durch die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister, 

 2. in Angelegenheiten gemäß § 7 Abs. 2 letzter Satz, § 11 Abs. 1 Z 1 und 
11 und Abs. 3 und § 12 Abs. 1 Z 1 und 2 durch die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister, 

 3. und in Angelegenheiten gemäß § 9 Abs. 1, § 12 Abs. 1 Z 3 und § 13 
Abs. 3 durch das Kuratorium durchzuführen (Ersatzvornahme). 

 3. und in Angelegenheiten gemäß § 9 Abs. 1, § 12 Abs. 1 Z 3 und § 13 
Abs. 3 durch das Kuratorium durchzuführen (Ersatzvornahme). 

(2) Abs. 1 gilt nicht im Anwendungsbereich des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991. 

(2) Abs. 1 gilt nicht im Anwendungsbereich des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991. 

(3) Ist das Board im Sinne des Abs. 1 säumig, hat das Kuratorium auf Antrag 
eines davon betroffenen Organs der Agentur oder der antragstellenden 
Bildungseinrichtung oder von Amts wegen die Maßnahmen gemäß Abs. 1 zu 
setzen. 

(3) Ist das Board im Sinne des Abs. 1 säumig, hat das Kuratorium auf Antrag 
eines davon betroffenen Organs der Agentur oder der antragstellenden 
Bildungseinrichtung oder von Amts wegen die Maßnahmen gemäß Abs. 1 zu 
setzen. 

(4) Ist das Kuratorium im Sinne des Abs. 2 säumig, hat die 
Generalversammlung die Ersatzvornahme vorzunehmen. 

(4) Ist das Kuratorium im Sinne des Abs. 2 säumig, hat die 
Generalversammlung die Ersatzvornahme vorzunehmen. 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Gebarung und Rechnungswesen Gebarung und Rechnungswesen 

Finanzen und Gebarung Finanzen und Gebarung 
§ 15. (1) Die Finanzierung der Agentur für Qualitätssicherung und 

Akkreditierung Austria erfolgt mit Bundesmitteln und durch eigene Einnahmen, 
§ 15. (1) Die Finanzierung der Agentur für Qualitätssicherung und 

Akkreditierung Austria erfolgt mit Bundesmitteln und durch eigene Einnahmen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria nach diesem Bundesgesetz erzielt 
werden. Die Bereitstellung der Bundesmittel erfolgt jährlich, nach Vorlage eines 
Finanzplanes, durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung. Die Höhe der Bundesmittel ist nach den Grundsätzen des 
Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986, und unter Berücksichtigung der 
finanziellen Leistungsmöglichkeiten des Bundes und der eigenen Einnahmen der 
Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria in der Art 
festzulegen, dass die Organe der Agentur ihre in diesem Bundesgesetz 
festgelegten Aufgaben erfüllen können. 

die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria nach diesem Bundesgesetz erzielt 
werden. Die Bereitstellung der Bundesmittel erfolgt jährlich, nach Vorlage eines 
Finanzplanes, durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung. Die Höhe der Bundesmittel ist nach den Grundsätzen des 
Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986, und unter Berücksichtigung der 
finanziellen Leistungsmöglichkeiten des Bundes und der eigenen Einnahmen der 
Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria in der Art 
festzulegen, dass die Organe der Agentur ihre in diesem Bundesgesetz 
festgelegten Aufgaben erfüllen können. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Boards hat der zuständigen 
Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister bis 30. Juni jeden Jahres 
den Finanzplan für das folgende Jahr und die Vorschau über die zwei darauf 
folgenden Jahre zur Genehmigung vorzulegen. Für das erste Geschäftsjahr ist 
durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ein 
provisorischer Finanzplan zu erstellen, der bis zur Genehmigung eines 
Finanzplanes durch das Board Anwendung findet. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Boards hat der zuständigen 
Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister bis 30. Juni jeden Jahres 
den Finanzplan für das folgende Jahr und die Vorschau über die drei darauf 
folgenden Jahre zur Genehmigung vorzulegen. Für das erste Geschäftsjahr ist 
durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ein 
provisorischer Finanzplan zu erstellen, der bis zur Genehmigung eines 
Finanzplanes durch das Board Anwendung findet. 

(3) Die Zuteilungen der Mittel erfolgen monatlich aliquot. (3) Die Zuteilungen der Mittel erfolgen monatlich aliquot. 
(4) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria kann 

über ihre Einnahmen frei verfügen, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
Allfällige Zweckwidmungen sind zu berücksichtigen. 

(4) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria kann 
über ihre Einnahmen frei verfügen, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
Allfällige Zweckwidmungen sind zu berücksichtigen. 

(5) Die Gebarung der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria erfolgt im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. 

(5) Die Gebarung der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria erfolgt im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. 

(6) Für Verbindlichkeiten der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria übernimmt der Bund keine Haftung. 

(6) Für Verbindlichkeiten der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria übernimmt der Bund keine Haftung. 

(7) Die Gebarung der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria unterliegt der Prüfung durch den Rechnungshof. 

(7) Die Gebarung der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria unterliegt der Prüfung durch den Rechnungshof. 

Rechnungswesen Rechnungswesen 
§ 16. (1) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat 

unter der Verantwortung der Präsidentin oder des Präsidenten des Boards unter 
sinngemäßer Anwendung des Unternehmensgesetzbuches, dRGBl. S 219/1897, 
ein Rechnungswesen, einschließlich einer Kosten- und Leistungsrechnung, 
einzurichten, das 

§ 16. (1) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat 
unter der Verantwortung der Präsidentin oder des Präsidenten des Boards unter 
sinngemäßer Anwendung des Unternehmensgesetzbuches, dRGBl. S 219/1897, 
ein Rechnungswesen, einschließlich einer Kosten- und Leistungsrechnung, 
einzurichten, das 

 1. den Aufgaben der Agentur entspricht,  1. den Aufgaben der Agentur entspricht, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. die Erfüllung der Berichterstattungspflichten nach den Richtlinien der 

Bundesministerin oder des Bundesministers für Finanzen für die 
einheitliche Einrichtung eines Planungs-, Informations- und 
Berichterstattungssystems des Bundes für das Beteiligungs- und 
Finanzcontrolling, BGBl. II Nr. 319/2002, sichert und 

 2. die Erfüllung der Berichterstattungspflichten nach den Richtlinien der 
Bundesministerin oder des Bundesministers für Finanzen für die 
einheitliche Einrichtung eines Planungs-, Informations- und 
Berichterstattungssystems des Bundes für das Beteiligungs- und 
Finanzcontrolling, BGBl. II Nr. 319/2002, sichert und 

 3. eine Trennung in Rechnungskreise vorsieht, wobei jedenfalls eine 
Trennung zwischen den Aufgaben gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 bis 6 und Z 7 
bis 10 vorzunehmen ist. 

 3. eine Trennung in Rechnungskreise vorsieht, wobei jedenfalls eine 
Trennung zwischen den Aufgaben gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 bis 6 und Z 7 
bis 10 vorzunehmen ist. 

(2) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister 
kann durch Verordnung festlegen, dass die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria ihr oder ihm laufend automationsunterstützt und in 
technisch geeigneter Form den Zugang zu den für die Planung, Steuerung und die 
Statistik benötigten standardisierten Daten ermöglicht. 

(2) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister 
kann durch Verordnung festlegen, dass die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria ihr oder ihm laufend automationsunterstützt und in 
technisch geeigneter Form den Zugang zu den für die Planung, Steuerung und die 
Statistik benötigten standardisierten Daten ermöglicht. 

(3) Das Rechnungsjahr der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria entspricht dem Kalenderjahr. 

(3) Das Rechnungsjahr der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria entspricht dem Kalenderjahr. 

(4) Die Präsidentin oder der Präsident hat der zuständigen Bundesministerin 
oder dem zuständigen Bundesminister bis 30. Juni jeden Jahres einen 
Rechnungsabschluss über das abgelaufene Rechnungsjahr zusammen mit einem 
Bericht einer Abschlussprüferin oder eines Abschlussprüfers vorzulegen. Der 
Rechnungsabschluss besteht aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Erläuterungen. Die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer muss eine von 
der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria unabhängige 
beeidete Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin oder ein unabhängiger beeideter 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder eine Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft sein. Für die Auswahl und die Verantwortung der 
Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers sowie für die Durchführung der 
Prüfung gelten die Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches sinngemäß. 

(4) Die Präsidentin oder der Präsident hat der zuständigen Bundesministerin 
oder dem zuständigen Bundesminister bis 30. Juni jeden Jahres einen 
Rechnungsabschluss über das abgelaufene Rechnungsjahr zusammen mit einem 
Bericht einer Abschlussprüferin oder eines Abschlussprüfers vorzulegen. Der 
Rechnungsabschluss besteht aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Erläuterungen. Die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer muss eine von 
der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria unabhängige 
beeidete Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin oder ein unabhängiger beeideter 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder eine Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft sein. Für die Auswahl und die Verantwortung der 
Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers sowie für die Durchführung der 
Prüfung gelten die Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches sinngemäß. 

(5) Die Bestellung der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers hat 
durch die zuständige Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister auf 
Vorschlag des Kuratoriums vor Ablauf des Rechnungsjahres zu erfolgen. 

(5) Die Bestellung der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers hat 
durch die zuständige Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister auf 
Vorschlag des Kuratoriums vor Ablauf des Rechnungsjahres zu erfolgen. 

Abgaben- und Gebührenbefreiung Abgaben- und Gebührenbefreiung 
§ 17. (1) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterliegt die Agentur für 

Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria nicht den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994. 

§ 17. (1) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterliegt die Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria nicht den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Alle dem Bund auf Grund bundesgesetzlicher Bestimmungen 

eingeräumten abgaben- und gebührenrechtlichen Begünstigungen finden auch auf 
die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria Anwendung, 
soweit diese in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben tätig wird. 

(2) Alle dem Bund auf Grund bundesgesetzlicher Bestimmungen 
eingeräumten abgaben- und gebührenrechtlichen Begünstigungen finden auch auf 
die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria Anwendung, 
soweit diese in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben tätig wird. 

(3) Sämtliche mit der Errichtung der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria und der Vermögensübertragung nach § 36 
Abs. 4 und 5 und der Übertragung von Rechten, Forderungen und 
Verbindlichkeiten vom Bund an die Agentur verbundenen Vorgänge sind von 
allen bundesgesetzlich geregelten Abgaben befreit. 

(3) Sämtliche mit der Errichtung der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria und der Vermögensübertragung nach § 36 
Abs. 4 und 5 und der Übertragung von Rechten, Forderungen und 
Verbindlichkeiten vom Bund an die Agentur verbundenen Vorgänge sind von 
allen bundesgesetzlich geregelten Abgaben befreit. 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 
Grundsätze und Verfahren der Qualitätssicherung Grundsätze und Verfahren der Qualitätssicherung 

Qualitätssicherungsverfahren Qualitätssicherungsverfahren 
§ 18. (1) Das Qualitätsmanagementsystem von Universitäten nach UG und 

der Universität für Weiterbildung Krems nach DUK-Gesetz 2004 sowie von 
Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen, die bis zum 29. Februar 2012 
akkreditiert und einer institutionellen Evaluierung gemäß FHStG unterzogen 
werden, ist in periodischen Abständen einem Audit zu unterziehen. 

§ 18. (1) Das Qualitätsmanagementsystem von Universitäten nach UG und 
der Universität für Weiterbildung Krems nach UWKG, von Erhaltern von 
Fachhochschul-Studiengängen, die bis zum 29. Februar 2012 akkreditiert und 
einer institutionellen Evaluierung gemäß FHStG unterzogen werden sowie von 
öffentlichen Pädagogischen Hochschulen und anerkannten privaten 
Pädagogischen Hochschulen ist in periodischen Abständen einem Audit zu 
unterziehen. 

(2) Die staatliche Anerkennung von Bildungseinrichtungen als Erhalter von 
Fachhochschul-Studiengängen oder als Privatuniversität erfolgt durch 
Akkreditierung der Bildungseinrichtungen (institutionelle Akkreditierung) und 
Akkreditierung der Studien (Programmakkreditierung). 

(2) Die staatliche Anerkennung von Bildungseinrichtungen als 
Fachhochschule, als Privathochschule oder als Privatuniversität erfolgt durch 
Akkreditierung der Bildungseinrichtungen (institutionelle Akkreditierung) und 
Akkreditierung der Studien (Programmakkreditierung). 

(3) Neu einzurichtende Fachhochschul-Studiengänge und Studien an 
Privatuniversitäten, die mit einem akademischen Grad enden, sind zu 
akkreditieren. 

(3) Neu einzurichtende Fachhochschul-Studiengänge und Studien an 
Privathochschulen und Privatuniversitäten, die mit einem akademischen Grad 
enden, sind zu akkreditieren. 

(4) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria sowie 
von dieser beauftragte Auftragsverarbeiter sind berechtigt, zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 

(4) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria sowie 
von dieser beauftragte Auftragsverarbeiter sind berechtigt, zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
04.05.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO), von Studierenden und dem Personal 
der betroffenen Einrichtungen zu verarbeiten. 

04.05.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO), von Studierenden und dem Personal 
der betroffenen Einrichtungen zu verarbeiten. 

Durchführung der Qualitätssicherungsverfahren Durchführung der Qualitätssicherungsverfahren 
§ 19. (1) Audits nach den in § 22 genannten Prüfbereichen können durch die 

Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria, durch eine im 
European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) registrierte 
oder eine andere international anerkannte und unabhängige 
Qualitätssicherungsagentur durchgeführt werden. In diesen Fällen hat das 
Ergebnis dieselben Wirkungen wie ein Audit, das von der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria durchgeführt wurde. 

§ 19. (1) Audits an Universitäten nach UG, der Universität für 
Weiterbildung Krems nach UWKG sowie an Fachhochschulen nach FHG gemäß 
den in § 22 genannten Prüfbereichen können durch die Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria, durch eine im European Quality 
Assurance Register for Higher Education (EQAR) registrierte oder eine andere 
international anerkannte und unabhängige Qualitätssicherungsagentur 
durchgeführt werden. In diesen Fällen hat das Ergebnis dieselben Wirkungen wie 
ein Audit, das von der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria 
durchgeführt wurde. Audits an öffentlichen Pädagogischen Hochschulen und 
anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen sind durch die Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria durchzuführen. 

Bildungseinrichtungen, die ihr internes Qualitätsmanagement unter Zuhilfenahme 
der Beratung der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria 
aufgebaut haben, dürfen beim nächsten durchzuführenden 
Qualitätssicherungsverfahren nicht die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria wählen. 

(1a) Bildungseinrichtungen, die ihr internes Qualitätsmanagement unter 
Zuhilfenahme der Beratung der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria, einer im EQAR registrierten oder anderen international 
anerkannten und unabhängigen Qualitätssicherungsagentur aufgebaut haben, 
dürfen beim nächsten durchzuführenden Qualitätssicherungsverfahren nicht diese 
Agentur wählen. 

(2) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat 
die Qualitätssicherungsagenturen gemäß Abs. 1 mittels Verordnung 
kundzumachen. 

(2) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat 
die Qualitätssicherungsagenturen gemäß Abs. 1 mittels Verordnung 
kundzumachen. 

(3) Akkreditierungsverfahren sind von der Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria durchzuführen. 

(3) Akkreditierungsverfahren sind von der Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria durchzuführen. 

Verfahrenskosten Verfahrenskosten 
§ 20. (1) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist 

berechtigt, für die von ihr durchgeführten Qualitätssicherungsverfahren ein 
Entgelt in Rechnung zu stellen und individuell vorzuschreiben. Das Entgelt 
umfasst die tatsächlich anfallenden Kosten für die Begutachtung sowie eine 
Verfahrenspauschale für die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria. 

§ 20. (1) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist 
berechtigt, für die von ihr durchgeführten Qualitätssicherungsverfahren ein 
Entgelt in Rechnung zu stellen und individuell vorzuschreiben. Das Entgelt 
umfasst die tatsächlich anfallenden Kosten für die Begutachtung sowie eine 
Verfahrenspauschale für die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria. 

(2) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat die 
Höhe der Verfahrenspauschale für Qualitätssicherungsverfahren an 

(2) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat die 
Höhe der Verfahrenspauschale für Akkreditierungsverfahren gemäß § 18 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bildungseinrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 festzulegen und entsprechend zu 
veröffentlichen. Die Festlegung bedarf der Genehmigung durch die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister. 

Abs. 2 und 3 festzulegen und entsprechend zu veröffentlichen. Die Festlegung 
bedarf der Genehmigung durch die zuständige Bundesministerin oder den 
zuständigen Bundesminister. 

Veröffentlichung der Verfahrensergebnisse Veröffentlichung der Verfahrensergebnisse 
§ 21. Die Ergebnisse der Audits und Akkreditierungsverfahren sind sowohl 

von der Agentur als auch von der antragstellenden Bildungseinrichtung zu 
veröffentlichen. Dies umfasst den Ergebnisbericht des 
Qualitätssicherungsverfahrens und die Entscheidung der 
Qualitätssicherungsagentur einschließlich der Begründung der Entscheidung. 
Ausgenommen von der Veröffentlichung sind jedenfalls personenbezogene Daten 
und jene Berichtsteile, die sich auf Finanzierungsquellen sowie Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse beziehen. 

§ 21. Die Ergebnisse der Audits und Akkreditierungsverfahren sind sowohl 
von der Agentur als auch von der antragstellenden Bildungseinrichtung zu 
veröffentlichen. Dies umfasst den Ergebnisbericht des 
Qualitätssicherungsverfahrens und die Entscheidung der 
Qualitätssicherungsagentur einschließlich der Begründung der Entscheidung. 
Ausgenommen von der Veröffentlichung sind jedenfalls personenbezogene Daten 
und jene Berichtsteile, die sich auf Finanzierungsquellen sowie Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse beziehen. 

Audit und Zertifizierung Audit und Zertifizierung 
§ 22. (1) Die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems einer 

Bildungseinrichtung hat durch ein Audit gemäß den in Abs. 2 genannten 
Prüfbereichen zu erfolgen. 

§ 22. (1) Die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems einer 
Bildungseinrichtung hat durch ein Audit gemäß den in Abs. 2 genannten 
Prüfbereichen zu erfolgen. 

(2) Für Universitäten nach UG und DUK-Gesetz 2004 sowie Erhalter von 
Fachhochschul-Studiengängen nach FHStG bestehen jedenfalls folgende 
Prüfbereiche: 

(2) Für Universitäten nach UG und UWKG, Fachhochschulen nach FHG, 
öffentliche Pädagogische Hochschulen und anerkannte private Pädagogische 
Hochschulen nach HG bestehen jedenfalls folgende Prüfbereiche: 

 1. Qualitätsstrategie und deren Integration in die Steuerungsinstrumente der 
Hochschule; 

 1. Qualitätsstrategie und deren Integration in die Steuerungsinstrumente der 
Hochschule; 

 2. Strukturen und Verfahren der Qualitätssicherung in den Bereichen 
Studien und Lehre, Forschung oder Entwicklung und Erschließung der 
Künste oder Angewandte Forschung und Entwicklung, Organisation und 
Administration und Personal; 

 2. Strukturen und Verfahren der Qualitätssicherung in den Bereichen 
Studien und Lehre, Forschung oder Entwicklung und Erschließung der 
Künste oder Angewandte Forschung und Entwicklung oder 
wissenschaftlich-berufsfeldbezogene Forschung, Organisation und 
Administration und Personal; 

 3. Einbindung von Internationalisierung und gesellschaftlichen 
Zielsetzungen in das Qualitätsmanagementsystem; 

 3. Einbindung von Internationalisierung und gesellschaftlichen 
Zielsetzungen in das Qualitätsmanagementsystem; 

 4. Informationssysteme und Beteiligung von Interessensgruppen;  4. Informationssysteme und Beteiligung von Interessensgruppen; 
 5. Strukturen und Verfahren der Qualitätssicherung von Lehrgängen zur 

Weiterbildung bei Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen gemäß 
§ 9 FHStG sowie von Lehrgängen zur Weiterbildung, die in 
Kooperationsform im Sinne des § 3 Abs. 2 Z 11 FHStG betrieben 
werden; 

 5. Strukturen und Verfahren der Qualitätssicherung von 
Universitätslehrgängen gemäß § 56 UG, von Lehrgängen zur 
Weiterbildung an Fachhochschulen gemäß § 9 FHG sowie von 
Lehrgängen zur Weiterbildung, die in Kooperationsform im Sinne des 
§ 3 Abs. 2 Z 11 FHG betrieben werden und von Hochschullehrgängen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß § 39 HG; 

 6. Strukturen und Verfahren der Qualitätssicherung für das Lehramt an 
Schulen bzw. Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen 
Bildungseinrichtungen insbesondere zur Prüfung der wissenschaftlichen 
und professionsorientierten Voraussetzungen für die 
Leistungserbringung. 

 6. Strukturen und Verfahren der Qualitätssicherung der Zusammenarbeit 
von Universitäten und öffentlichen Pädagogischen Hochschulen und 
anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen hinsichtlich 
Lehramtsstudien bzw. Studien für Berufstätigkeiten an 
elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen; 

    7. Strukturen und Verfahren der Qualitätssicherung hinsichtlich Begleitung 
und Beratung von Bildungsinstitutionen für öffentliche Pädagogische 
Hochschulen und anerkannte private Pädagogische Hochschulen. 

 Neben diesen Prüfbereichen besteht für die Bildungseinrichtungen die 
Möglichkeit, mit der durchführenden Agentur einen Prüfbereich als Vertiefung 
des Audits zu wählen, wenn dies in Hinblick auf die institutionelle Profilbildung 
und Entwicklung und die Weiterentwicklung von Strukturen und Verfahren der 
Qualitätssicherung dienlich ist. 

(3) Die Konkretisierung der Prüfbereiche für Verfahren der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria erfolgt durch Richtlinien des 
Boards. 

(3) Die Ausgestaltung der Verfahren unter Beachtung der Prüfbereiche 
erfolgt durch die durchführende Qualitätssicherungsagentur, dies ist von der 
Qualitätssicherungsagentur auf ihrer Webseite zu veröffentlichen. 

(4) Die Zertifizierung ist auf sieben Jahre befristet. Die Zertifizierung ist bis 
zum Abschluss eines laufenden Audit-Verfahrens zu verlängern. 

(4) Die Zertifizierung ist auf sieben Jahre befristet. Die Zertifizierung ist bis 
zum Abschluss eines laufenden Audit-Verfahrens zu verlängern. 

(5) Die Zertifizierung kann mit Auflagen erteilt werden, wenn im Zuge des 
Audits Mängel im Qualitätsmanagement festgestellt werden, die als innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums behebbar eingestuft werden. Im Falle einer 
Zertifizierung mit Auflagen muss die Behebung der Mängel bis spätestens zwei 
Jahre nach Zertifizierung durch ein entsprechendes Follow-Up-Verfahren durch 
die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria oder die 
betreffende Agentur überprüft werden. 

(5) Die Zertifizierung kann mit Auflagen erteilt werden, wenn im Zuge des 
Audits Mängel im Qualitätsmanagement festgestellt werden, die als innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums behebbar eingestuft werden. Im Falle einer 
Zertifizierung mit Auflagen muss die Behebung der Mängel bis spätestens ein 
Jahr nach Zertifizierung durch ein entsprechendes Follow-Up-Verfahren durch 
die das Audit durchführende Qualitätssicherungsagentur überprüft werden. 
Werden die Auflagen nicht innerhalb der Frist erfüllt, ist Abs. 6 anzuwenden. 

(6) Wird das Qualitätsmanagementsystem der Bildungseinrichtung nicht 
zertifiziert, ist verpflichtend nach zwei Jahren ein Re-Audit ausschließlich durch 
die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria durchzuführen. 

(6) Wird das Qualitätsmanagementsystem der Bildungseinrichtung nicht 
zertifiziert, ist verpflichtend nach zwei Jahren ein Re-Audit ausschließlich durch 
die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria durchzuführen. 

(7) Wird keine Zertifizierung oder eine Zertifizierung mit Auflagen erteilt 
oder ein nach Auffassung der Bildungseinrichtung unrichtiger Ergebnisbericht 
abgegeben, besteht die Möglichkeit, den Ergebnisbericht oder die Zertifizierung 
von der Beschwerdekommission überprüfen zu lassen. 

(7) Wird keine Zertifizierung oder eine Zertifizierung mit Auflagen erteilt 
oder ein nach Auffassung der Bildungseinrichtung unrichtiger Ergebnisbericht 
abgegeben, besteht die Möglichkeit, den Ergebnisbericht oder die Zertifizierung 
von der Beschwerdekommission überprüfen zu lassen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Akkreditierung von Fachhochschul-Einrichtungen und Fachhochschul-

Studiengängen 
Akkreditierung von Fachhochschulen und Fachhochschul-Studiengängen 

§ 23. (1) Die Akkreditierung als Fachhochschul-Einrichtung oder von 
Fachhochschul-Studiengängen hat nach den Akkreditierungsvoraussetzungen 
gemäß FHStG und den in Abs. 3 oder 4 genannten Prüfbereichen zu erfolgen. 

§ 23. (1) Die Akkreditierung als Fachhochschule oder von Fachhochschul-
Studiengängen hat nach den Akkreditierungsvoraussetzungen gemäß FHG und 
den in Abs. 3 oder 4 genannten Prüfbereichen zu erfolgen. 

(2) Jene Erhalter, die erstmalig einen Antrag auf Akkreditierung von 
Fachhochschul-Studiengängen stellen, sind einer institutionellen Akkreditierung 
und Programmakkreditierungen zu unterziehen. 

(2) Jene Erhalter, die erstmalig einen Antrag auf Akkreditierung von 
Fachhochschul-Studiengängen stellen, sind einer institutionellen Akkreditierung 
und Programmakkreditierungen zu unterziehen. 

(3) Die Prüfbereiche der institutionellen Akkreditierung umfassen jedenfalls: (3) Die Prüfbereiche der institutionellen Akkreditierung umfassen jedenfalls: 
 1. Zielsetzung und Profilbildung;  1. Zielsetzung und Profilbildung; 
 2. Entwicklungsplanung;  2. Entwicklungsplanung; 
 3. Studien und Lehre;  3. Studien und Lehre; 
 4. Angewandte Forschung und Entwicklung;  4. Angewandte Forschung und Entwicklung; 
 5. Organisation der Hochschule und ihrer Leistungen;  5. Organisation der Hochschule und ihrer Leistungen; 
 6. Finanzierung und Ressourcen;  6. Finanzierung und Ressourcen; 
 7. nationale und internationale Kooperationen;  7. nationale und internationale Kooperationen; 
 8. Qualitätsmanagementsystem  8. Qualitätsmanagementsystem; 
    9. Personal unter besonderer Berücksichtigung der ausgeglichenen 

Repräsentanz von Frauen und Männern in allen Positionen und 
Funktionen. 

(4) Die Prüfbereiche der Programmakkreditierung für den beantragten 
Fachhochschul-Studiengang umfassen jedenfalls: 

(4) Die Prüfbereiche der Programmakkreditierung für den beantragten 
Fachhochschul-Studiengang umfassen jedenfalls: 

 1. Studiengang und Studiengangsmanagement;  1. Studiengang und Studiengangsmanagement; 
 2. Personal;  2. Personal; 
 3. Qualitätssicherung;  3. Qualitätssicherung; 
 4. Finanzierung und Infrastruktur;  4. Finanzierung und Infrastruktur; 
 5. Angewandte Forschung und Entwicklung;  5. Angewandte Forschung und Entwicklung; 
 6. nationale und internationale Kooperationen.  6. nationale und internationale Kooperationen. 

(4a) Bei gemeinsam eingerichteten Studien sind die Ergebnisse bereits 
stattgefundener Qualitätssicherungsverfahren anzuerkennen. 

(4a) Bei gemeinsam eingerichteten Studien sind die Ergebnisse bereits 
stattgefundener Qualitätssicherungsverfahren anzuerkennen. 

 (4b) Wird ein Fachhochschul-Studiengang als gemeinsames 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Studienprogramm mit einer oder mehreren ausländischen anerkannten 
postsekundären Bildungseinrichtungen durchgeführt, kann die Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ein von Abs. 4 abweichendes 
Verfahren für die Programmakkreditierung nach internationalen Standards und 
Kriterien festlegen. 

 (4c) Wird ein Fachhochschul-Studiengang als gemeinsames 
Studienprogramm mit einer Universität nach UG oder UWKG durchgeführt, kann 
die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ein von Abs. 4 
abweichendes Verfahren für die Programmakkreditierung unter Berücksichtigung 
der Strukturen und Vereinbarungen der beteiligten Bildungseinrichtungen 
festlegen. 

(5) Das Board hat nach Durchführung eines öffentlichen 
Begutachtungsverfahrens eine Verordnung zu erlassen, in der Festlegungen 
hinsichtlich der Prüfbereiche und methodischen Verfahrensgrundsätze der 
institutionellen Akkreditierung und Programmakkreditierung zu treffen sind. 

(5) Das Board hat nach Durchführung eines öffentlichen 
Begutachtungsverfahrens eine Verordnung zu erlassen, in der Festlegungen 
hinsichtlich der Prüfbereiche und methodischen Verfahrensgrundsätze der 
institutionellen Akkreditierung und Programmakkreditierung zu treffen sind. 

(6) Erfüllt die Antragstellerin oder der Antragsteller die Voraussetzungen, ist 
die Akkreditierung gemäß Abs. 1 und Abs. 3 befristet für sechs Jahre oder gemäß 
Abs. 1 und Abs. 4 unbefristet auszusprechen. Der Akkreditierungsbescheid hat 
jedenfalls folgende Angaben zu enthalten: 

(6) Erfüllt die Antragstellerin oder der Antragsteller die Voraussetzungen, ist 
die Akkreditierung gemäß Abs. 1 und Abs. 3 befristet für sechs Jahre oder gemäß 
Abs. 1 und Abs. 4 unbefristet auszusprechen. Der Akkreditierungsbescheid hat 
jedenfalls folgende Angaben zu enthalten: 

 1. Zeitraum der Akkreditierung;  1. Zeitraum der Akkreditierung; 
 2. Bezeichnung des Rechtsträgers der Bildungseinrichtung;  2. Bezeichnung des Rechtsträgers der Bildungseinrichtung und 

Bezeichnung der Fachhochschule; 
 3. Bezeichnung, Art, Arbeitsaufwand der Studien, Dauer der Studien und 

Anzahl der Studienplätze; 
 3. Bezeichnung, Art, Arbeitsaufwand der Studien, Dauer der Studien, 

Anzahl der Studienplätze und Standorte der Durchführung; 
 4. Wortlaut der zu verleihenden akademischen Grade;  4. Wortlaut der zu verleihenden akademischen Grade; 
 5. allfällige Auflagen.  5. allfällige Auflagen. 

(7) Eine einmalige Verlängerung der institutionellen Akkreditierung für 
sechs Jahre ist auf Antrag zulässig, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 
3 weiterhin vorliegen. Die Verlängerung der Akkreditierung umfasst auch die bis 
zu diesem Zeitpunkt akkreditierten Studien. Die Verlängerung ist spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Genehmigungszeitraumes zu beantragen. Wird die 
institutionelle Akkreditierung nicht verlängert, sind alle 
Programmakkreditierungen der Bildungseinrichtung zu widerrufen. 

(7) Eine einmalige Verlängerung der institutionellen Akkreditierung ist auf 
Antrag zulässig, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 3 weiterhin 
vorliegen. Die Verlängerung der institutionellen Akkreditierung umfasst auch die 
bis zu diesem Zeitpunkt akkreditierten Studien und ist unbefristet auszusprechen. 
Die Verlängerung ist spätestens neun Monate vor Ablauf des 
Genehmigungszeitraumes zu beantragen. Wird die institutionelle Akkreditierung 
nicht verlängert, sind alle Programmakkreditierungen der Bildungseinrichtung zu 
widerrufen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(8) Die erstmalige Akkreditierung einer Bildungseinrichtung oder von 

Studien kann nicht unter Auflagen erfolgen. Eine Verlängerung der 
Akkreditierung kann unter Auflagen erfolgen, wenn im Zuge des 
Akkreditierungsverfahrens Mängel festgestellt werden, die als innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums behebbar eingestuft werden. Wird die Akkreditierung mit 
Auflagen erteilt, hat die Bildungseinrichtung der Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria ein Entwicklungskonzept vorzulegen und innerhalb 
eines Zeitraums von zwei Jahren nachzuweisen, dass die Auflagen erfüllt wurden. 
Erfolgt dies nicht, ist die Akkreditierung mit Bescheid zu widerrufen. 

(8) Die erstmalige Akkreditierung einer Bildungseinrichtung kann nicht 
unter Auflagen erfolgen. Eine Verlängerung der institutionellen Akkreditierung 
kann unter Auflagen erfolgen, wenn im Zuge des Akkreditierungsverfahrens 
Mängel festgestellt werden, die als innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
behebbar eingestuft werden. Wird die Akkreditierung mit Auflagen erteilt, hat die 
Bildungseinrichtung innerhalb eines Zeitraums von bis zu zwei Jahren 
nachzuweisen, dass die Auflagen erfüllt wurden. Erfolgt dies nicht, ist die 
Akkreditierung mit Bescheid zu widerrufen. 

 (8a) Die erstmalige Programmakkreditierung kann nicht unter Auflagen 
erfolgen. Davon ausgenommen sind Programmakkreditierungen an 
Fachhochschulen, die bereits ein Audit gemäß § 22 erfolgreich durchgeführt 
haben. 

(9) Nach ununterbrochener Akkreditierungsdauer von zwölf Jahren ist die 
Bildungseinrichtung einem Audit gemäß § 22 zu unterziehen. In weiterer Folge 
hat ein Audit alle sieben Jahre stattzufinden. Bei positiver Zertifizierung bleibt 
die Akkreditierung weiterhin bestehen. Wird die Zertifizierung mit Auflagen 
erteilt, hat der Erhalter der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria ein Entwicklungskonzept vorzulegen und innerhalb eines Zeitraums von 
zwei Jahren nachzuweisen, dass die Auflagen erfüllt wurden. Wird die 
Zertifizierung auch nach einem Re-Audit gemäß § 22 Abs. 6 verweigert, erlischt 
die institutionelle Akkreditierung zwei Jahre nach der Mitteilung der 
Verweigerung, sofern nicht eine neuerliche institutionelle Akkreditierung in 
diesem Zeitraum erteilt wird. Das Erlöschen der Akkreditierung ist durch das 
Board mit Bescheid festzustellen. 

(9) Nach ununterbrochener Akkreditierungsdauer von zwölf Jahren ist die 
Fachhochschule einem Audit gemäß § 22 zu unterziehen. In weiterer Folge hat 
ein Audit alle sieben Jahre stattzufinden. 

(10) Die Regelung des Abs. 4 gilt sinngemäß für die Antragstellung zur 
Akkreditierung von weiteren Studien. 

(10) Die Regelung des Abs. 4 gilt sinngemäß für die Antragstellung zur 
Akkreditierung von weiteren Studien. 

Akkreditierung von Privatuniversitäten und Studien an Privatuniversitäten Akkreditierung von Privathochschulen oder Privatuniversitäten und Studien 
an Privathochschulen oder Privatuniversitäten 

§ 24. (1) Die Akkreditierung als Privatuniversität und von Studien an 
Privatuniversitäten hat nach den Akkreditierungsvoraussetzungen gemäß PUG 
und den in Abs. 3, 4 oder 5 genannten Prüfbereichen zu erfolgen. 

§ 24. (1) Die Akkreditierung als Privathochschule oder Privatuniversität und 
von Studien an Privathochschulen oder Privatuniversitäten hat nach den 
Akkreditierungsvoraussetzungen gemäß PHG und den in 
Abs. 3, 4 oder 5 genannten Prüfbereichen zu erfolgen. 

(2) Jene juristischen Personen, die erstmalig einen Antrag auf (2) Jene juristischen Personen, die erstmalig einen Antrag auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Akkreditierung als Privatuniversität stellen, sind einer institutionellen 
Akkreditierung und Programmakkreditierungen zu unterziehen. 

Akkreditierung als Privathochschule stellen, sind einer institutionellen 
Akkreditierung und Programmakkreditierungen zu unterziehen. 

(3) Die Prüfbereiche der institutionellen Akkreditierung umfassen jedenfalls: (3) Die Prüfbereiche der institutionellen Akkreditierung umfassen jedenfalls: 
 1. Zielsetzung und Profilbildung;  1. Zielsetzung und Profilbildung; 
 2. Entwicklungsplanung;  2. Entwicklungsplanung; 
 3. Studien und Lehre;  3. Studien und Lehre; 
 4. Forschung und Entwicklung / Erschließung und Entwicklung der Künste;  4. Forschung und Entwicklung / Erschließung und Entwicklung der Künste; 
 5. Organisation der Hochschule und ihrer Leistungen;  5. Organisation der Hochschule und ihrer Leistungen; 
 6. Finanzierung und Ressourcen;  6. Finanzierung und Ressourcen; 
 7. nationale und internationale Kooperationen;  7. nationale und internationale Kooperationen; 
 8. Qualitätsmanagementsystem  8. Qualitätsmanagementsystem; 
    9. Personal unter besonderer Berücksichtigung der ausgeglichenen 

Repräsentanz von Frauen und Männern in allen Positionen und 
Funktionen. 

(4) Die Prüfbereiche der Programmakkreditierung für den beantragten 
Studiengang umfassen jedenfalls: 

(4) Die Prüfbereiche der Programmakkreditierung für den beantragten 
Studiengang umfassen jedenfalls: 

 1. Studiengang und Studiengangsmanagement;  1. Studiengang und Studiengangsmanagement; 
 2. Personal;  2. Personal; 
 3. Qualitätssicherung;  3. Qualitätssicherung; 
 4. Finanzierung und Infrastruktur;  4. Finanzierung und Infrastruktur; 
 5. Forschung und Entwicklung;  5. Forschung und Entwicklung; 
 6. nationale und internationale Kooperationen.  6. nationale und internationale Kooperationen. 

(5) Die Prüfbereiche der Programmakkreditierung für Universitätslehrgänge 
umfassen jedenfalls: 

(5) Die Prüfbereiche der Programmakkreditierung für Universitätslehrgänge 
umfassen jedenfalls: 

 1. Lehrgang und Lehrgangsmanagement;  1. Lehrgang und Lehrgangsmanagement; 
 2. Personal;  2. Personal; 
 3. Qualitätssicherung;  3. Qualitätssicherung; 
 4. Finanzierung und Infrastruktur;  4. Finanzierung und Infrastruktur; 
 5. Einbindung des Lehrganges in Forschung und Entwicklung oder 

Entwicklung und Erschließung der Künste. 
 5. Einbindung des Lehrganges in Forschung und Entwicklung oder 

Entwicklung und Erschließung der Künste. 
(5a) Bei gemeinsam eingerichteten Studien sind die Ergebnisse bereits 

stattgefundener Qualitätssicherungsverfahren anzuerkennen. 
(5a) Bei gemeinsam eingerichteten Studien sind die Ergebnisse bereits 

stattgefundener Qualitätssicherungsverfahren anzuerkennen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (5b) Wird ein Studium als gemeinsames Studienprogramm mit einer oder 

mehreren ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen 
durchgeführt, kann die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria ein von Abs. 4 abweichendes Verfahren für die Programmakkreditierung 
nach internationalen Standards und Kriterien festlegen. 

(6) Das Board hat nach Durchführung eines öffentlichen 
Begutachtungsverfahrens eine Verordnung zu erlassen, in der Festlegungen 
hinsichtlich der Prüfbereiche und methodischen Verfahrensgrundsätze der 
institutionellen Akkreditierung und Programmakkreditierung zu treffen sind. 

(6) Das Board hat nach Durchführung eines öffentlichen 
Begutachtungsverfahrens eine Verordnung zu erlassen, in der Festlegungen 
hinsichtlich der Prüfbereiche und methodischen Verfahrensgrundsätze der 
institutionellen Akkreditierung und Programmakkreditierung zu treffen sind. 

(7) Erfüllt die Antragstellerin oder der Antragsteller die Voraussetzungen, ist 
die Akkreditierung befristet für sechs Jahre auszusprechen. Der 
Akkreditierungsbescheid hat jedenfalls folgende Angaben zu enthalten: 

(7) Erfüllt die Antragstellerin oder der Antragsteller die Voraussetzungen, ist 
die Akkreditierung befristet für sechs Jahre auszusprechen. Der 
Akkreditierungsbescheid hat jedenfalls folgende Angaben zu enthalten: 

 1. Zeitraum der Akkreditierung;  1. Zeitraum der Akkreditierung; 
 2. Bezeichnung des Rechtsträgers der Bildungseinrichtung;  2. Bezeichnung des Rechtsträgers der Bildungseinrichtung und 

Bezeichnung der Privathochschule; 
 3. Bezeichnung, Art, Arbeitsaufwand der Studien und Dauer der Studien;  3. Bezeichnung, Art, Arbeitsaufwand der Studien, Dauer der Studien, 

Anzahl der Studienplätze und Standorte der Durchführung; 
 4. Wortlaut der zu verleihenden akademischen Grade;  4. Wortlaut der zu verleihenden akademischen Grade; 
 5. allfällige Auflagen.  5. allfällige Auflagen. 

(8) Eine Verlängerung der institutionellen Akkreditierung für sechs Jahre ist 
auf Antrag zulässig, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 3 weiterhin 
vorliegen. Die Verlängerung der Akkreditierung umfasst auch die bis zu diesem 
Zeitpunkt akkreditierten Studien. Die Verlängerung ist spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Genehmigungszeitraumes zu beantragen. Wird die institutionelle 
Akkreditierung nicht verlängert, sind alle Programmakkreditierungen der 
Bildungseinrichtung zu widerrufen. 

(8) Eine Verlängerung der institutionellen Akkreditierung für sechs Jahre ist 
auf Antrag zulässig, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 3 weiterhin 
vorliegen. Die Verlängerung der institutionellen Akkreditierung umfasst auch die 
bis zu diesem Zeitpunkt akkreditierten Studien. Die Verlängerung ist spätestens 
neun Monate vor Ablauf des Genehmigungszeitraumes zu beantragen. Wird die 
institutionelle Akkreditierung nicht verlängert, sind alle 
Programmakkreditierungen der Bildungseinrichtung zu widerrufen. 

(9) Die erstmalige Akkreditierung einer Bildungseinrichtung oder von 
Studien kann nicht unter Auflagen erfolgen. Eine Verlängerung der 
institutionellen Akkreditierung kann unter Auflagen erfolgen, wenn im Zuge des 
Akkreditierungsverfahrens Mängel festgestellt werden, die als innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums behebbar eingestuft werden. Wird die Akkreditierung mit 
Auflagen erteilt, Erfolgt dies nicht, ist die Akkreditierung mit Bescheid zu 
widerrufen. 

(9) Die erstmalige Akkreditierung einer Bildungseinrichtung kann nicht 
unter Auflagen erfolgen. Eine Verlängerung der institutionellen Akkreditierung 
kann unter Auflagen erfolgen, wenn im Zuge des Akkreditierungsverfahrens 
Mängel festgestellt werden, die als innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
behebbar eingestuft werden. Wird die Akkreditierung mit Auflagen erteilt, hat die 
Bildungseinrichtung innerhalb eines Zeitraums von bis zu zwei Jahren 
nachzuweisen, dass die Auflagen erfüllt wurden. Erfolgt dies nicht, ist die 
Akkreditierung mit Bescheid zu widerrufen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (9a) Die erstmalige Programmakkreditierung kann nicht unter Auflagen 

erfolgen. Davon ausgenommen sind Programmakkreditierungen an 
Bildungseinrichtungen, deren institutionelle Akkreditierung bereits zweimal 
verlängert wurde. 

(10) Nach einer ununterbrochenen Akkreditierungsdauer von zwölf Jahren 
kann die Akkreditierung jeweils für zwölf Jahre erfolgen. 

(10) Nach einer ununterbrochenen Akkreditierungsdauer von zwölf Jahren 
kann die Akkreditierung für einen Zeitraum von sechs bis zwölf Jahren erfolgen. 

(11) Die Regelungen der Abs. 4 und 5 gelten sinngemäß für die 
Antragstellung zur Akkreditierung von weiteren Studien. 

(11) Die Regelungen der Abs. 3 bis 5 gelten sinngemäß für die 
Antragstellung zur Akkreditierung einer Privathochschule als Privatuniversität 
und von weiteren Studien. 

(12) Eine Verlängerung der Programmakkreditierung ist nicht möglich. Die 
Verlängerung der Akkreditierung der Studien erfolgt im Rahmen der 
Verlängerung der institutionellen Akkreditierung gemäß Abs. 8. 

(12) Eine Verlängerung der Programmakkreditierung ist nicht möglich. Die 
Verlängerung der Akkreditierung der Studien erfolgt im Rahmen der 
Verlängerung der institutionellen Akkreditierung gemäß Abs. 8. 

Zuständigkeit und Verfahren zur Akkreditierung Zuständigkeit und Verfahren zur Akkreditierung 
§ 25. (1) Über einen Antrag auf Akkreditierung und auf Verlängerung der 

Akkreditierung hat das Board als die für die Akkreditierung zuständige Behörde 
zu entscheiden. 

§ 25. (1) Über einen Antrag auf Akkreditierung und auf Verlängerung der 
Akkreditierung hat das Board als die für die Akkreditierung zuständige Behörde 
zu entscheiden. 

(2) Dem Antrag sind beizulegen: (2) Dem Antrag sind beizulegen: 
 1. Name der antragstellenden juristischen Person; ist die antragstellende 

Einrichtung eine juristische Person des privaten Rechts, so ist ein Auszug 
aus dem Firmenbuch oder Vereinsregister beizubringen; 

 1. Name der antragstellenden juristischen Person; ist die antragstellende 
Einrichtung eine juristische Person des privaten Rechts, so ist ein Auszug 
aus dem Firmenbuch oder Vereinsregister beizubringen; 

 2. Alle Unterlagen, die dem Nachweis der Erfüllung der gesetzlich 
festgelegten Akkreditierungsvoraussetzungen dienen. 

 2. Alle Unterlagen, die dem Nachweis der Erfüllung der gesetzlich 
festgelegten Akkreditierungsvoraussetzungen dienen. 

(3) Die Akkreditierung, ihre Verlängerung, ihr Widerruf und ihr Erlöschen 
haben durch Bescheid zu erfolgen. Die Mitglieder des Boards sind in Ausübung 
ihres Amtes unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Die Entscheidung 
des Boards bedarf vor Bescheiderlassung der Genehmigung der zuständigen 
Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers. Die Genehmigung ist zu 
versagen, wenn die Entscheidung gegen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
verstößt oder im Widerspruch zu nationalen bildungspolitischen Interessen steht. 

(3) Die Akkreditierung, ihre Verlängerung, ihr Widerruf und ihr Erlöschen 
haben durch Bescheid zu erfolgen. Die Mitglieder des Boards sind in Ausübung 
ihres Amtes unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Die Entscheidung 
des Boards bedarf vor Bescheiderlassung der Genehmigung der zuständigen 
Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers. Die Genehmigung ist zu 
versagen, wenn die Entscheidung gegen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
verstößt oder im Widerspruch zu nationalen bildungspolitischen Interessen steht. 

(4) Der Akkreditierungsbescheid ist bei Änderung der im Bescheid 
enthaltenen Inhalte auf Antrag oder von Amts wegen zu ergänzen oder 
abzuändern. 

(4) Der Akkreditierungsbescheid ist bei Änderung der im Bescheid 
enthaltenen Inhalte auf Antrag oder von Amts wegen zu ergänzen oder 
abzuändern. Der Bescheid kann mit Auflagen erteilt werden. 

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 79/2013) (5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 79/2013) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(6) Auf das Verfahren zur Akkreditierung, ihrer Verlängerung, ihrem 

Widerruf und zur Feststellung ihres Erlöschens sind das AVG und das 
Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982 mit folgender Maßgabe anzuwenden: 

(6) Auf das Verfahren zur Akkreditierung, ihrer Verlängerung, ihrem 
Widerruf und zur Feststellung ihres Erlöschens sind das AVG und das 
Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982 mit folgender Maßgabe anzuwenden: 

 1. der verfahrenseinleitende Antrag kann nur bis zum Vorliegen der 
Berichte der Gutachterinnen oder Gutachter abgeändert werden; 

  

 2. die Entscheidungsfrist beträgt neun Monate.  2. Die Entscheidungsfrist beträgt neun Monate. 
 3. die Bundesministerin oder der Bundesminister ist nicht sachlich in 

Betracht kommende Oberbehörde nach § 73 Abs. 2 AVG. 
 3. Die Bundesministerin oder der Bundesminister ist nicht sachlich in 

Betracht kommende Oberbehörde nach § 73 Abs. 2 AVG. 
    4. Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria kann im 

Akkreditierungsverfahren die Erstellung eines gemeinsamen Gutachtens 
der Gutachterinnen und Gutachter vorsehen. 

     5. Den Gutachterinnen und Gutachtern stehen pauschalierte Gebühren zu. 
Das Ausmaß der Gebühren ist vom Board der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria im Einvernehmen mit der 
zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister 
durch Verordnung festzulegen. 

Erlöschen und Widerruf der Akkreditierung Erlöschen und Widerruf der Akkreditierung 
§ 26. (1) Die Akkreditierung erlischt: § 26. (1) Die Akkreditierung erlischt: 

 1. im Falle einer befristeten Akkreditierung durch Zeitablauf, wenn nicht 
spätestens neun Monate vor Ablauf der Akkreditierung ein Antrag auf 
Verlängerung gestellt wurde. Ist das Verfahren zur Verlängerung der 
Akkreditierung nicht binnen neun Monaten abgeschlossen, so verlängert 
sich die Akkreditierung bis zum Abschluss des Verfahrens. Das 
Erlöschen ist mit Bescheid festzustellen; 

 1. im Falle einer befristeten Akkreditierung durch Zeitablauf, wenn nicht 
spätestens neun Monate vor Ablauf der Akkreditierung ein Antrag auf 
Verlängerung gestellt wurde. Ist das Verfahren zur Verlängerung der 
Akkreditierung nicht binnen neun Monaten abgeschlossen, so verlängert 
sich die Akkreditierung bis zum Abschluss des Verfahrens. Das 
Erlöschen ist mit Bescheid festzustellen; 

 2. im Falle der Auflösung der juristischen Person, die als Rechtsträger der 
Bildungseinrichtung fungierte, mit dem Zeitpunkt ihrer Auflösung; 

 2. im Falle der Auflösung der juristischen Person, die als Rechtsträger der 
Bildungseinrichtung fungierte, mit dem Zeitpunkt ihrer Auflösung; 

 3. durch Widerruf aller Programmakkreditierungen oder der institutionellen 
Akkreditierung der Bildungseinrichtung. 

 3. durch Widerruf aller Programmakkreditierungen oder der institutionellen 
Akkreditierung der Bildungseinrichtung; 

    4. im Falle der Nichterfüllung von Auflagen. 
(2) Die Akkreditierung ist durch das Board mit Bescheid zu widerrufen: (2) Die Akkreditierung ist durch das Board mit Bescheid zu widerrufen: 

 1. bei Wegfall der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß FHStG oder PUG 
für die ununterbrochene Dauer von mindestens sechs Monaten; 

 1. bei Wegfall der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß FHG oder PHG; 

 2. bei Verweigerung der Berichts- und Informationspflichten und der  2. bei Verweigerung der Berichts- und Informationspflichten und der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mitwirkung an statistischen Erhebungen gemäß 
Bildungsdokumentationsgesetz, BGBl. I Nr. 12/2002 und FHStG; 

Mitwirkung an statistischen Erhebungen gemäß 
Bildungsdokumentationsgesetz, BGBl. I Nr. 12/2002 und FHG; 

 3. bei Anbieten nicht-akkreditierter Studien, die zu akademischen Graden 
führen sollen; 

 3. bei Anbieten nicht-akkreditierter Studien, die zu akademischen Graden 
führen sollen; 

 4. bei schweren Verstößen gegen gesetzliche Regelungen, wenn dadurch 
der ordnungsgemäße Betrieb des Studienganges gefährdet ist; 

 4. bei schweren Verstößen gegen gesetzliche Regelungen, wenn dadurch 
der ordnungsgemäße Betrieb des Studienganges gefährdet ist; 

 5. in den in §§ 23 und 24 genannten Fällen.  5. in den in §§ 23 und 24 genannten Fällen. 
(3) Im Falle des Erlöschens oder des Widerrufes der Akkreditierung von 

Fachhochschul-Studiengängen oder von Studien an Privatuniversitäten hat der 
Erhalter oder der Träger der Privatuniversität der Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria einen Vorschlag zu erstatten, der den Studierenden 
der betroffenen Studien einen Studienabschluss innerhalb eines die 
vorgeschriebene Studiendauer um ein Jahr nicht übersteigenden Zeitraumes 
ermöglicht.Zur Finanzierung auslaufender Studien ist vom Erhalter oder vom 
Träger der Privatuniversität finanzielle Vorsorge zu treffen. Diese muss im Zuge 
des Akkreditierungsverfahrens nachgewiesen werden. 

(3) Im Falle des Erlöschens oder des Widerrufes der Akkreditierung von 
Fachhochschul-Studiengängen oder von Studien an Privathochschulen und 
Privatuniversitäten hat der Erhalter oder der Träger der Privathochschule oder 
Privatuniversität der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria 
einen Plan zur Abwicklung vorzulegen, der den Studierenden der betroffenen 
Studien einen Studienabschluss innerhalb eines die vorgeschriebene Studiendauer 
um ein Jahr nicht übersteigenden Zeitraumes ermöglicht. Der Plan bedarf der 
Genehmigung durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria, die Genehmigung kann mit Auflagen erteilt werden. Zur Finanzierung 
auslaufender Studien ist vom Erhalter oder vom Träger der Privatuniversität 
finanzielle Vorsorge zu treffen. Diese muss im Zuge des 
Akkreditierungsverfahrens nachgewiesen werden. 

(4) Um Studierenden einen Studienabschluss gemäß Abs. 3 zu ermöglichen, 
kann das Board eine einmalig befristete Programmakkreditierung für die 
betroffenen Studien erteilen. 

(4) Um Studierenden einen Studienabschluss gemäß Abs. 3 zu ermöglichen, 
kann das Board eine einmalig befristete Programmakkreditierung für die 
betroffenen Studien erteilen. 

5. Abschnitt 5. Abschnitt 
Studien ausländischer Bildungseinrichtungen Studien ausländischer Bildungseinrichtungen 

Meldeverfahren Meldeverfahren 
§ 27. (1) Studien ausländischer Bildungseinrichtungen in Österreich, die § 27. (1) Studien ausländischer Bildungseinrichtungen in Österreich, die 

 1. in ihrem Herkunfts- bzw. Sitzstaat als postsekundär im Sinne des § 51 
Abs. 2 Z 1 UG anerkannt sind und 

 1. in ihrem Herkunfts- bzw. Sitzstaat als postsekundär im Sinne des § 51 
Abs. 2 Z 1 UG anerkannt sind und 

 2. mit österreichischen Studien und akademischen Graden vergleichbar 
sind, 

 2. mit österreichischen Studien und akademischen Graden vergleichbar 
sind, 

sind vor Aufnahme des Studienbetriebs einem Meldeverfahren zu unterziehen. sind vor Aufnahme des Studienbetriebs einem Meldeverfahren zu unterziehen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Das Anbieten von Studien, welche mit österreichischen Studien nicht 

vergleichbar sind, ist unzulässig. Bildungseinrichtungen, die in ihrem jeweiligen 
Herkunfts- bzw. Sitzstaat nicht als postsekundär im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG 
anerkannt sind, dürfen Studien in Österreich nicht anbieten. 

(2) Das Anbieten von Studien, welche mit österreichischen Studien nicht 
vergleichbar sind, ist unzulässig. Bildungseinrichtungen, die in ihrem jeweiligen 
Herkunfts- bzw. Sitzstaat nicht als postsekundär im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG 
anerkannt sind, dürfen Studien in Österreich nicht anbieten. 

(3) Meldestelle ist die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria. Auf das Verfahren sind das AVG und das Zustellgesetz anzuwenden. 
§ 20 Abs. 1, § 25 Abs. 3 erster und zweiter Satz sowie § 25 Abs. 6 gelten 
sinngemäß. 

(3) Meldestelle ist die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria. Auf das Verfahren sind das AVG und das Zustellgesetz anzuwenden. 
§ 20 Abs. 1, § 25 Abs. 3 erster und zweiter Satz sowie § 25 Abs. 6 gelten 
sinngemäß. 

(4) Die Entscheidung über die Meldung ist auf längstens sechs Jahre zu 
befristen und kann mit Auflagen versehen werden. 

(4) Die Entscheidung über die Meldung ist auf längstens sechs Jahre zu 
befristen und kann mit Auflagen versehen werden. 

(5) Ist das Meldeverfahren positiv entschieden, dürfen die 
Bildungseinrichtungen den Studienbetrieb in Österreich aufnehmen und 
durchführen. 

(5) Ist das Meldeverfahren positiv entschieden, dürfen die 
Bildungseinrichtungen den Studienbetrieb in Österreich aufnehmen und 
durchführen. 

(6) Die Meldestelle hat ein Verzeichnis der Meldeverfahren zu führen, auf 
dem neuesten Stand zu halten und zu veröffentlichen. Das Verzeichnis hat 
jedenfalls Informationen zur Bildungseinrichtung, den Studien und den 
Ergebnissen des Meldeverfahrens zu umfassen. Die Bundesministerin oder der 
Bundesminister ist darüber regelmäßig zu informieren. 

(6) Die Meldestelle hat ein Verzeichnis der Meldeverfahren zu führen, auf 
dem neuesten Stand zu halten und zu veröffentlichen. Das Verzeichnis hat 
jedenfalls Informationen zur Bildungseinrichtung, den Studien und den 
Ergebnissen des Meldeverfahrens zu umfassen. Die Bundesministerin oder der 
Bundesminister ist darüber regelmäßig zu informieren. 

(7) Mit der Entscheidung über die Meldung der Studien ist keine 
Feststellung der Gleichwertigkeit mit österreichischen Studien und 
entsprechenden österreichischen akademischen Graden verbunden. Die Studien 
und akademischen Grade gelten als solche des Herkunfts- bzw. Sitzstaates der 
Bildungseinrichtung. Ausländische Bildungseinrichtungen sind verpflichtet, im 
Rahmen ihrer Marktkommunikation und ihres Außenauftrittes in Österreich auf 
diesen Umstand in schriftlicher und optisch hervorgehobener Form hinzuweisen. 

(7) Mit der Entscheidung über die Meldung der Studien ist keine 
Feststellung der Gleichwertigkeit mit österreichischen Studien und 
entsprechenden österreichischen akademischen Graden verbunden. Die Studien 
und akademischen Grade gelten als solche des Herkunfts- bzw. Sitzstaates der 
Bildungseinrichtung. Ausländische Bildungseinrichtungen sind verpflichtet, im 
Rahmen ihrer Marktkommunikation und ihres Außenauftrittes in Österreich auf 
diesen Umstand in schriftlicher und optisch hervorgehobener Form hinzuweisen. 

(8) Für das Erlöschen der Entscheidung über die Meldung ist § 26 Abs. 1 Z 1 
und 2 sinngemäß anzuwenden. 

(8) Für das Erlöschen der Entscheidung über die Meldung ist § 26 Abs. 1 
Z 1, 2 und 4 sinngemäß anzuwenden. 

(9) Der Widerruf der Entscheidung über die Meldung hat bei Verweigerung 
der Informationspflichten und Mitwirkung an statistischen Erhebungen gemäß 
Abs. 10 oder bei Wegfall der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß § 27a Abs. 1 
und § 27b Abs. 1 und 2 zu erfolgen. 

(9) Der Widerruf der Entscheidung über die Meldung hat bei Verweigerung 
der Informationspflichten und Mitwirkung an statistischen Erhebungen gemäß 
Abs. 10 oder bei Wegfall der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß § 27a Abs. 1 
und § 27b Abs. 1 und 2 zu erfolgen. 

(10) Die Bildungseinrichtung hat der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria folgende Änderungen und Daten zu melden: 

(10) Die Bildungseinrichtung hat der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria folgende Änderungen und Daten zu melden: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. Änderungen betreffend der Anerkennung als postsekundäre 

Bildungseinrichtung im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG und der 
Anerkennung des jeweiligen Studiums und der akademischen Grade im 
Herkunfts- bzw. Sitzstaat; 

 1. Änderungen betreffend der Anerkennung als postsekundäre 
Bildungseinrichtung im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG und der 
Anerkennung des jeweiligen Studiums und der akademischen Grade im 
Herkunfts- bzw. Sitzstaat; 

 2. bis Ende Dezember jedes Jahres statistische Daten zur Entwicklung der 
Anzahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger, Studierenden 
sowie Absolventinnen und Absolventen nach Geschlecht und Herkunft in 
den jeweiligen Studienprogrammen. Die Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria hat diese statistischen Daten zu 
veröffentlichen. 

 2. bis Ende Dezember jedes Jahres statistische Daten zur Entwicklung der 
Anzahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger, Studierenden 
sowie Absolventinnen und Absolventen nach Geschlecht und Herkunft in 
den jeweiligen Studienprogrammen. Die Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria hat diese statistischen Daten zu 
veröffentlichen. 

(11) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist 
ermächtigt, Vorgaben zur Struktur der zu meldenden Änderungen und Daten 
gemäß Abs. 10 mittels Verordnung festzulegen. 

(11) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist 
ermächtigt, Vorgaben zur Struktur der zu meldenden Änderungen und Daten 
gemäß Abs. 10 mittels Verordnung festzulegen. 

(12) Studierende an ausländischen Bildungseinrichtungen sind berechtigt, 
sich zu Informations- und Beratungszwecken an die Ombudsstelle für 
Studierende zu wenden. 

(12) Studierende an ausländischen Bildungseinrichtungen sind berechtigt, 
sich zu Informations- und Beratungszwecken an die Ombudsstelle für 
Studierende zu wenden. 

Meldeverfahren für Bildungseinrichtungen aus EU/EWR Meldeverfahren für Bildungseinrichtungen aus EU/EWR 
§ 27a. (1) Bildungseinrichtungen aus Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union (EU) und Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben vor 
Aufnahme des Studienbetriebs Folgendes vorzulegen: 

§ 27a. (1) Bildungseinrichtungen aus Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU) und Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben vor 
Aufnahme des Studienbetriebs Folgendes vorzulegen: 

 1. Urkunde über die Anerkennung als postsekundäre Bildungseinrichtung 
im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG; 

 1. Urkunde über die Anerkennung als postsekundäre Bildungseinrichtung 
im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG; 

 2. Urkunden über die Anerkennung des jeweiligen Studiums und der 
akademischen Grade im Herkunfts- bzw. Sitzstaat; 

 2. Urkunden über die Anerkennung des jeweiligen Studiums und der 
akademischen Grade im Herkunfts- bzw. Sitzstaat; 

 3. Anführung der in Österreich geplanten Studien samt den Studienplänen, 
den akademischen Graden sowie österreichischen Kooperationspartnern; 

 3. Anführung der in Österreich geplanten Studien samt den Studienplänen, 
den akademischen Graden sowie österreichischen Kooperationspartnern; 

 4. Bestätigung der Hochschule, dass das jeweilige Studium, dessen 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen den entsprechenden 
Vorgaben im Herkunfts- bzw. Sitzstaat entspricht, insbesondere: 

 4. Bestätigung der Hochschule, dass das jeweilige Studium, dessen 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen den entsprechenden 
Vorgaben im Herkunfts- bzw. Sitzstaat entspricht, insbesondere: 

 a. Zulassung der Studierenden in Österreich zum Studium nach den 
Vorgaben im Herkunfts-bzw. Sitzstaat; 

 a. Zulassung der Studierenden in Österreich zum Studium nach den 
Vorgaben im Herkunfts-bzw. Sitzstaat; 

 b. Anerkennung und Anrechnung von formalen, nicht-formalen und 
informellen Qualifikationen nach den Vorgaben im Herkunfts- bzw. 
Sitzstaat; 

 b. Anerkennung und Anrechnung von formalen, nicht-formalen und 
informellen Qualifikationen nach den Vorgaben im Herkunfts- bzw. 
Sitzstaat; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 5. Garantie der Bildungseinrichtung, dass im Falle einer Einstellung des 

Studienbetriebs in Österreich alle Studierenden ihr Studium beenden 
können. 

 5. Garantie der Bildungseinrichtung, dass im Falle einer Einstellung des 
Studienbetriebs in Österreich alle Studierenden ihr Studium beenden 
können. 

(2) Das Board hat nach Durchführung eines öffentlichen 
Begutachtungsverfahrens eine Verordnung zu erlassen, in der Festlegungen 
hinsichtlich der methodischen Verfahrensgrundsätze des Meldeverfahrens zu 
treffen sind. 

(2) Das Board hat nach Durchführung eines öffentlichen 
Begutachtungsverfahrens eine Verordnung zu erlassen, in der Festlegungen 
hinsichtlich der methodischen Verfahrensgrundsätze des Meldeverfahrens zu 
treffen sind. 

(3) Die Meldestelle hat die vorgelegten Unterlagen zu überprüfen. Sind die 
Nachweise vollständig, echt und richtig, so ist über das Meldeverfahren positiv zu 
entscheiden und die Bildungseinrichtung und ihre Studien in das Verzeichnis 
gemäß § 27 Abs. 6 aufzunehmen. 

(3) Die Meldestelle hat die vorgelegten Unterlagen zu überprüfen. Sind die 
Nachweise vollständig, echt und richtig, so ist über das Meldeverfahren positiv zu 
entscheiden und die Bildungseinrichtung und ihre Studien in das Verzeichnis 
gemäß § 27 Abs. 6 aufzunehmen. 

(4) Entstehen bei einer Bildungseinrichtung begründete Zweifel an der 
Bestätigung gemäß Abs. 1 Z 4, hat die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria nach Rücksprache mit der Bildungseinrichtung 
entsprechende Informationen im Herkunfts- bzw. Sitzstaat einzuholen. Kann 
aufgrund dieser Informationen die Erfüllung der entsprechenden Vorgaben im 
Herkunfts- bzw. Sitzstaat nicht erbracht werden, ist die Entscheidung über die 
Meldung zu widerrufen. Die Studienabschlüsse, die ab dem Zeitpunkt des 
Widerrufs der Entscheidung über die Meldung erfolgen, werden nicht anerkannt. 

(4) Entstehen bei einer Bildungseinrichtung begründete Zweifel an der 
Bestätigung gemäß Abs. 1 Z 4, hat die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria nach Rücksprache mit der Bildungseinrichtung 
entsprechende Informationen im Herkunfts- bzw. Sitzstaat einzuholen. Kann 
aufgrund dieser Informationen die Erfüllung der entsprechenden Vorgaben im 
Herkunfts- bzw. Sitzstaat nicht erbracht werden, ist die Entscheidung über die 
Meldung zu widerrufen. Die Studienabschlüsse, die ab dem Zeitpunkt des 
Widerrufs der Entscheidung über die Meldung erfolgen, werden nicht anerkannt. 

 (5) Die Ergebnisse des Meldeverfahrens sind von der Bildungseinrichtung 
spätestens zwei Wochen nach Abschluss des Verfahrens auf deren Webseite zu 
veröffentlichen. 

Meldeverfahren für Bildungseinrichtungen aus Drittstaaten Meldeverfahren für Bildungseinrichtungen aus Drittstaaten 
§ 27b. (1) Bildungseinrichtungen aus Drittstaaten haben sich vor Aufnahme 

des Studienbetriebs einer externen Evaluierung zu unterziehen und Folgendes 
vorzulegen: 

§ 27b. (1) Bildungseinrichtungen aus Drittstaaten haben sich vor Aufnahme 
des Studienbetriebs einer externen Evaluierung zu unterziehen und Folgendes 
vorzulegen: 

 1. Urkunde über die Anerkennung als postsekundäre Bildungseinrichtung 
im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG; 

 1. Urkunde über die Anerkennung als postsekundäre Bildungseinrichtung 
im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG; 

 2. Urkunden über Anerkennung des jeweiligen Studiums und der 
akademischen Grade im Herkunfts- bzw. Sitzstaat; 

 2. Urkunden über Anerkennung des jeweiligen Studiums und der 
akademischen Grade im Herkunfts- bzw. Sitzstaat; 

 3. Anführung der in Österreich geplanten Studien samt den Studienplänen, 
den akademischen Graden sowie österreichischen Kooperationspartnern; 

 3. Anführung der in Österreich geplanten Studien samt den Studienplänen, 
den akademischen Graden sowie österreichischen Kooperationspartnern; 

 4. Garantie der Bildungseinrichtung, dass im Falle einer Einstellung des 
Studienbetriebs in Österreich alle Studierenden ihr Studium beenden 

 4. Garantie der Bildungseinrichtung, dass im Falle einer Einstellung des 
Studienbetriebs in Österreich alle Studierenden ihr Studium beenden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
können. können. 

(2) Die externe Evaluierung erfolgt gemäß internationalen Standards durch 
die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria. Die Prüfbereiche 
der Evaluierung der Bildungseinrichtung umfassen jedenfalls: 

(2) Die externe Evaluierung erfolgt gemäß internationalen Standards durch 
die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria. Die Prüfbereiche 
der Evaluierung der Bildungseinrichtung umfassen jedenfalls: 

 1. Qualitätssicherung Studiengang bzw. Institution (Einbindung in das 
Qualitätsmanagementsystem der Bildungseinrichtung); 

 1. Qualitätssicherung Studiengang bzw. Institution (Einbindung in das 
Qualitätsmanagementsystem der Bildungseinrichtung); 

 2. Sicherung der Leistungsfähigkeit (Finanzierung, Infrastruktur, Personal);  2. Sicherung der Leistungsfähigkeit (Finanzierung, Infrastruktur, Personal); 
 3. Studienorganisation und Information für Studierende (Zulassung zum 

Studium, Anrechnung und Anerkennung von formalen, nicht-formalen 
und informellen Qualifikationen, Studienrecht, Qualifikationsniveau des 
Studiengangs). 

 3. Studienorganisation und Information für Studierende (Zulassung zum 
Studium, Anrechnung und Anerkennung von formalen, nicht-formalen 
und informellen Qualifikationen, Studienrecht, Qualifikationsniveau des 
Studiengangs). 

Bei der Durchführung der Evaluierung sind vorhandene Ergebnisse von 
Verfahren der externen Qualitätssicherung zu berücksichtigen, sofern diese durch 
eine im EQAR registrierte oder eine andere international anerkannte und 
unabhängige Qualitätssicherungsagentur durchgeführt wurden und das Verfahren 
der externen Qualitätssicherung Informationen zum Nachweis der Erfüllung der 
Prüfbereiche liefert. 

Bei der Durchführung der Evaluierung sind vorhandene Ergebnisse von 
Verfahren der externen Qualitätssicherung zu berücksichtigen, sofern diese durch 
eine im EQAR registrierte oder eine andere international anerkannte und 
unabhängige Qualitätssicherungsagentur durchgeführt wurden und das Verfahren 
der externen Qualitätssicherung Informationen zum Nachweis der Erfüllung der 
Prüfbereiche liefert. 

(3) Das Board hat nach Durchführung eines öffentlichen 
Begutachtungsverfahrens eine Verordnung zu erlassen, in der Festlegungen 
hinsichtlich der Prüfbereiche und methodischen Verfahrensgrundsätze des 
Meldeverfahrens zu treffen sind. 

(3) Das Board hat nach Durchführung eines öffentlichen 
Begutachtungsverfahrens eine Verordnung zu erlassen, in der Festlegungen 
hinsichtlich der Prüfbereiche und methodischen Verfahrensgrundsätze des 
Meldeverfahrens zu treffen sind. 

(4) Die Meldestelle hat die vorgelegten Unterlagen zu überprüfen. Sind die 
Nachweise vollständig, echt und richtig und wird das Evaluierungsverfahren 
positiv entschieden, sind die Bildungseinrichtung und ihre Studien in das 
Verzeichnis gemäß § 27 Abs. 6 aufzunehmen. 

(4) Die Meldestelle hat die vorgelegten Unterlagen zu überprüfen. Sind die 
Nachweise vollständig, echt und richtig und wird das Evaluierungsverfahren 
positiv entschieden, sind die Bildungseinrichtung und ihre Studien in das 
Verzeichnis gemäß § 27 Abs. 6 aufzunehmen. 

 (5) Die Ergebnisse des Meldeverfahrens sind von der Bildungseinrichtung 
spätestens zwei Wochen nach Abschluss des Verfahrens auf deren Webseite zu 
veröffentlichen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 
Berichtswesen Berichtswesen 

Tätigkeitsbericht und Bericht zur Entwicklung der Qualitätssicherung Tätigkeitsbericht und Bericht zur Entwicklung der Qualitätssicherung 
§ 28. (1) Das Board hat jährlich einen Tätigkeitsbericht zu erstellen und 

diesen der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister 
zu übermitteln. In diesem Bericht sind insbesondere die durchgeführten 
Qualitätssicherungsverfahren, die Personalentwicklung und die aufgewendeten 
Finanzmittel darzustellen. Der Bericht ist von der zuständigen Bundesministerin 
oder dem zuständigen Bundesminister dem Nationalrat vorzulegen und darüber 
hinaus durch das Board in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 

§ 28. (1) Das Board hat jährlich bis zum 31. Mai einen Tätigkeitsbericht über 
das vorangegangene Kalenderjahr zu erstellen und diesen der zuständigen 
Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister zu übermitteln. In 
diesem Bericht sind insbesondere die durchgeführten 
Qualitätssicherungsverfahren, die Personalentwicklung und die aufgewendeten 
Finanzmittel darzustellen. Der Bericht ist von der zuständigen Bundesministerin 
oder dem zuständigen Bundesminister dem Nationalrat vorzulegen und darüber 
hinaus durch das Board in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 

(2) Auf Basis der jährlichen Berichte der Erhalter von Fachhochschul-
Studiengängen und von Privatuniversitäten an die Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria sowie des Berichtswesens der Universitäten gemäß 
UG und der Universität für Weiterbildung Krems gemäß DUK-Gesetz 2004 hat 
die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria mindestens alle 
drei Jahre einen Bericht zur Entwicklung der Qualitätssicherung an 
hochschulischen Bildungseinrichtungen zu erstellen und zu veröffentlichen. 

(2) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat 
mindestens alle drei Jahre einen Bericht zur Entwicklung der Qualitätssicherung 
an hochschulischen Bildungseinrichtungen zu erstellen und zu veröffentlichen. 

(3) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat die 
ihr zur Verfügung stehenden statistischen Informationen aus dem 
Fachhochschulbereich der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen 
Bundesminister zu übermitteln. 

(3) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat die 
ihr zur Verfügung stehenden statistischen Informationen aus dem 
Fachhochschulbereich der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen 
Bundesminister zu übermitteln. 

7. Abschnitt 7. Abschnitt 
Aufsicht Aufsicht 

Aufsicht über die Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen und 
Privatuniversitäten 

Aufsicht über die Fachhochschulen, Privathochschulen und 
Privatuniversitäten 

§ 29. (1) Das Board ist berechtigt oder auf Verlangen der zuständigen 
Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers verpflichtet, sich an den 
akkreditierten Bildungseinrichtungen jederzeit über sämtliche Angelegenheiten 

§ 29. (1) Das Board ist berechtigt oder auf Verlangen der zuständigen 
Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers verpflichtet, sich an den 
akkreditierten Bildungseinrichtungen jederzeit über sämtliche Angelegenheiten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zu informieren, welche die Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für 
die Akkreditierung ermöglichen. Soweit dies der Ausübung dieses 
Aufsichtsrechtes dient, sind die zuständigen Organe der Erhalter von 
Fachhochschul-Studiengängen und die Privatuniversitäten verpflichtet, 
Auskünfte über alle Angelegenheiten der Studien oder der Bildungseinrichtung 
zu erteilen, Geschäftsstücke und Unterlagen über die bezeichneten Gegenstände 
vorzulegen sowie zu übermitteln und Überprüfungen an Ort und Stelle 
zuzulassen. 

zu informieren, welche die Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für 
die Akkreditierung ermöglichen. Soweit dies der Ausübung dieses 
Aufsichtsrechtes dient, sind die zuständigen Organe der Fachhochschulen, der 
Privathochschulen und der Privatuniversitäten verpflichtet, Auskünfte über alle 
Angelegenheiten der Studien oder der Bildungseinrichtung zu erteilen, 
Geschäftsstücke und Unterlagen über die bezeichneten Gegenstände vorzulegen 
sowie zu übermitteln und Überprüfungen an Ort und Stelle zuzulassen. 

(2) Das Board ist weiters verpflichtet, auf Verlangen der oder des für 
Angelegenheiten des Gesundheitswesens zuständigen Bundesministerin oder 
Bundesministers sich an den akkreditierten Bildungseinrichtungen jederzeit über 
sämtliche Angelegenheiten zu informieren, welche die Überprüfung des 
Vorliegens der Voraussetzungen für die Akkreditierung aus 
gesundheitsrechtlicher Sicht ermöglichen. Abs. 1 2. Satz ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass zwei von der oder von dem für Angelegenheiten des 
Gesundheitswesens zuständigen Bundesministerin oder Bundesministers 
nominierte Sachverständige beizuziehen sind. Entsprechend dem Ergebnis der 
Information ist gegebenenfalls ein Verfahren gemäß § 26 Abs. 2 durchzuführen. 

(2) Das Board ist weiters verpflichtet, auf Verlangen der oder des für 
Angelegenheiten des Gesundheitswesens zuständigen Bundesministerin oder 
Bundesministers sich an den akkreditierten Bildungseinrichtungen jederzeit über 
sämtliche Angelegenheiten zu informieren, welche die Überprüfung des 
Vorliegens der Voraussetzungen für die Akkreditierung aus 
gesundheitsrechtlicher Sicht ermöglichen. Abs. 1 2. Satz ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass zwei von der oder von dem für Angelegenheiten des 
Gesundheitswesens zuständigen Bundesministerin oder Bundesministers 
nominierte Sachverständige beizuziehen sind. Entsprechend dem Ergebnis der 
Information ist gegebenenfalls ein Verfahren gemäß § 26 Abs. 2 durchzuführen. 

Aufsicht über die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria 

Aufsicht über die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria 

§ 30. (1) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria 
unterliegt der Aufsicht durch die zuständige Bundesministerin oder den 
zuständigen Bundesminister und der Kontrolle durch den Rechnungshof und die 
Volksanwaltschaft. Die Aufsicht der zuständigen Bundesministerin oder des 
zuständigen Bundesministers erstreckt sich auf die Einhaltung der Gesetze und 
Verordnungen sowie auf die Erfüllung der der Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria obliegenden Aufgaben. 

§ 30. (1) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria 
unterliegt der Aufsicht durch die zuständige Bundesministerin oder den 
zuständigen Bundesminister und der Kontrolle durch den Rechnungshof und die 
Volksanwaltschaft. Die Aufsicht der zuständigen Bundesministerin oder des 
zuständigen Bundesministers erstreckt sich auf die Einhaltung der Gesetze und 
Verordnungen sowie auf die Erfüllung der der Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria obliegenden Aufgaben. 

(2) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister ist 
berechtigt, sich über alle Angelegenheiten der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria zu informieren. Die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria ist verpflichtet, Auskünfte über ihre Angelegenheiten zu 
erteilen, Akten und Unterlagen über die von der zuständigen Bundesministerin 
oder dem zuständigen Bundesminister bezeichneten Gegenstände vorzulegen und 
Überprüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. 

(2) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister ist 
berechtigt, sich über alle Angelegenheiten der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria zu informieren. Die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria ist verpflichtet, Auskünfte über ihre Angelegenheiten zu 
erteilen, Akten und Unterlagen über die von der zuständigen Bundesministerin 
oder dem zuständigen Bundesminister bezeichneten Gegenstände vorzulegen und 
Überprüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. 

(3) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat (3) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beschlüsse und Bescheide des Boards aufzuheben oder deren Durchführung zu 
untersagen, wenn der Beschluss oder Bescheid im Widerspruch zu geltenden 
Gesetzen oder Verordnungen steht. In diesem Fall ist das Board verpflichtet, den 
der Rechtsauffassung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen 
Bundesministers entsprechenden Rechtszustand unverzüglich herzustellen. 

Beschlüsse und Bescheide des Boards aufzuheben oder deren Durchführung zu 
untersagen, wenn der Beschluss oder Bescheid im Widerspruch zu geltenden 
Gesetzen oder Verordnungen steht. In diesem Fall ist das Board verpflichtet, den 
der Rechtsauffassung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen 
Bundesministers entsprechenden Rechtszustand unverzüglich herzustellen. 

(4) Im aufsichtsbehördlichen Verfahren hat das Board Parteistellung sowie 
das Recht, gegen den das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem 
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde zu führen. 

(4) Im aufsichtsbehördlichen Verfahren hat das Board Parteistellung sowie 
das Recht, gegen den das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem 
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde zu führen. 

(5) Personenbezogene Daten sind von den Veröffentlichungen gemäß § 28 
oder den Informationspflichten gemäß §§ 29 und 30 ausgenommen. 

(5) Personenbezogene Daten sind von den Veröffentlichungen gemäß § 28 
oder den Informationspflichten gemäß §§ 29 und 30 ausgenommen. 

7a. Abschnitt 7a. Abschnitt 
Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung 

Aufgaben und Zusammensetzung Aufgaben und Zusammensetzung 
§ 30a. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung hat einen Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- 
und Pädagogenbildung zur qualitäts- und bedarfsorientierten, wissenschaftlichen 
Begleitung der Entwicklung der Lehramtsstudien einzurichten. Dieser hat 
folgende Aufgaben: 

§ 30a. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung hat einen Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- 
und Pädagogenbildung zur qualitäts- und bedarfsorientierten, wissenschaftlichen 
Begleitung der Entwicklung der Lehramtsstudien einzurichten. Dieser hat 
folgende Aufgaben: 

 1. Beobachtung und Analyse der Entwicklung der Pädagoginnen- und 
Pädagogenbildung in Österreich unter Bedachtnahme auf europäische 
und internationale Entwicklungen sowie Erarbeitung von Vorschlägen zu 
deren Weiterentwicklung, 

 1. Beobachtung und Analyse der Entwicklung der Pädagoginnen- und 
Pädagogenbildung in Österreich unter Bedachtnahme auf europäische 
und internationale Entwicklungen sowie Erarbeitung von Vorschlägen zu 
deren Weiterentwicklung, 

 2. Beratung der Bundesministerinnen und der Bundesminister sowie der 
hochschulischen Bildungseinrichtungen in Angelegenheiten der 
Qualitätssicherung und Bedarfsfragen, 

 2. Beratung der Bundesministerinnen und der Bundesminister sowie der 
hochschulischen Bildungseinrichtungen in Angelegenheiten der 
Qualitätssicherung und Bedarfsfragen, 

 3. Studienangebotsspezifische Prüfung der wissenschaftlichen und 
professionsorientierten Voraussetzungen für die Leistungserbringung von 
Pädagogischen Hochschulen allenfalls unter Hinzuziehung einer dafür 
international anerkannten unabhängigen Hochschul-
Qualitätssicherungseinrichtung (z. B. Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria oder eine im European Quality Assurance 
Register eingetragene Qualitätssicherungseinrichtung), 

 3. Studienangebotsspezifische Prüfung der wissenschaftlichen und 
professionsorientierten Voraussetzungen für die Leistungserbringung von 
Pädagogischen Hochschulen allenfalls unter Hinzuziehung einer dafür 
international anerkannten unabhängigen Hochschul-
Qualitätssicherungseinrichtung (z. B. Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria oder eine im European Quality Assurance 
Register eingetragene Qualitätssicherungseinrichtung), 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 4. Stellungnahme im Rahmen der Curricula-Begutachtungsverfahren zu den 

Curricula der Lehramtsstudien gemäß Anlage hinsichtlich der 
Umsetzung der berufsrechtlichen Vorgaben (insbesondere der für den 
Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen notwendigen Kompetenzen, des 
Qualifikationsprofils, die entsprechende Berücksichtigung von im 
Schulorganisationsgesetz 1962 in der jeweils geltenden Fassung 
genannten Aufgaben der Schularten und der Anstellungserfordernisse) an 
die anbietende Bildungsinstitution, sowie 

 4. Stellungnahme im Rahmen der Curricula-Begutachtungsverfahren zu den 
Curricula der Lehramtsstudien gemäß Anlage hinsichtlich der 
Umsetzung der berufsrechtlichen Vorgaben (insbesondere der für den 
Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen notwendigen Kompetenzen, des 
Qualifikationsprofils, die entsprechende Berücksichtigung von im 
Schulorganisationsgesetz 1962 in der jeweils geltenden Fassung 
genannten Aufgaben der Schularten und der Anstellungserfordernisse) an 
die anbietende Bildungsinstitution, sowie 

 5. jährliche Veröffentlichung eines Berichts über den aktuellen Stand der 
Pädagoginnen- und Pädagogenbildung in Österreich und Vorlage an den 
Nationalrat. 

 5. jährliche Veröffentlichung eines Berichts über den aktuellen Stand der 
Pädagoginnen- und Pädagogenbildung in Österreich und Vorlage an den 
Nationalrat. 

(2) Der Qualitätssicherungsrat besteht aus sechs, auf fünf Jahre bestellten 
Mitgliedern, die als Expertinnen und Experten aus dem Bereich des nationalen 
bzw. internationalen Hochschulwesens über die für die Aufgaben des 
Qualitätssicherungsrates wesentlichen Kenntnisse, insbesondere auch des 
österreichischen Schulsystems, verfügen. Eine Wiederbestellung ist möglich. Der 
Rat soll je zur Hälfte aus Frauen und Männern bestehen. Mindestens zwei 
Mitglieder müssen über eine einschlägige internationale Berufserfahrung 
verfügen. Die sechs Mitglieder sind von der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung zu bestellen. 

(2) Der Qualitätssicherungsrat besteht aus sechs, auf fünf Jahre bestellten 
Mitgliedern, die als Expertinnen und Experten aus dem Bereich des nationalen 
bzw. internationalen Hochschulwesens über die für die Aufgaben des 
Qualitätssicherungsrates wesentlichen Kenntnisse, insbesondere auch des 
österreichischen Schulsystems, verfügen. Eine Wiederbestellung ist möglich. Der 
Rat soll je zur Hälfte aus Frauen und Männern bestehen. Mindestens zwei 
Mitglieder müssen über eine einschlägige internationale Berufserfahrung 
verfügen. Die sechs Mitglieder sind von der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung zu bestellen. 

(3) Die Mitgliedschaft im Qualitätssicherungsrat endet (3) Die Mitgliedschaft im Qualitätssicherungsrat endet 
 1. durch Ablauf der Funktionsperiode;  1. durch Ablauf der Funktionsperiode; 
 2. durch Verzicht;  2. durch Verzicht; 
 3. durch Abberufung;  3. durch Abberufung; 
 4. durch Tod.  4. durch Tod. 

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann ein von ihr oder ihm 
bestelltes Mitglied des Qualitätssicherungsrates wegen einer schweren 
Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung oder wegen mangelnder 
gesundheitlicher Eignung mit Bescheid von seiner Funktion abberufen. 

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann ein von ihr oder ihm 
bestelltes Mitglied des Qualitätssicherungsrates wegen einer schweren 
Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung oder wegen mangelnder 
gesundheitlicher Eignung mit Bescheid von seiner Funktion abberufen. 

(5) Dem Qualitätssicherungsrat dürfen Mitglieder der Bundesregierung oder 
einer Landesregierung, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, Mitglieder des 
Nationalrats, des Bundesrats, der Landtage und leitende Funktionärinnen und 
Funktionäre einer politischen Partei auf Bundes- oder Landesebene sowie 
Personen nicht angehören, die eine derartige Funktion in den letzten zwei Jahren 

(5) Dem Qualitätssicherungsrat dürfen Mitglieder der Bundesregierung oder 
einer Landesregierung, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, Mitglieder des 
Nationalrats, des Bundesrats, der Landtage und leitende Funktionärinnen und 
Funktionäre einer politischen Partei auf Bundes- oder Landesebene sowie 
Personen nicht angehören, die eine derartige Funktion in den letzten zwei Jahren 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ausgeübt haben. Ebenso ausgeschlossen sind Funktionärinnen und Funktionäre 
der hochschulischen Bildungseinrichtungen (Mitglieder der Universitäts- und 
Hochschulräte, Mitglieder der Rektorate sowie die Vorsitzenden der Senate oder 
Studienkommissionen) sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der für 
hochschulische Bildungseinrichtungen zuständigen Bundesministerien im aktiven 
Dienststand. 

ausgeübt haben. Ebenso ausgeschlossen sind Funktionärinnen und Funktionäre 
der hochschulischen Bildungseinrichtungen (Mitglieder der Universitäts- und 
Hochschulräte, Mitglieder der Rektorate sowie die Vorsitzenden der Senate oder 
Studienkommissionen) sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der für 
hochschulische Bildungseinrichtungen zuständigen Bundesministerien im aktiven 
Dienststand. 

(6) Die oder der Vorsitzende des Qualitätssicherungsrates sowie deren oder 
dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter werden von den Mitgliedern mit 
einfacher Mehrheit aus dem Kreis der Mitglieder gewählt. Sollte es zu keiner 
Einigung kommen, werden diese Positionen von der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung bestellt. 

(6) Die oder der Vorsitzende des Qualitätssicherungsrates sowie deren oder 
dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter werden von den Mitgliedern mit 
einfacher Mehrheit aus dem Kreis der Mitglieder gewählt. Sollte es zu keiner 
Einigung kommen, werden diese Positionen von der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung bestellt. 

(7) Die in Abs. 1 genannten Aufgaben sind von den Mitgliedern des 
Qualitätssicherungsrats laufend wahrzunehmen, wobei Arbeitsteilung sowie die 
Beauftragung externer Begutachtungen im Sinn des Abs. 1 Z 3 möglich ist. Fällt 
der in Abs. 1 Z 4 genannte Aufgabenbereich in den Vollzugsbereich eines 
anderen Bundesministeriums kann seitens dieses Bundesministeriums eine 
Expertin oder ein Experte mit beratender Funktion bestellt werden. Der 
Qualitätssicherungsrat hat mindestens viermal jährlich zu Beschlussfassungen 
zusammenzutreten. Die Inhalte jeder Sitzung sind in einem Protokoll 
zusammenzufassen. Die Beschlüsse, Stellungnahmen und Empfehlungen des 
Qualitätssicherungsrates sind zu veröffentlichen. Die Sitzungen sind nicht 
öffentlich und die darin besprochenen Themen vertraulich zu behandeln. 

(7) Die in Abs. 1 genannten Aufgaben sind von den Mitgliedern des 
Qualitätssicherungsrats laufend wahrzunehmen, wobei Arbeitsteilung sowie die 
Beauftragung externer Begutachtungen im Sinn des Abs. 1 Z 3 möglich ist. Fällt 
der in Abs. 1 Z 4 genannte Aufgabenbereich in den Vollzugsbereich eines 
anderen Bundesministeriums kann seitens dieses Bundesministeriums eine 
Expertin oder ein Experte mit beratender Funktion bestellt werden. Der 
Qualitätssicherungsrat hat mindestens viermal jährlich zu Beschlussfassungen 
zusammenzutreten. Die Inhalte jeder Sitzung sind in einem Protokoll 
zusammenzufassen. Die Beschlüsse, Stellungnahmen und Empfehlungen des 
Qualitätssicherungsrates sind zu veröffentlichen. Die Sitzungen sind nicht 
öffentlich und die darin besprochenen Themen vertraulich zu behandeln. 

(8) Der Qualitätssicherungsrat trifft seine Entscheidungen im 
Abstimmungsweg. Eine Entscheidung des Qualitätssicherungsrates kommt nur 
zustande, wenn mindestens vier Mitglieder für einen Antrag gestimmt haben. Die 
Entscheidungen des Qualitätssicherungsrates sind der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung zu übermitteln und zu 
veröffentlichen. Die näheren Bestimmungen zur Geschäftsführung legt der 
Qualitätssicherungsrat in seiner Geschäftsordnung fest und erstellt eine 
Mehrjahresplanung, die der Genehmigung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung bedarf. Die 
Geschäftsordnung ist zu veröffentlichen. Der Qualitätssicherungsrat wird in 
seiner Geschäftsführung durch eine Geschäftsstelle unterstützt. Der Personal- und 
Sachaufwand wird vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung getragen. 

(8) Der Qualitätssicherungsrat trifft seine Entscheidungen im 
Abstimmungsweg. Eine Entscheidung des Qualitätssicherungsrates kommt nur 
zustande, wenn mindestens vier Mitglieder für einen Antrag gestimmt haben. Die 
Entscheidungen des Qualitätssicherungsrates sind der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung zu übermitteln und zu 
veröffentlichen. Die näheren Bestimmungen zur Geschäftsführung legt der 
Qualitätssicherungsrat in seiner Geschäftsordnung fest und erstellt eine 
Mehrjahresplanung, die der Genehmigung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung bedarf. Die 
Geschäftsordnung ist zu veröffentlichen. Der Qualitätssicherungsrat wird in 
seiner Geschäftsführung durch eine Geschäftsstelle unterstützt. Der Personal- und 
Sachaufwand wird vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung getragen. 

21/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

38 von 104

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  39 von 104 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(9) Die Mitglieder des Qualitätssicherungsrates sind in Ausübung ihrer 

Funktion unabhängig und an keine Weisungen gebunden. 
(9) Die Mitglieder des Qualitätssicherungsrates sind in Ausübung ihrer 

Funktion unabhängig und an keine Weisungen gebunden. 
(10) Der Qualitätssicherungsrat unterliegt der Aufsicht der Bundesministerin 

oder des Bundesministers. Die Bundesministerin oder der Bundesminister ist 
berechtigt von ihr oder ihm angeforderte Unterlagen einzusehen. 

(10) Der Qualitätssicherungsrat unterliegt der Aufsicht der Bundesministerin 
oder des Bundesministers. Die Bundesministerin oder der Bundesminister ist 
berechtigt von ihr oder ihm angeforderte Unterlagen einzusehen. 

8. Abschnitt 8. Abschnitt 
Ombudsstelle für Studierende Ombudsstelle für Studierende 

Aufgaben und Berichtslegung der Ombudsstelle für Studierende Aufgaben und Berichtslegung der Ombudsstelle für Studierende 
§ 31. (1) Für Studierende an hochschulischen Bildungseinrichtungen ist im 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung eine weisungsfreie 
Ombuds-, Informations- und Servicestelle einzurichten. Unter Studierenden sind 
im Folgenden auch Studieninteressentinnen und -interessenten, 
Studienwerberinnen und -werber sowie ehemalige Studierende zu verstehen. 

§ 31. (1) Für Studierende an hochschulischen Bildungseinrichtungen ist im 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung eine weisungsfreie 
Ombuds-, Informations- und Servicestelle einzurichten. Unter Studierenden sind 
im Folgenden auch Studieninteressentinnen und -interessenten, 
Studienwerberinnen und -werber sowie ehemalige Studierende zu verstehen. 

(2) Die Ombudsstelle hat die Aufgabe, Ombuds-, Informations- und 
Servicearbeit im Hochschulbereich zu den von ihr behandelten Anliegen zu 
leisten. Sie hat in diesem Zusammenhang 

(2) Die Ombudsstelle hat die Aufgabe, Ombuds-, Informations- und 
Servicearbeit im Hochschulbereich zu den von ihr behandelten Anliegen zu 
leisten. Sie hat in diesem Zusammenhang 

 1. mit den Studierendenvertretungen  1. mit den Studierendenvertretungen und 
 zu kooperieren und  2. mit den Leitungen der Hochschulen zu kooperieren und 
 2. in regelmäßigem Informationsaustausch mit Einrichtungen, die mit 

Studierendenthemen befasst sind, zu stehen. 
 3. in regelmäßigem Informationsaustausch mit Einrichtungen, die mit 

Studierendenthemen befasst sind, zu stehen. 
(3) Studierende können sich zur Information und Beratung über den Studien-

, Lehr-, Prüfungs-, Service- und Verwaltungsbetrieb an die Ombudsstelle 
wenden. Alle Anliegen sind von der Ombudsstelle zu behandeln. Die 
Ombudsstelle ist auch berechtigt, von sich aus tätig zu werden. Das Ergebnis der 
Tätigkeit der Ombudsstelle sowie die allenfalls getroffenen Veranlassungen sind 
den Studierenden und der jeweiligen Einrichtung mitzuteilen. 

(3) Studierende können sich zur Information und Beratung über den Studien-
, Lehr-, Prüfungs-, Service- und Verwaltungsbetrieb an die Ombudsstelle 
wenden. Alle Anliegen sind von der Ombudsstelle zu behandeln. Die 
Ombudsstelle ist auch berechtigt, von sich aus tätig zu werden. Das Ergebnis der 
Tätigkeit der Ombudsstelle sowie die allenfalls getroffenen Veranlassungen sind 
den Studierenden und der jeweiligen Einrichtung mitzuteilen. 

(4) Die Ombudsstelle ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben berechtigt, 
personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1 DSGVO) und sonstige Informationen von 
den jeweiligen Organen und Angehörigen der Einrichtungen, die mit 
Studierendenthemen befasst sind, einzuholen. Diese sind verpflichtet, der 
Ombudsstelle Auskünfte in den von ihr bezeichneten Angelegenheiten zu 

(4) Die Ombudsstelle ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben berechtigt, 
personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1 DSGVO) und sonstige Informationen von 
den jeweiligen Organen und Angehörigen der Einrichtungen, die mit 
Studierendenthemen befasst sind, einzuholen. Diese sind verpflichtet, der 
Ombudsstelle Auskünfte in den von ihr bezeichneten Angelegenheiten zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erteilen. erteilen. 

(5) Die Ombudsstelle kann den Organen und Angehörigen der 
Einrichtungen, die mit Studierendenthemen befasst sind, beratend zur Verfügung 
stehen. 

(5) Die Ombudsstelle kann den Organen und Angehörigen der 
Einrichtungen, die mit Studierendenthemen befasst sind, beratend zur Verfügung 
stehen. 

(6) Die Ombudsstelle ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben berechtigt, 
insbesondere die folgenden personenbezogenen Daten (Art. 4 Nr. 1 DSGVO) und 
sonstigen Informationen zu verarbeiten und nicht länger als 30 Jahre zu 
speichern: 

(6) Die Ombudsstelle ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben berechtigt, 
insbesondere die folgenden personenbezogenen Daten (Art. 4 Nr. 1 DSGVO) und 
sonstigen Informationen zu verarbeiten und nicht länger als 30 Jahre zu 
speichern: 

 1. Namensangaben:  1. Namensangaben: 
 a) Vorname(n) und Familienname,  a) Vorname(n) und Familienname, 
 b) Geburtsname,  b) Geburtsname, 
 c) akademischer Grad sowie  c) akademischer Grad sowie 
 d) Titel, Ansprache,  d) Titel, Ansprache, 
 2. Personenmerkmale:  2. Personenmerkmale: 
 a) Geburtsdatum,  a) Geburtsdatum, 
 b) Geburtsort, soweit verfügbar,  b) Geburtsort, soweit verfügbar, 
 c) Geschlecht sowie  c) Geschlecht sowie 
 d) Staatsangehörigkeit,  d) Staatsangehörigkeit, 
 3. Angaben zur Identifikation:  3. Angaben zur Identifikation: 
 a) Nummer, ausstellende Behörde und Ausstellungsdatum des zur 

Identifikation verwendeten gültigen amtlichen Lichtbildausweises 
sowie 

 a) Nummer, ausstellende Behörde und Ausstellungsdatum des zur 
Identifikation verwendeten gültigen amtlichen Lichtbildausweises 
sowie 

 b) Personenkennung, insbesondere durch bereichsspezifisches 
Personenkennzeichen des Tätigkeitsbereichs „Bildung und 
Forschung“, 

 b) Personenkennung, insbesondere durch bereichsspezifisches 
Personenkennzeichen des Tätigkeitsbereichs „Bildung und 
Forschung“, 

 4. Adress- und Kontaktdaten:  4. Adress- und Kontaktdaten: 
 a) Anschrift,  a) Anschrift, 
 b) Zustellbevollmächtigter und Zustelladresse sowie  b) Zustellbevollmächtigter und Zustelladresse sowie 
 c) Angaben zur elektronischen Erreichbarkeit,  c) Angaben zur elektronischen Erreichbarkeit, 
 5. Angaben zum Schriftverkehr:  5. Angaben zum Schriftverkehr: 
 a) Versandart,  a) Versandart, 
 b) Betrefftext (Gegenstandsbezeichnung) des Eingangsstücks,  b) Betrefftext (Gegenstandsbezeichnung) des Eingangsstücks, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 c) Art und Zahl der Beilagen,  c) Art und Zahl der Beilagen, 
 d) Geschäftszahl(en),  d) Geschäftszahl(en), 
 e) Bezugszahl(en),  e) Bezugszahl(en), 
 f) Fremdzahl und Fremddatum,  f) Fremdzahl und Fremddatum, 
 g) Eingangsdatum bzw. elektronische Empfangsbestätigung,  g) Eingangsdatum bzw. elektronische Empfangsbestätigung, 
 h) Eingangsstück sowie  h) Eingangsstück sowie 
 i) Beilagen  i) Beilagen 
 6. Angaben zum Prozess und zur Erledigung:  6. Angaben zum Prozess und zur Erledigung: 
 a) Gegenstand,  a) Gegenstand, 
 b) Aktenlauf bzw. befasste Stellen und Personen,  b) Aktenlauf bzw. befasste Stellen und Personen, 
 c) Vermerke und Notizen,  c) Vermerke und Notizen, 
 d) Arten von Terminen und Fristen,  d) Arten von Terminen und Fristen, 
 e) Einsichtsbemerkungen,  e) Einsichtsbemerkungen, 
 f) Erledigungstext,  f) Erledigungstext, 
 g) Datum der Erledigung, inklusive Vorversionen,  g) Datum der Erledigung, inklusive Vorversionen, 
 h) die Namensangaben gemäß Z 1 für  h) die Namensangaben gemäß Z 1 für 
 aa) Bearbeiterin oder Bearbeiter,  aa) Bearbeiterin oder Bearbeiter, 
 bb) Genehmigende oder Genehmigenden sowie  bb) Genehmigende oder Genehmigenden sowie 
 cc) Abfertigende oder Abfertigenden,  cc) Abfertigende oder Abfertigenden, 
 i) Ablagevermerk sowie  i) Ablagevermerk sowie 
 j) Löschungsvermerk.  j) Löschungsvermerk. 
Soweit erforderlich, ist auch die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO) zulässig. 

Soweit erforderlich, ist auch die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO) zulässig. 

(7) Die Ombudsstelle hat jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit zu 
erstellen, wobei die namentliche Nennung von Personen gemäß Abs. 1, die sich 
an die Ombudsstelle gewandt haben, nicht zulässig ist. Der Bericht für das jeweils 
vorangegangene Studienjahr ist bis spätestens 15. Dezember eines jeden Jahres 
von der Ombudsstelle der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen 
Bundesminister sowie dem Nationalrat vorzulegen. Die Ombudsstelle hat den 
Bericht zu veröffentlichen. 

(7) Die Ombudsstelle hat jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit zu 
erstellen, wobei die namentliche Nennung von Personen gemäß Abs. 1, die sich 
an die Ombudsstelle gewandt haben, nicht zulässig ist. Die Nennung der 
Einrichtungen, die mit Studierendenthemen befasst sind, ist zulässig. Der Bericht 
für das jeweils vorangegangene Studienjahr ist bis spätestens 15. Dezember eines 
jeden Jahres von der Ombudsstelle der zuständigen Bundesministerin oder dem 
zuständigen Bundesminister sowie dem Nationalrat vorzulegen. Die 
Ombudsstelle hat den Bericht zu veröffentlichen. 

(Anm.: Datenschutz-Folgenabschätzung zur Ombudsstelle siehe Anlage 2) (Anm.: Datenschutz-Folgenabschätzung zur Ombudsstelle siehe Anlage 2) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

9. Abschnitt 9. Abschnitt 
Strafbestimmung Strafbestimmung 

§ 32. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Studiengang oder eine 
Bildungseinrichtung, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu 
akkreditieren ist oder in das Verzeichnis gemäß § 27 Abs. 6 aufgenommen sein 
muss, ohne Vorliegen einer entsprechenden Akkreditierung oder Aufnahme in 
das entsprechende Verzeichnis betreibt oder dem Hochschulwesen eigentümliche 
Bezeichnungen oder akademische Grade, ohne nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes dazu berechtigt zu sein, verleiht, vermittelt oder führt, begeht, 
wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung, die von der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro zu 
bestrafen ist. 

§ 32. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Studiengang oder eine 
Bildungseinrichtung, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu 
akkreditieren ist oder in das Verzeichnis gemäß § 27 Abs. 6 aufgenommen sein 
muss, ohne Vorliegen einer entsprechenden Akkreditierung oder Aufnahme in 
das entsprechende Verzeichnis betreibt oder dem Hochschulwesen eigentümliche 
Bezeichnungen oder akademische Grade, ohne nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes dazu berechtigt zu sein, verleiht, vermittelt oder führt, begeht, 
wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung, die von der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro zu 
bestrafen ist. 

10. Abschnitt 10. Abschnitt 
Personal Personal 

Beamtinnen und Beamte des Bundes, Vertragsbedienstete des Bundes Beamtinnen und Beamte des Bundes, Vertragsbedienstete des Bundes 
§ 33. (1) Bedienstete, die in einem öffentlichrechtlichen oder 

privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen und am Tag vor Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes den Geschäftsstellen des Fachhochschulrates gemäß 
FHStG oder des Akkreditierungsrates gemäß UniAkkG sind, werden mit 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes der Geschäftsstelle der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria zugewiesen. 

§ 33. (1) Bedienstete, die in einem öffentlichrechtlichen oder 
privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen und am Tag vor Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes den Geschäftsstellen des Fachhochschulrates gemäß 
FHStG oder des Akkreditierungsrates gemäß UniAkkG sind, werden mit 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes der Geschäftsstelle der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria zugewiesen. 

(2) Bis zum Ablauf des 31. August 2012 haben die Bediensteten gemäß 
Abs. 1 auch Dienstleistungen bei den abzuschließenden Verfahren des 
Fachhochschulrates und des Akkreditierungsrates im entsprechend notwendigen 
Ausmaß zu erbringen. 

(2) Bis zum Ablauf des 31. August 2012 haben die Bediensteten gemäß 
Abs. 1 auch Dienstleistungen bei den abzuschließenden Verfahren des 
Fachhochschulrates und des Akkreditierungsrates im entsprechend notwendigen 
Ausmaß zu erbringen. 

(3) Die Zuweisung gemäß Abs. 1 gilt als Dienstzuteilung, die Bediensteten 
verbleiben im Planstellenverzeichnis des Bundes und werden vom 

(3) Die Zuweisung gemäß Abs. 1 gilt als Dienstzuteilung, die Bediensteten 
verbleiben im Planstellenverzeichnis des Bundes und werden vom 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung weiterhin besoldet 
und verwaltet. Die Dienst- und Fachaufsicht für diese Bediensteten obliegt der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Boards der Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria. 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung weiterhin besoldet 
und verwaltet. Die Dienst- und Fachaufsicht für diese Bediensteten obliegt der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Boards der Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria. 

Neuaufnahmen und Rechtsgrundlagen der Arbeitsverhältnisse Neuaufnahmen und Rechtsgrundlagen der Arbeitsverhältnisse 
§ 34. (1) Auf Personen, die nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes von der 

Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria in ein 
Dienstverhältnis aufgenommen werden, sind das Angestelltengesetz, BGBl. 
Nr. 292/1921, sowie die sonstigen einschlägigen privatrechtlichen Normen 
anzuwenden. 

§ 34. (1) Auf Personen, die nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes von der 
Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria in ein 
Dienstverhältnis aufgenommen werden, sind das Angestelltengesetz, BGBl. 
Nr. 292/1921, sowie die sonstigen einschlägigen privatrechtlichen Normen 
anzuwenden. 

(2) Für sämtliche Bedienstete der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria ist das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. 
Nr. 100/1993, anzuwenden. 

(2) Für sämtliche Bedienstete der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria ist das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. 
Nr. 100/1993, anzuwenden. 

11. Abschnitt 11. Abschnitt 
Inkrafttreten und Vollziehung Inkrafttreten und Vollziehung 

Verweisungen Verweisungen 
§ 35. In diesem Bundesgesetz enthaltene Verweisungen auf andere 

Bundesgesetze sind Verweisungen auf die jeweils geltende Fassung. 
§ 35. In diesem Bundesgesetz enthaltene Verweisungen auf andere 

Bundesgesetze sind Verweisungen auf die jeweils geltende Fassung. 
Datenschutz-Folgenabschätzungen Datenschutz-Folgenabschätzungen 

§ 35a. Soweit keine personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO 
verarbeitet werden, erfüllen die aufgrund von § 30 vorgenommenen 
Datenverarbeitungen die Voraussetzungen des Art. 35 Abs. 10 DSGVO für einen 
Entfall der Datenschutz-Folgenabschätzung, sodass insbesondere weder die 
Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria noch die zuständigen 
Bundesministerinnen oder Bundesminister noch die Ombudsstelle für 
Studierende eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen müssen. 

§ 35a. Soweit keine personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO 
verarbeitet werden, erfüllen die aufgrund von § 30 vorgenommenen 
Datenverarbeitungen die Voraussetzungen des Art. 35 Abs. 10 DSGVO für einen 
Entfall der Datenschutz-Folgenabschätzung, sodass insbesondere weder die 
Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria noch die zuständigen 
Bundesministerinnen oder Bundesminister noch die Ombudsstelle für 
Studierende eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen müssen. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 
§ 36. (1) Die erstmalige Nominierung der Mitglieder der 

Generalversammlung nach § 11 hat bis 1. Oktober 2011 zu erfolgen. Bei 
Säumigkeit geht die Zuständigkeit zur Nominierung auf die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister über. 

§ 36. (1) Die erstmalige Nominierung der Mitglieder der 
Generalversammlung nach § 11 hat bis 1. Oktober 2011 zu erfolgen. Bei 
Säumigkeit geht die Zuständigkeit zur Nominierung auf die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister über. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Bildungseinrichtungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Bundesgesetzes Studien im Sinne des § 27 anbieten, haben sich bis längstens 
31. Dezember 2012 einer Registrierung gemäß § 27 zu unterziehen. 

(2) Bildungseinrichtungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes Studien im Sinne des § 27 anbieten, haben sich bis längstens 
31. Dezember 2012 einer Registrierung gemäß § 27 zu unterziehen. 

(3) Audits an Universitäten nach UG und an der Universität für 
Weiterbildung Krems, die bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
durchgeführt wurden, sind anzuerkennen, wenn das Audit durch eine im EQAR 
registrierte oder eine andere unabhängige und international anerkannte 
Qualitätssicherungsagentur gemäß § 19 durchgeführt wurde. 

(3) Audits an Universitäten nach UG und an der Universität für 
Weiterbildung Krems, die bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
durchgeführt wurden, sind anzuerkennen, wenn das Audit durch eine im EQAR 
registrierte oder eine andere unabhängige und international anerkannte 
Qualitätssicherungsagentur gemäß § 19 durchgeführt wurde. 

(4) Das Eigentumsrecht des Bundes an beweglichen Vermögen, das am Tag 
vor dem Inkrafttreten diese Bundesgesetzes dem Fachhochschulrat gemäß FHStG 
und dem Akkreditierungsrat gemäß UniAkkG zur Nutzung überlassen ist, geht 
einschließlich aller zugehörenden Rechte und Rechtsverhältnisse, Forderungen 
und Schulden mit dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes 
im Wege der Gesamtrechtsfolge auf die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria über und ist von dieser in einem Inventarverzeichnis zu 
erfassen und zu bewerten. Das im Eigentum des Bundes stehende und bisher vom 
Fachhochschulrat und Akkreditierungsrat verwaltete und genutzte bewegliche 
Vermögen, einschließlich der Einrichtungen, Rechte und Rechtsverhältnisse, 
Forderungen und Schulden geht mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge in das Eigentum der Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria über. 

(4) Das Eigentumsrecht des Bundes an beweglichen Vermögen, das am Tag 
vor dem Inkrafttreten diese Bundesgesetzes dem Fachhochschulrat gemäß FHStG 
und dem Akkreditierungsrat gemäß UniAkkG zur Nutzung überlassen ist, geht 
einschließlich aller zugehörenden Rechte und Rechtsverhältnisse, Forderungen 
und Schulden mit dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes 
im Wege der Gesamtrechtsfolge auf die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria über und ist von dieser in einem Inventarverzeichnis zu 
erfassen und zu bewerten. Das im Eigentum des Bundes stehende und bisher vom 
Fachhochschulrat und Akkreditierungsrat verwaltete und genutzte bewegliche 
Vermögen, einschließlich der Einrichtungen, Rechte und Rechtsverhältnisse, 
Forderungen und Schulden geht mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge in das Eigentum der Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria über. 

(5) Die Wertansätze für das übergegangene Vermögen sind anlässlich der 
Eröffnungsbilanz festzulegen, die binnen neun Monaten ab Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes zu erstellen ist. Für die Bestimmung der Wertansätze in der 
Eröffnungsbilanz besteht keine Bindung an die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. Die Wertansätze der technischen Einrichtungen und Anlagen 
sind entsprechend ihrer Nutzungsmöglichkeit unter Berücksichtigung des 
gegenwärtigen Standes der Technik festzulegen. Die Eröffnungsbilanz hat als 
Anlage eine zusammenfassende Darstellung der Aktiven und Passiven des 
Fachhochschulrates und des Akkreditierungsrates zu enthalten, die 
nachvollziehbar und betriebsnotwendig diesem Bereich zuzuordnen sind, und aus 
der die übergehenden Gläubiger- und Schuldnerpositionen erkennbar sind. Die 
Anlage hat darüber hinaus alle nicht aus der Bilanz ersichtlichen Vermögenswerte 
und Haftungen zu enthalten, die zu den übergegangenen Betrieben gehören. Die 
Wertansätze der Eröffnungsbilanz sind durch eine Wirtschaftsprüferin oder einen 

(5) Die Wertansätze für das übergegangene Vermögen sind anlässlich der 
Eröffnungsbilanz festzulegen, die binnen neun Monaten ab Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes zu erstellen ist. Für die Bestimmung der Wertansätze in der 
Eröffnungsbilanz besteht keine Bindung an die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. Die Wertansätze der technischen Einrichtungen und Anlagen 
sind entsprechend ihrer Nutzungsmöglichkeit unter Berücksichtigung des 
gegenwärtigen Standes der Technik festzulegen. Die Eröffnungsbilanz hat als 
Anlage eine zusammenfassende Darstellung der Aktiven und Passiven des 
Fachhochschulrates und des Akkreditierungsrates zu enthalten, die 
nachvollziehbar und betriebsnotwendig diesem Bereich zuzuordnen sind, und aus 
der die übergehenden Gläubiger- und Schuldnerpositionen erkennbar sind. Die 
Anlage hat darüber hinaus alle nicht aus der Bilanz ersichtlichen Vermögenswerte 
und Haftungen zu enthalten, die zu den übergegangenen Betrieben gehören. Die 
Wertansätze der Eröffnungsbilanz sind durch eine Wirtschaftsprüferin oder einen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wirtschaftsprüfer zu prüfen und zu bestätigen. Die Bestellung der 
Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers hat durch die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister zu erfolgen. 

Wirtschaftsprüfer zu prüfen und zu bestätigen. Die Bestellung der 
Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers hat durch die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister zu erfolgen. 

(6) Bildungseinrichtungen, die am 1. Juli 2014 Studien im Sinne des § 27 
Abs. 5 anbieten, haben bis längstens 31. Dezember 2015 die Bestätigung gemäß 
§ 27 Abs. 5 beizubringen. 

(6) Bildungseinrichtungen, die am 1. Juli 2014 Studien im Sinne des § 27 
Abs. 5 anbieten, haben bis längstens 31. Dezember 2015 die Bestätigung gemäß 
§ 27 Abs. 5 beizubringen. 

(7) Meldungen und Bestätigungen, die vor dem 31. Dezember 2018 gemäß 
§ 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2014 erfolgten oder 
erteilt wurden, bleiben ab Ausstellung fünf Jahre gültig. 

(7) Meldungen und Bestätigungen, die vor dem 31. Dezember 2018 gemäß 
§ 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2014 erfolgten oder 
erteilt wurden, bleiben ab Ausstellung fünf Jahre gültig. 

(8) Für Melde- und Bestätigungsverfahren gemäß § 27 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2014, die vor dem 31. Dezember 2018 begonnen 
wurden und am 31. Dezember 2018 nicht abgeschlossen sind, sind die §§ 27, 27a 
und 27b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 95/2018 anzuwenden. 

(8) Für Melde- und Bestätigungsverfahren gemäß § 27 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2014, die vor dem 31. Dezember 2018 begonnen 
wurden und am 31. Dezember 2018 nicht abgeschlossen sind, sind die §§ 27, 27a 
und 27b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 95/2018 anzuwenden. 

 (9) Für Fachhochschul-Studiengänge und Studien an Privathochschulen und 
Privatuniversitäten, die im Rahmen der institutionellen Akkreditierung gemäß 
§ 23 Abs. 7 und § 24 Abs. 8 verlängert wurden, sind mit dieser Akkreditierung die 
jeweils gültigen Akkreditierungsvoraussetzungen für eine 
Programmakkreditierung gemäß § 23 Abs. 4 und 5 oder § 24 Abs. 4 bis 6 
anzuwenden. 

 (10) Die Funktionsdauer der Mitglieder der Generalversammlung nach § 11 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2020 endet mit 31. 
Dezember 2020. 

 (11) Die erstmalige Nominierung der Mitglieder der Generalversammlung 
nach § 11 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2020 hat bis 
30. November 2020 zu erfolgen. Bei Säumigkeit geht die Zuständigkeit zur 
Nominierung auf die zuständige Bundesministerin oder den zuständigen 
Bundesminister über. 

 (12) Öffentliche Pädagogische Hochschulen und anerkannte private 
Pädagogische Hochschulen haben das erste Audit gemäß § 22 zwischen 1. Jänner 
2023 und 31. Dezember 2025 durchzuführen und zu beenden. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 37. (1) Die §§ 4 bis 13 und § 36 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes treten mit 

Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im Rechtsinformationssystem des 
§ 37. (1) Die §§ 4 bis 13 und § 36 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes treten mit 

Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im Rechtsinformationssystem des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundes in Kraft. Bundes in Kraft. 

(2) Alle anderen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit 1. März 
2012 in Kraft. 

(2) Alle anderen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit 1. März 
2012 in Kraft. 

(3) § 25 und § 30 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 79/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(3) § 25 und § 30 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 79/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(4) § 11 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 45/2014 tritt 
mit 1. Juli 2015 in Kraft. 

(4) § 11 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 45/2014 tritt 
mit 1. Juli 2015 in Kraft. 

(5) § 23 Abs. 4a und § 24 Abs. 5a und die Anlage zu § 30a Abs. 1 Z 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2017 treten mit 1. Oktober 2017 in 
Kraft. Die Anlage zu § 30 Abs. 1 Z 4 tritt mit Ablauf des 30. Septembers 2017 
außer Kraft. 

(5) § 23 Abs. 4a und § 24 Abs. 5a und die Anlage zu § 30a Abs. 1 Z 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2017 treten mit 1. Oktober 2017 in 
Kraft. Die Anlage zu § 30 Abs. 1 Z 4 tritt mit Ablauf des 30. Septembers 2017 
außer Kraft. 

(6) § 1 Abs. 4, § 18 Abs. 4 sowie die §§ 31 und 35a in der Fassung des 
Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 – Wissenschaft und Forschung, BGBl. I 
Nr. 31/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

(6) § 1 Abs. 4, § 18 Abs. 4 sowie die §§ 31 und 35a in der Fassung des 
Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 – Wissenschaft und Forschung, BGBl. I 
Nr. 31/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

(7) § 3 Abs. 3 Z 10 und 11, § 9 Abs. 1 Z 14 und 15, §§ 27 bis 27b sowie § 36 
Abs. 7 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 95/2018 treten mit 
1. Jänner 2019 in Kraft. 

(7) § 3 Abs. 3 Z 10 und 11, § 9 Abs. 1 Z 14 und 15, §§ 27 bis 27b sowie § 36 
Abs. 7 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 95/2018 treten mit 
1. Jänner 2019 in Kraft. 

 (8) Das Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 1, § 2 Z 1, § 3 Abs. 3 Z 6 und 12, § 4 
Abs. 2 und 3, § 5 Abs. 2 Z 1 lit. e, § 6 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 1 
Z 10 und 13, § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1 und 2, § 12 Abs. 2, 3, 5 und 7, § 15 Abs. 2, 
§ 18 Abs. 1 bis 3, § 19 Abs. 1 und 1a, § 20 Abs. 2, § 22 Abs. 2, 3 und 5; § 23 samt 
Überschrift, § 24 samt Überschrift, § 25 Abs. 4 und 6, § 26 Abs. 1 Z 4, Abs. 2 Z 1 
und 2, Abs. 3, § 27 Abs. 8, § 27a Abs. 5, § 27b Abs. 5, § 28 Abs. 1 und 2, § 29 
Überschrift, § 29 Abs. 1, § 31 Abs. 2 Z 1 bis 3 und Abs. 7, § 36 Abs. 9 bis 12 und 
§ 37 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. x/2020 treten mit 
1. Jänner 2021 in Kraft.“ 

Vollziehung Vollziehung 
§ 38. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: § 38. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. hinsichtlich der in § 29 Abs. 2 vorgesehenen Aufsicht über das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Akkreditierung aus gesundheitsrechtlicher 
Sicht die Bundesministerin oder der Bundesminister für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz; 

 1. hinsichtlich der in § 29 Abs. 2 vorgesehenen Aufsicht über das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Akkreditierung aus gesundheitsrechtlicher 
Sicht die Bundesministerin oder der Bundesminister für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz; 

 2. hinsichtlich des § 30a die Bundesministerin oder der Bundesminister für  2. hinsichtlich des § 30a die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bildung, Wissenschaft und Forschung; Bildung, Wissenschaft und Forschung; 

 3. im Übrigen die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung. 

 3. im Übrigen die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung. 

Anlage Anlage 

zu § 30a Abs. 1 Z 4 zu § 30a Abs. 1 Z 4 

Rahmenvorgaben für die Begutachtung der Curricula durch den 
Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung 

Der Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung orientiert 
sich in der Erstellung seiner Stellungnahmen im Rahmen der Curricula-
Begutachtungsverfahren zu den Curricula der Lehramtsstudien an folgenden 
Rahmenvorgaben zur Studienarchitektur: Die Curricula von Bachelor- und 
Masterstudien für das Lehramt haben kompetenzorientiert gestaltet zu sein. Sie 
haben die Entwicklung professionsorientierter Kompetenzen wie allgemeiner 
und spezieller pädagogischer Kompetenzen, fachlicher und didaktischer, 
inklusiver, interkultureller, interreligiöser und sozialer Kompetenzen, 
Diversitäts- und Genderkompetenzen und Professionsverständnis zu 
berücksichtigen sowie ein umfassendes Verständnis für die Bildungsaufgabe 
zu fördern. 

 

Rahmenvorgaben für die Begutachtung der Curricula durch den 
Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung 

Der Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung orientiert 
sich in der Erstellung seiner Stellungnahmen im Rahmen der Curricula-
Begutachtungsverfahren zu den Curricula der Lehramtsstudien an folgenden 
Rahmenvorgaben zur Studienarchitektur: Die Curricula von Bachelor- und 
Masterstudien für das Lehramt haben kompetenzorientiert gestaltet zu sein. Sie 
haben die Entwicklung professionsorientierter Kompetenzen wie allgemeiner 
und spezieller pädagogischer Kompetenzen, fachlicher und didaktischer, 
inklusiver, interkultureller, interreligiöser und sozialer Kompetenzen, 
Diversitäts- und Genderkompetenzen und Professionsverständnis zu 
berücksichtigen sowie ein umfassendes Verständnis für die Bildungsaufgabe 
zu fördern. 

 

Rahmenvorgaben für Lehramtsstudien: 

1. Für Bachelor- und Masterstudien für das Lehramt Primarstufe 

1.1. Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungspunkten; 
davon: 
 a) 40 bis 50 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen; 
 b) 120 bis 130 ECTS-Anrechnungspunkte für Elementar- und 

Primarstufenpädagogik und -didaktik mit Schwerpunkt im 
jeweiligen Altersbereich (Elementar- oder Primarstufe), wobei der 
Anteil der Fachdidaktik im Gesamtstudium zumindest 20 % zu 
umfassen hat; 

Rahmenvorgaben für Lehramtsstudien: 

1. Für Bachelor- und Masterstudien für das Lehramt Primarstufe 

1.1. Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungspunkten; 
davon: 
 a) 40 bis 50 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen; 
 b) 120 bis 130 ECTS-Anrechnungspunkte für Elementar- und 

Primarstufenpädagogik und -didaktik mit Schwerpunkt im 
jeweiligen Altersbereich (Elementar- oder Primarstufe), wobei der 
Anteil der Fachdidaktik im Gesamtstudium zumindest 20 % zu 
umfassen hat; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 c) 60 bis 80 ECTS-Anrechnungspunkte für den Schwerpunkt: im 
Rahmen der Inklusiven Pädagogik Sonder- und Heilpädagogik, 
Interkulturelle Pädagogik, Mehrsprachigkeit, gendersensible 
Pädagogik etc.; Inklusive Pädagogik ist jedenfalls als Schwerpunkt 
vorzusehen; für Altersbereiche: Elementarpädagogik; für 
Sozialpädagogik; fachspezifische Schwerpunkte. Im Curriculum ist 
im Qualifikationsprofil darzulegen, für welche 
Einsatzmöglichkeiten sich Absolventinnen und Absolventen des 
jeweiligen Schwerpunkts qualifizieren. 

 d) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren, wobei Praktika 
im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien zumindest im 
Umfang von 10 ECTS-Anrechnungspunkten vorgesehen werden 
müssen. 

1.2. Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-
Anrechnungspunkten: 
 a) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b) der Anteil für allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen 

muss so groß sein, dass zusammen mit dem Anteil im 
Bachelorstudium mindestens 60 ECTS- Anrechnungspunkte im 
Gesamtstudium enthalten sind; 

 c) pädagogisch praktische Studien sind zu integrieren. Der Anteil an 
pädagogisch-praktischen Studien muss so groß sein, dass 
zusammen mit dem Anteil im Bachelorstudium mindestens 40 
ECTS-Anrechnungspunkte im Gesamtstudium enthalten sind; 

 d) falls nach Absolvierung eines Bachelorstudiums für die Primarstufe 
die Elementar- und die Primarstufe abgedeckt werden sollen, 
erhöht sich der Aufwand des Masterstudiums auf mindestens 90 
ECTS-Anrechnungspunkte. 

Für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) kann ein Masterstudium für das Lehramt Primarstufe in 
Form eines weiteren Masterstudiums im Umfang von mindestens 90 ECTS- 
Anrechnungspunkten angeboten werden. 

2. Für Bachelor- und Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe 

 c) 60 bis 80 ECTS-Anrechnungspunkte für den Schwerpunkt: im 
Rahmen der Inklusiven Pädagogik Sonder- und Heilpädagogik, 
Interkulturelle Pädagogik, Mehrsprachigkeit, gendersensible 
Pädagogik etc.; Inklusive Pädagogik ist jedenfalls als Schwerpunkt 
vorzusehen; für Altersbereiche: Elementarpädagogik; für 
Sozialpädagogik; fachspezifische Schwerpunkte. Im Curriculum ist 
im Qualifikationsprofil darzulegen, für welche 
Einsatzmöglichkeiten sich Absolventinnen und Absolventen des 
jeweiligen Schwerpunkts qualifizieren. 

 d) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren, wobei Praktika 
im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien zumindest im 
Umfang von 10 ECTS-Anrechnungspunkten vorgesehen werden 
müssen. 

1.2. Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-
Anrechnungspunkten: 
 a) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b) der Anteil für allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen 

muss so groß sein, dass zusammen mit dem Anteil im 
Bachelorstudium mindestens 60 ECTS- Anrechnungspunkte im 
Gesamtstudium enthalten sind; 

 c) pädagogisch praktische Studien sind zu integrieren. Der Anteil an 
pädagogisch-praktischen Studien muss so groß sein, dass 
zusammen mit dem Anteil im Bachelorstudium mindestens 40 
ECTS-Anrechnungspunkte im Gesamtstudium enthalten sind; 

 d) falls nach Absolvierung eines Bachelorstudiums für die Primarstufe 
die Elementar- und die Primarstufe abgedeckt werden sollen, 
erhöht sich der Aufwand des Masterstudiums auf mindestens 90 
ECTS-Anrechnungspunkte. 

Für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) kann ein Masterstudium für das Lehramt Primarstufe in 
Form eines weiteren Masterstudiums im Umfang von mindestens 90 ECTS- 
Anrechnungspunkten angeboten werden. 

2. Für Bachelor- und Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(Allgemeinbildung) 

2.1. Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungspunkten, 
davon: 
 a) 40 bis 50 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen; 
 b) pro Unterrichtsfach 95 bis 100 ECTS-Anrechnungspunkte für 

fachbezogene Fachdidaktik und Fachwissenschaften bzw. 190 bis 
200 ECTS-Anrechnungspunkte für mehr als zwei einander 
inhaltlich überschneidende Fächer (kohärentes Fächerbündel); 

 c) oder statt 2. Unterrichtsfach Spezialisierung im Umfang von 95 bis 
100 ECTS-Anrechnungspunkten (im Rahmen der Inklusiven 
Pädagogik: Sonder- und Heilpädagogik, Interkulturelle Pädagogik, 
Mehrsprachigkeit, gendersensible Pädagogik etc., 
Medienpädagogik, Berufsorientierung etc.; für Altersbereiche: 
Primarstufenpädagogik). Inklusive Pädagogik ist jedenfalls als 
Spezialisierung vorzusehen; 

 d) von den für die fachbezogene Fachdidaktik und Fachwissenschaft 
vorgesehenen ECTS-Anrechnungspunkten hat der Anteil der 
Fachdidaktik pro Unterrichtsfach oder Spezialisierung oder 
kohärentem Fächerbündel im Gesamtstudium zumindest 20 % zu 
umfassen; 

 e) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren, wobei Praktika 
im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien zumindest im 
Umfang von 10 ECTS-Anrechnungspunkten vorgesehen werden 
müssen. 

2.2. Masterstudium im Umfang von mindestens 90 ECTS-
Anrechnungspunkten: 
 a) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b) der Anteil für allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen 

muss so groß sein, dass zusammen mit dem Anteil im 
Bachelorstudium mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte im 
Gesamtstudium enthalten sind; 

 c) im Gesamtstudium müssen mindestens 115 ECTS-

(Allgemeinbildung) 

2.1. Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungspunkten, 
davon: 
 a) 40 bis 50 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen; 
 b) pro Unterrichtsfach 95 bis 100 ECTS-Anrechnungspunkte für 

fachbezogene Fachdidaktik und Fachwissenschaften bzw. 190 bis 
200 ECTS-Anrechnungspunkte für mehr als zwei einander 
inhaltlich überschneidende Fächer (kohärentes Fächerbündel); 

 c) oder statt 2. Unterrichtsfach Spezialisierung im Umfang von 95 bis 
100 ECTS-Anrechnungspunkten (im Rahmen der Inklusiven 
Pädagogik: Sonder- und Heilpädagogik, Interkulturelle Pädagogik, 
Mehrsprachigkeit, gendersensible Pädagogik etc., 
Medienpädagogik, Berufsorientierung etc.; für Altersbereiche: 
Primarstufenpädagogik). Inklusive Pädagogik ist jedenfalls als 
Spezialisierung vorzusehen; 

 d) von den für die fachbezogene Fachdidaktik und Fachwissenschaft 
vorgesehenen ECTS-Anrechnungspunkten hat der Anteil der 
Fachdidaktik pro Unterrichtsfach oder Spezialisierung oder 
kohärentem Fächerbündel im Gesamtstudium zumindest 20 % zu 
umfassen; 

 e) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren, wobei Praktika 
im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien zumindest im 
Umfang von 10 ECTS-Anrechnungspunkten vorgesehen werden 
müssen. 

2.2. Masterstudium im Umfang von mindestens 90 ECTS-
Anrechnungspunkten: 
 a) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b) der Anteil für allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen 

muss so groß sein, dass zusammen mit dem Anteil im 
Bachelorstudium mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte im 
Gesamtstudium enthalten sind; 

 c) im Gesamtstudium müssen mindestens 115 ECTS-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anrechnungspunkte fachbezogene Teile pro Unterrichtsfach oder 
Spezialisierung bzw. mindestens 230 ECTS-Anrechnungspunkte 
für mehr als zwei einander inhaltlich überschneidende Fächer 
(kohärentes Fächerbündel) enthalten sein. 

 d.) von den für die fachbezogene Fachdidaktik und Fachwissenschaft 
vorgesehenen ECTS-Anrechnungspunkten hat der Anteil der 
Fachdidaktik pro Unterrichtsfach oder Spezialisierung oder 
kohärentem Fächerbündel im Gesamtstudium zumindest 20 % zu 
umfassen; 

 e.) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. Der Anteil an 
pädagogisch-praktischen Studien muss so groß sein, dass 
zusammen mit dem Anteil im Bachelorstudium mindestens 40 
ECTS-Anrechnungspunkte im Gesamtstudium enthalten sind. 

Für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums Primarstufe mit 
Schwerpunkt in einem fachlichen Bildungsbereich kann ein Masterstudium für 
das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in Form eines weiteren 
Masterstudiums im Umfang von mindestens 90 ECTS-Anrechnungspunkten 
angeboten werden. 

3. Für Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 
in nur einem Unterrichtsfach: 

3.1. Zulassungsvoraussetzungen: 
 a) Absolvierung eines fachlich in Frage kommenden Studiums an 

einer anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung im Ausmaß 
von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten und 

 b) Nachweis einer facheinschlägigen Berufspraxis im Umfang von 
mindestens 3.000 Stunden. 

3.2. Masterstudium im Umfang von 120 ECTS-Anrechnungspunkten, 
davon: 
 a) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b) mindestens 45 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen; 
 c) mindestens 23 ECTS-Anrechnungspunkte für Fachdidaktik; 

Anrechnungspunkte fachbezogene Teile pro Unterrichtsfach oder 
Spezialisierung bzw. mindestens 230 ECTS-Anrechnungspunkte 
für mehr als zwei einander inhaltlich überschneidende Fächer 
(kohärentes Fächerbündel) enthalten sein. 

 d.) von den für die fachbezogene Fachdidaktik und Fachwissenschaft 
vorgesehenen ECTS-Anrechnungspunkten hat der Anteil der 
Fachdidaktik pro Unterrichtsfach oder Spezialisierung oder 
kohärentem Fächerbündel im Gesamtstudium zumindest 20 % zu 
umfassen; 

 e.) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. Der Anteil an 
pädagogisch-praktischen Studien muss so groß sein, dass 
zusammen mit dem Anteil im Bachelorstudium mindestens 40 
ECTS-Anrechnungspunkte im Gesamtstudium enthalten sind. 

Für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums Primarstufe mit 
Schwerpunkt in einem fachlichen Bildungsbereich kann ein Masterstudium für 
das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in Form eines weiteren 
Masterstudiums im Umfang von mindestens 90 ECTS-Anrechnungspunkten 
angeboten werden. 

3. Für Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 
in nur einem Unterrichtsfach: 

3.1. Zulassungsvoraussetzungen: 
 a) Absolvierung eines fachlich in Frage kommenden Studiums an 

einer anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung im Ausmaß 
von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten und 

 b) Nachweis einer facheinschlägigen Berufspraxis im Umfang von 
mindestens 3.000 Stunden. 

3.2. Masterstudium im Umfang von 120 ECTS-Anrechnungspunkten, 
davon: 
 a) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b) mindestens 45 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen; 
 c) mindestens 23 ECTS-Anrechnungspunkte für Fachdidaktik; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 d) pädagogisch-praktische Studien im Ausmaß von 30 ECTS- 
Anrechnungspunkten sind zu integrieren, wobei Praktika im 
Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien zumindest im 
Umfang von 10 ECTS-Anrechnungspunkten vorgesehen werden 
müssen. 

4. Für Bachelor- und Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe 
(Berufsbildung): 

4.1. Zulassungsvoraussetzungen: 
 a) eine facheinschlägige Berufsabschlussprüfung oder 

gleichzuhaltende Eignung (zB Meisterprüfung, 
Konzessionsprüfung, Abschluss einer facheinschlägigen BHS); 

 b) eine mindestens dreijährige facheinschlägige Berufspraxis; 
Ausnahmen sind durch Verordnung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Bildung zu regeln. 

 4.2. Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungspunkten, 
davon: 
 a) 60 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen; davon können maximal 30 
ECTS-Anrechnungspunkten für eine Berufspraxis mit 
pädagogischen Anteilen angerechnet werden; 

 b) 120 ECTS-Anrechnungspunkte für berufsfachliche Grundlagen; 
davon können maximal 120 ECTS-Anrechnungspunkte für eine 
mindestens dreijährige facheinschlägige Berufspraxis angerechnet 
werden; falls keine mindestens dreijährige facheinschlägige 
Berufspraxis vorliegt, können maximal 60 ECTS-
Anrechnungspunkte angerechnet werden; 

 c) 60 ECTS-Anrechnungspunkte für Fachdidaktik; davon können 
maximal 30 ECTS-Anrechnungspunkte für eine Berufspraxis mit 
pädagogischen Anteilen angerechnet werden; 

 d) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. 

4.3. Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-

 d) pädagogisch-praktische Studien im Ausmaß von 30 ECTS- 
Anrechnungspunkten sind zu integrieren, wobei Praktika im 
Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien zumindest im 
Umfang von 10 ECTS-Anrechnungspunkten vorgesehen werden 
müssen. 

4. Für Bachelor- und Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe 
(Berufsbildung): 

4.1. Zulassungsvoraussetzungen: 
 a) eine facheinschlägige Berufsabschlussprüfung oder 

gleichzuhaltende Eignung (zB Meisterprüfung, 
Konzessionsprüfung, Abschluss einer facheinschlägigen BHS); 

 b) eine mindestens dreijährige facheinschlägige Berufspraxis; 
Ausnahmen sind durch Verordnung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Bildung zu regeln. 

 4.2. Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungspunkten, 
davon: 
 a) 60 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen; davon können maximal 30 
ECTS-Anrechnungspunkten für eine Berufspraxis mit 
pädagogischen Anteilen angerechnet werden; 

 b) 120 ECTS-Anrechnungspunkte für berufsfachliche Grundlagen; 
davon können maximal 120 ECTS-Anrechnungspunkte für eine 
mindestens dreijährige facheinschlägige Berufspraxis angerechnet 
werden; falls keine mindestens dreijährige facheinschlägige 
Berufspraxis vorliegt, können maximal 60 ECTS-
Anrechnungspunkte angerechnet werden; 

 c) 60 ECTS-Anrechnungspunkte für Fachdidaktik; davon können 
maximal 30 ECTS-Anrechnungspunkte für eine Berufspraxis mit 
pädagogischen Anteilen angerechnet werden; 

 d) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. 

4.3. Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-

21/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

51 von 104

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  52 von 104 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anrechnungspunkten: 
 a) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b) pädagogische Spezialisierungen (z B Inklusive Pädagogik, Sonder- 

und Heilpädagogik, Sozialpädagogik; Berufsorientierung, 
Mehrsprachigkeit, Medienpädagogik usw.). 

5. Für facheinschlägige Studien ergänzende Studien zur Erlangung eines 
Lehramtes im Bereich der Sekundarstufe (Berufsbildung): 

5.1. Zulassungsvoraussetzungen: 
 a) Absolvierung eines facheinschlägigen Studiums an einer 

anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung im Ausmaß von 
mindestens 240-300 ECTS-Anrechnungspunkten; 

 b) eine mindestens dreijährige facheinschlägige Berufspraxis; 
Ausnahmen sind durch Verordnung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Bildung zu regeln. 

5.2. Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungspunkten, 
davon: 
 a) 180 ECTS-Anrechnungspunkte, die aus dem facheinschlägigen 

Studium angerechnet werden; 
 b) 60 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen und Fachdidaktik; 
 c) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. 

5.3. Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-
Anrechnungspunkten: 
 a) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b) pädagogische Spezialisierungen (z B Inklusive Pädagogik, Sonder- 

und Heilpädagogik, Sozialpädagogik; Berufsorientierung, 
Mehrsprachigkeit, Medienpädagogik usw.).“ 

 

Anrechnungspunkten: 
 a) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b) pädagogische Spezialisierungen (z B Inklusive Pädagogik, Sonder- 

und Heilpädagogik, Sozialpädagogik; Berufsorientierung, 
Mehrsprachigkeit, Medienpädagogik usw.). 

5. Für facheinschlägige Studien ergänzende Studien zur Erlangung eines 
Lehramtes im Bereich der Sekundarstufe (Berufsbildung): 

5.1. Zulassungsvoraussetzungen: 
 a) Absolvierung eines facheinschlägigen Studiums an einer 

anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung im Ausmaß von 
mindestens 240-300 ECTS-Anrechnungspunkten; 

 b) eine mindestens dreijährige facheinschlägige Berufspraxis; 
Ausnahmen sind durch Verordnung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Bildung zu regeln. 

5.2. Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungspunkten, 
davon: 
 a) 180 ECTS-Anrechnungspunkte, die aus dem facheinschlägigen 

Studium angerechnet werden; 
 b) 60 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen und Fachdidaktik; 
 c) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. 

5.3. Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-
Anrechnungspunkten: 
 a) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b) pädagogische Spezialisierungen (z B Inklusive Pädagogik, Sonder- 

und Heilpädagogik, Sozialpädagogik; Berufsorientierung, 
Mehrsprachigkeit, Medienpädagogik usw.).“ 

 

Anhang 22: Datenschutz-Folgenabschätzung zur Ombudsstelle 
gemäß § 31 HS-QSG 

Anhang 22: Datenschutz-Folgenabschätzung zur Ombudsstelle 
gemäß § 31 HS-QSG 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(Anm.: als PDF dokumentiert) (Anm.: als PDF dokumentiert) 
Anlagen Anlagen 

 Datenschutz-Folgenabschätzung zur Ombudsstelle gemäß § 31  Datenschutz-Folgenabschätzung zur Ombudsstelle gemäß § 31 

Artikel 3 
Änderung des Fachhochschul-Studiengesetzes 

Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge (Fachhochschul-
Studiengesetz – FHStG) 

Bundesgesetz über Fachhochschulen (Fachhochschulgesetz – FHG) 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

1. Abschnitt: Allgemeiner Teil 1. Abschnitt: Allgemeiner Teil 
 § 1. Anwendungsbereich  § 1. Anwendungsbereich 
 § 2. Erhalter  § 2. Erhalter 
  § 2a. Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan 
 § 3. Ziele und leitenden Grundsätze von Fachhochschul-Studiengängen  § 3. Ziele und leitende Grundsätze 
 § 3a. Gemeinsame Studienprogramme  § 3a. Gemeinsame Studienprogramme 
 § 3b. Gemeinsam eingerichtete Studien  § 3b. Gemeinsam eingerichtete Studien 
 § 4. Studierende  § 4. Studierende 
 § 5. Studienberechtigungsprüfung  § 5. Studienberechtigungsprüfung 
 § 6. Akademische Grade  § 6. Akademische Grade 
 § 7. Lehr- und Forschungspersonal  § 7. Lehr- und Forschungspersonal 

2. Abschnitt: Akkreditierungsvoraussetzungen und organisatorische 
Angelegenheiten 

2. Abschnitt: Akkreditierungsvoraussetzungen und organisatorische 
Angelegenheiten 

 § 8. Akkreditierungsvoraussetzungen  § 8. Akkreditierungsvoraussetzungen 
  §8a. Verlängerung der Akkreditierung 
 § 9. Lehrgänge zur Weiterbildung  § 9. Lehrgänge zur Weiterbildung 
 § 10. Kollegium, Studiengangsleitung  § 10. Kollegium, Studiengangsleitung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
3. Abschnitt 

Studienrechtliche Bestimmungen 
3. Abschnitt 

Studienrechtliche Bestimmungen 
 § 11. Aufnahmeverfahren  § 11. Aufnahmeverfahren 
 § 12. Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse  § 12. Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse 
 § 13. Allgemeine Prüfungsmodalitäten  § 13. Allgemeine Prüfungsmodalitäten 
 § 14. Unterbrechung des Studiums  § 14. Unterbrechung des Studiums 
 § 15. Mündliche Prüfungen  § 15. Mündliche Prüfungen 
 § 16. Abschließende Prüfungen in Fachhochschul-Bachelor-, 

Fachhochschul-Master- und Fachhochschul-Diplomstudiengängen 
 § 16. Abschließende Prüfungen in Fachhochschul-Bachelor- und 

Fachhochschul-Masterstudiengängen 
 § 17. Beurteilung von Leistungen  § 17. Beurteilung von Leistungen 
 § 18. Wiederholung von Prüfungen  § 18. Wiederholung von Prüfungen 
 § 19. Bachelorarbeiten, Diplom- und Masterarbeiten  § 19. Bachelorarbeiten und Masterarbeiten 
 § 20. Ungültigerklärung von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten  § 20. Ungültigerklärung von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten 
 § 21. Rechtsschutz  § 21. Rechtsschutz 
 § 22. Bezeichnung „Fachhochschule“  

4. Abschnitt: Schlussbestimmungen 4. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
 § 23. Berichtswesen  § 23. Berichtswesen 
 § 23a. Datenschutz-Folgenabschätzungen  § 23a. Datenschutz-Folgenabschätzungen 
 § 24. Strafbestimmungen  § 24. Strafbestimmungen 
 § 25. Vollziehung  § 25. Vollziehung 
 § 26. Inkrafttreten  § 26. Inkrafttreten 
 § 27. Übergangsbestimmungen  § 27. Übergangsbestimmungen 

Text Text 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Allgemeiner Teil Allgemeiner Teil 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Durchführung von Fachhochschul-

Studiengängen und Lehrgängen zur Weiterbildung sowie die Verleihung der 
Bezeichnung „Fachhochschule“. 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Einrichtung von Fachhochschulen 
sowie die Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen und Lehrgängen zur 
Weiterbildung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Soweit dieses Bundesgesetz keine abweichenden Bestimmungen enthält, 

sind der 1. und 2. Abschnitt des Forschungsorganisationsgesetzes, BGBl. 
Nr. 341/1981, auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes anzuwenden. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz keine abweichenden Bestimmungen enthält, 
sind der 1. und 2. Abschnitt des Forschungsorganisationsgesetzes, BGBl. 
Nr. 341/1981, auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes anzuwenden. 

Erhalter Erhalter 
§ 2. (1) Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen können der Bund und 

andere juristische Personen des öffentlichen Rechts sein. Juristische Personen des 
privaten Rechts können Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen sein, soweit 
deren Unternehmensgegenstand überwiegend die Errichtung, Erhaltung und der 
Betrieb von Fachhochschul-Studiengängen ist. 

§ 2. (1) Erhalter von Fachhochschulen können der Bund und andere 
juristische Personen des öffentlichen Rechts sein. Juristische Personen des 
privaten Rechts können Erhalter von Fachhochschulen sein, soweit deren 
Unternehmensgegenstand überwiegend die Errichtung, Erhaltung und der Betrieb 
einer Fachhochschule mit Fachhochschul-Studiengängen ist. 

(2) Die Erhalter sind berechtigt, von ordentlichen Studierenden einen 
Studienbeitrag in Höhe von höchstens 363,36 Euro je Semester einzuheben. Von 
Studierenden aus Drittstaaten, die nicht unter die Personengruppen gemäß der 
Personengruppenverordnung der zuständigen Bundesministerin oder des 
zuständigen Bundesministers fallen und die über eine Aufenthaltsberechtigung 
für Studierende gemäß § 64 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), 
BGBl. I Nr. 100/2005, verfügen, dürfen höchstens kostendeckende Beiträge 
eingehoben werden. Die betragliche Einschränkung des ersten Satzes gilt nicht 
für Bildungsaktivitäten von Erhaltern, die ausschließlich in Drittstaaten 
angeboten und durchgeführt werden. 

(2) Die Erhalter sind berechtigt, von ordentlichen Studierenden einen 
Studienbeitrag in Höhe von höchstens 363,36 Euro je Semester einzuheben. Von 
Studierenden aus Drittstaaten, die nicht unter die Personengruppen gemäß der 
Personengruppenverordnung der zuständigen Bundesministerin oder des 
zuständigen Bundesministers fallen und die über eine Aufenthaltsberechtigung 
für Studierende gemäß § 64 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), 
BGBl. I Nr. 100/2005, verfügen, dürfen höchstens kostendeckende Beiträge 
eingehoben werden. Die betragliche Einschränkung des ersten Satzes gilt nicht 
für Bildungsaktivitäten von Erhaltern, die ausschließlich in Drittstaaten 
angeboten und durchgeführt werden. 

 (2a) Die Erhalter können Fachhochschul-Studiengänge gemäß den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und des HS-QSG einrichten, in denen eine 
Anzahl von Studienplätzen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten von 
außerhochschulischen Rechtsträgern finanziert werden und an denen die 
Teilnahme auf eine vorab definierte Zielgruppe von Studierenden und Anzahl an 
Studienplätzen beschränkt werden kann. 

(3) Die Erhalter haben zur Leistungs- und Qualitätssicherung ein eigenes 
Qualitätsmanagementsystem aufzubauen. 

(3) Die Erhalter haben zur Leistungs- und Qualitätssicherung ein eigenes 
Qualitätsmanagementsystem aufzubauen. 

(4) Die Einhebung von pauschalierten Kostenbeiträgen für Materialien, 
Sachmittel und sonstige Serviceleistungen, die den laufenden, regulären Betrieb 
eines Studienganges betreffen, ist unzulässig. Darüber hinaus gehende, 
tatsächlich anfallende Kosten sind individuell zwischen Erhalter und 
Studierenden zu verrechnen. 

(4) Die Einhebung von pauschalierten Kostenbeiträgen für Materialien, 
Sachmittel und sonstige Serviceleistungen, die den laufenden, regulären Betrieb 
eines Studienganges betreffen, ist unzulässig. Darüber hinaus gehende, 
tatsächlich anfallende Kosten sind individuell zwischen Erhalter und 
Studierenden zu verrechnen. 

(5) Die Erhalter haben die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie 
die Frauenförderung zu beachten. Bei der Zusammensetzung der Gremien ist ein 

(5) Die Erhalter haben die Gleichstellung von Frauen und Männern und die 
ausgeglichene Repräsentanz von Frauen und Männern in allen Positionen und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern anzustreben. Erhalter in der 
Form juristischer Personen des privaten Rechts haben das Bundesgesetz über die 
Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsgesetz – GlBG), BGBl. I Nr. 66/2004, zu 
beachten. 

Funktionen zu beachten. Jedem Gremium haben 50vH Frauen und 50vH 
Männern anzugehören. Bei Gremien mit einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern 
erfolgt die Berechnung, indem die Anzahl der Mitglieder rechnerisch um ein 
Mitglied zu reduzieren ist und der erforderliche Frauen- und Männeranteil von 
dieser Anzahl zu bestimmen ist. Erhalter in der Form juristischer Personen des 
privaten Rechts haben das Bundesgesetz über die Gleichbehandlung 
(Gleichbehandlungsgesetz – GlBG), BGBl. I Nr. 66/2004, zu beachten. 

 (6) Der Erhalter hat aktuelle Muster der Ausbildungsverträge für die 
angebotenen Fachhochschul-Studiengänge auf der Webseite der Fachhochschule 
in leicht auffindbarer Form zu veröffentlichen. 

 Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan 
 § 2a. (1) Der Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan (FH-

EF-Plan) ist das strategische Planungsinstrument des Bundes für die 
Entwicklung des Fachhochschulsektors und die Finanzierung von 
Fachhochschul-Studiengängen. Er hat insbesondere zu umfassen: 

  1. die von den Fachhochschulen entsprechend den Zielen und leitenden 
Grundsätzen gemäß § 3 zu erbringenden Leistungen; 

  2. die Grundsätze für neue Fachhochschul-Studiengänge und Änderungen 
bestehender Fachhochschul-Studiengänge zur Weiterentwicklung des 
hochschulischen Portfolios und der Hochschulstruktur; 

  3. die vorgesehenen finanziellen Mittel des Bundes. 
 (2) Der Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan hat einen 

Planungszeitraum von zumindest drei Jahren zu umfassen. 
 (3) Mit jenen Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen, die Bundesmittel 

gemäß Abs. 2 Z 3 erhalten, sind Finanzierungsvereinbarungen abzuschließen. 
Ziele und leitende Grundsätze von Fachhochschul-Studiengängen Ziele und leitende Grundsätze 

§ 3. (1) Fachhochschulen und Einrichtungen zur Durchführung von 
Fachhochschul-Studiengängen haben die Aufgabe, Studiengänge auf 
Hochschulniveau anzubieten, die einer wissenschaftlich fundierten 
Berufsausbildung dienen. Die wesentlichen Ziele sind: 

§ 3. (1) Fachhochschulen haben die Aufgabe, Studiengänge auf 
Hochschulniveau anzubieten, die einer wissenschaftlich fundierten 
Berufsausbildung dienen. Die wesentlichen Ziele sind: 

 1. die Gewährleistung einer praxisbezogenen Ausbildung auf 
Hochschulniveau; 

 1. die Gewährleistung einer praxisbezogenen Ausbildung auf 
Hochschulniveau; 

 2. die Vermittlung der Fähigkeit, die Aufgaben des jeweiligen Berufsfeldes  2. die Vermittlung der Fähigkeit, die Aufgaben des jeweiligen Berufsfeldes 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dem Stand der Wissenschaft und den aktuellen und zukünftigen 
Anforderungen der Praxis zu lösen; 

dem Stand der Wissenschaft und den aktuellen und zukünftigen 
Anforderungen der Praxis zu lösen; 

 3. die Förderung der Durchlässigkeit des Bildungssystems und der 
beruflichen Flexibilität der Absolventinnen und Absolventen. 

 3. die Förderung der Durchlässigkeit des Bildungssystems und der 
beruflichen Flexibilität der Absolventinnen und Absolventen. 

(2) Grundsätze für die Gestaltung von Fachhochschul-Studiengängen sind: (2) Grundsätze für die Gestaltung von Fachhochschul-Studiengängen sind: 
 1. Fachhochschul-Studiengänge haben die Vielfalt wissenschaftlicher 

Lehrmeinungen und wissenschaftlicher Methoden zu beachten; das 
Prinzip der Freiheit der Lehre bezieht sich auf die Durchführung von 
Lehrveranstaltungen im Rahmen der zu erfüllenden Lehraufgaben und 
deren inhaltliche und methodische Gestaltung unter Berücksichtigung der 
Absätze 1 und 2. 

 1. Fachhochschul-Studiengänge haben die Vielfalt wissenschaftlicher 
Lehrmeinungen und wissenschaftlicher und wissenschaftlich-
künstlerischer Methoden zu beachten; das Prinzip der Freiheit der Lehre 
bezieht sich auf die Durchführung von Lehrveranstaltungen im Rahmen 
der zu erfüllenden Lehraufgaben und deren inhaltliche und methodische 
Gestaltung unter Berücksichtigung der Absätze 1 und 2. 

 2. Der Arbeitsaufwand für Fachhochschul-Bachelorstudiengänge hat 180 
ECTS-Anrechnungspunkte und für Fachhochschul-Masterstudiengänge 
60, 90 oder 120 ECTS-Anrechnungspunkte zu betragen. Für die 
Berechnung der ECTS-Anrechnungspunkte gilt § 51 Abs. 2 Z 26 
Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002, sinngemäß. Für 
berufsbegleitende Fachhochschul-Bachelorstudiengänge kann die 
Zuteilung der ECTS-Anrechnungspunkte auf das Studienjahr auch 
unterschritten werden. Wird der Zugang zu einem Fachhochschul-
Studiengang gemäß § 4 Abs. 4 vierter Satz beschränkt, so kann die 
Anzahl der Anrechnungspunkte um bis zu 60 ECTS-Anrechnungspunkte 
reduziert werden. 

 2. Der Arbeitsaufwand für Fachhochschul-Bachelorstudiengänge hat 180 
ECTS-Anrechnungspunkte und für Fachhochschul-Masterstudiengänge 
60, 90 oder 120 ECTS-Anrechnungspunkte zu betragen. Für die 
Berechnung der ECTS-Anrechnungspunkte gilt § 54 Abs. 2 zweiter Satz 
Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002, sinngemäß. Für 
berufsbegleitende Fachhochschul-Bachelorstudiengänge kann die 
Zuteilung der ECTS-Anrechnungspunkte auf das Studienjahr auch 
unterschritten werden. Wird der Zugang zu einem Fachhochschul-
Studiengang gemäß § 4 Abs. 4 vierter Satz beschränkt, so kann die 
Anzahl der Anrechnungspunkte um bis zu 60 ECTS-Anrechnungspunkte 
reduziert werden. 

 2a. Fachhochschul-Bachelorstudiengänge dürfen nur in Verbindung mit 
Fachhochschul-Masterstudiengängen oder Fachhochschul-
Diplomstudiengängen desselben Erhalters eingerichtet werden. 

 2a. Fachhochschul-Bachelorstudiengänge dürfen nur in Verbindung mit 
Fachhochschul-Masterstudiengängen derselben Fachhochschule 
eingerichtet werden. 

 3. Im Rahmen von Fachhochschul-Bachelorstudiengängen und 
Fachhochschul-Diplomstudiengängen ist den Studierenden ein 
Berufspraktikum vorzuschreiben, das einen ausbildungsrelevanten Teil 
des Studiums darstellt. Die Studienzeit wird um die Dauer des 
Berufspraktikums nicht verlängert. 

 3. Im Rahmen von Fachhochschul-Bachelorstudiengängen ist den 
Studierenden ein Berufspraktikum vorzuschreiben, das einen 
ausbildungsrelevanten Teil des Studiums darstellt. Die Studienzeit wird 
um die Dauer des Berufspraktikums nicht verlängert. 

 4. Ein Fachhochschulstudium ist so zu gestalten, dass es in der festgelegten 
Studienzeit abgeschlossen werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Jahresarbeitsleistung einer oder eines Studierenden 1 500 
Stunden nicht überschreiten darf. 

 4. Ein Fachhochschulstudium ist so zu gestalten, dass es in der festgelegten 
Studienzeit abgeschlossen werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Jahresarbeitsleistung einer oder eines Studierenden 1 500 
Stunden nicht überschreiten darf. 

 5. Die Art und der Umfang der einzelnen Lehrveranstaltungen und  5. Die Art und der Umfang der einzelnen Lehrveranstaltungen und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Prüfungen sind im Studienplan und in der Prüfungsordnung festzulegen. Prüfungen sind im Studienplan und in der Prüfungsordnung festzulegen. 

 6. Die einen Fachhochschul-Masterstudiengang oder einen Fachhochschul-
Diplomstudiengang abschließende Prüfung ist eine Gesamtprüfung, die 
sich aus der Abfassung einer Master- oder Diplomarbeit und einer 
kommissionellen Prüfung zusammensetzt. In Fachhochschul-
Bachelorstudiengängen sind im Rahmen von Lehrveranstaltungen eine 
Bachelorarbeit oder mehrere Bachelorarbeiten abzufassen. Nähere 
Bestimmungen über die eigenständig anzufertigenden Bachelorarbeiten 
sind im jeweiligen Curriculum festzulegen; die abschließende 
Bachelorprüfung besteht aus einer kommissionellen Prüfung. 

 6. Der Studienabschluss in einem Fachhochschul-Masterstudiengang setzt 
eine positiv beurteilte Masterarbeit und eine abschließende 
Gesamtprüfung voraus. In Fachhochschul-Bachelorstudiengängen sind 
im Rahmen von Lehrveranstaltungen eine Bachelorarbeit oder mehrere 
Bachelorarbeiten abzufassen. Nähere Bestimmungen über die 
eigenständig anzufertigenden Bachelorarbeiten sind im jeweiligen 
Curriculum festzulegen; die abschließende Bachelorprüfung besteht aus 
einer Gesamtprüfung. 

 7. Die besuchten Lehrveranstaltungen und abgelegten Prüfungen sind dem 
Studierenden jährlich, jedenfalls bei seinem Ausscheiden aus dem 
Fachhochschul-Studiengang, schriftlich zu bestätigen. 

 7. Die besuchten Lehrveranstaltungen und abgelegten Prüfungen sind den 
Studierenden jährlich, jedenfalls bei Ausscheiden aus dem 
Fachhochschul-Studiengang, schriftlich zu bestätigen. 

 8. Die Lehrveranstaltungen sind ihrer Aufgabenstellung und dem 
Ausbildungsstand der Studierenden entsprechend didaktisch zu gestalten. 

 8. Die Lehrveranstaltungen sind ihrer Aufgabenstellung und dem curricular 
verankerten Qualifikationsprofil entsprechend didaktisch zu gestalten. 

 9. Die Lehrveranstaltungen sind einer Bewertung durch die Studierenden zu 
unterziehen; die Bewertungsergebnisse dienen der Qualitätssicherung 
und sind für die pädagogisch-didaktische Weiterbildung der Lehrenden 
heranzuziehen. 

 9. Die Lehrveranstaltungen sind einer Bewertung durch die Studierenden zu 
unterziehen; die Bewertungsergebnisse dienen der Qualitätssicherung 
und sind für die pädagogisch-didaktische Weiterbildung der Lehrenden 
heranzuziehen. 

 10. Fachhochschul-Studiengänge dürfen auch als gemeinsame 
Studienprogramme oder als gemeinsam eingerichtete Studien angeboten 
werden. Gemeinsame Studienprogramme sind Studien, die auf Grund 
von Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren Universitäten, 
Pädagogischen Hochschulen, Erhaltern von Fachhochschul-
Studiengängen, Privatuniversitäten oder ausländischen anerkannten 
postsekundären Bildungseinrichtungen in der Form eines joint, double 
oder multiple degree programs durchgeführt werden. Gemeinsam 
eingerichtete Studien sind Studien, die auf Grund von Vereinbarungen 
zwischen einer oder mehreren österreichischen Universitäten, 
Pädagogischen Hochschulen, Erhaltern von Fachhochschul-
Studiengängen oder Privatuniversitäten durchgeführt werden, wobei ein 
gleichlautendes Curriculum zu erlassen ist. Wenn die beteiligten 
Bildungseinrichtungen beschließen, ein gemeinsames Studienprogramm 
oder ein gemeinsam eingerichtetes Studium nicht mehr durchzuführen, 
ist von den beteiligten Bildungseinrichtungen Vorsorge zu treffen, dass 
Studierenden der Abschluss des Studiums innerhalb einer angemessenen 

 10. Fachhochschul-Studiengänge dürfen auch als gemeinsame 
Studienprogramme oder als gemeinsam eingerichtete Studien angeboten 
werden. Gemeinsame Studienprogramme sind Studien, die auf Grund 
von Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren Universitäten, 
Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen, Privathochschulen, 
Privatuniversitäten oder ausländischen anerkannten postsekundären 
Bildungseinrichtungen in der Form eines joint, double oder multiple 
degree programs durchgeführt werden. Gemeinsam eingerichtete Studien 
sind Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen einer oder 
mehreren österreichischen Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, 
Fachhochschulen, Privathochschulen oder Privatuniversitäten 
durchgeführt werden, wobei ein gleichlautendes Curriculum zu erlassen 
ist. Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen beschließen, ein 
gemeinsames Studienprogramm oder ein gemeinsam eingerichtetes 
Studium nicht mehr durchzuführen, ist von den beteiligten 
Bildungseinrichtungen Vorsorge zu treffen, dass Studierenden der 
Abschluss des Studiums innerhalb einer angemessenen Frist, die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich von zwei Semestern zu 
umfassen hat, möglich ist. 

jedenfalls die Studiendauer zuzüglich von zwei Semestern zu umfassen 
hat, möglich ist. 

 11. Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen sind berechtigt, Lehrgänge 
zur Weiterbildung einzurichten. Diese können auch als gemeinsame 
Studienprogramme oder als gemeinsam eingerichtete Studien angeboten 
und zur wirtschaftlichen und organisatorischen Unterstützung in 
Zusammenarbeit mit außerhochschulischen Rechtsträgern durchgeführt 
werden. 

 11. Fachhochschulen sind berechtigt, Lehrgänge zur Weiterbildung 
einzurichten. Diese können auch als gemeinsame Studienprogramme 
oder als gemeinsam eingerichtete Studien angeboten und zur 
wirtschaftlichen und organisatorischen Unterstützung in Zusammenarbeit 
mit außerhochschulischen Rechtsträgern durchgeführt werden. 

Gemeinsame Studienprogramme Gemeinsame Studienprogramme 
§ 3a. Bei gemeinsamen Studienprogrammen haben die beteiligten 

Bildungseinrichtungen Vereinbarungen über die Durchführung, insbesondere 
über die Festlegung der Leistungen, die die betreffenden Studierenden an den 
beteiligten Bildungseinrichtungen zu erbringen haben, zu schließen. 

§ 3a. Bei gemeinsamen Studienprogrammen haben die beteiligten 
Bildungseinrichtungen Vereinbarungen über die Durchführung, insbesondere 
über die Festlegung der Leistungen, die die betreffenden Studierenden an den 
beteiligten Bildungseinrichtungen zu erbringen haben, zu schließen. 

Gemeinsam eingerichtete Studien Gemeinsam eingerichtete Studien 
§ 3b. (1) Bei gemeinsam eingerichteten Studien haben die beteiligten 

österreichischen Bildungseinrichtungen eine Vereinbarung insbesondere über die 
Durchführung sowie die Arbeits- und die Ressourcenaufteilung zu schließen. 

§ 3b. (1) Bei gemeinsam eingerichteten Studien haben die beteiligten 
österreichischen Bildungseinrichtungen eine Vereinbarung insbesondere über die 
Durchführung sowie die Arbeits- und die Ressourcenaufteilung zu schließen. 

(2) In dem von den zuständigen Organen der beteiligten 
Bildungseinrichtungen gleichlautend zu erlassenden Curriculum ist die 
Zuordnung der Fächer zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich zu 
machen. 

(2) In dem von den zuständigen Organen der beteiligten 
Bildungseinrichtungen gleichlautend zu erlassenden Curriculum ist die 
Zuordnung der Fächer zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich zu 
machen. 

(3) In den von den Rektoraten der beteiligten Universitäten und öffentlichen 
Pädagogischen Hochschulen gleichlautend zu erlassenden Verordnungen bzw. 
von den zuständigen Organen von anerkannten privaten Pädagogischen 
Hochschulen, Einrichtungen zur Durchführung von Fachhochschul-
Studiengängen und Privatuniversitäten zu veröffentlichenden gleichlautenden 
Vereinbarungen sind Regelungen betreffend die Zuständigkeiten zur Vollziehung 
der studienrechtlichen Bestimmungen festzulegen. Weiters ist festzulegen, 
welche studienrechtlichen Satzungsbestimmungen gemäß Abs. 6 jeweils zur 
Anwendung kommen. 

(3) In den von den Rektoraten der beteiligten Universitäten und öffentlichen 
Pädagogischen Hochschulen gleichlautend zu erlassenden Verordnungen bzw. 
von den zuständigen Organen von anerkannten privaten Pädagogischen 
Hochschulen, Fachhochschulen, Privathochschulen und Privatuniversitäten zu 
veröffentlichenden gleichlautenden Vereinbarungen sind Regelungen betreffend 
die Zuständigkeiten zur Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen 
festzulegen. Weiters ist festzulegen, welche studienrechtlichen 
Satzungsbestimmungen gemäß Abs. 6 jeweils zur Anwendung kommen. 

(4) Die Zulassung zu einem gemeinsam eingerichteten Studium darf nur an 
einer der beteiligten Bildungseinrichtungen nach Wahl der oder des Studierenden 
erfolgen. Die Rektorate der beteiligten Universitäten und öffentlichen 
Pädagogischen Hochschulen können durch gleichlautend zu erlassende 

(4) Die Zulassung zu einem gemeinsam eingerichteten Studium darf nur an 
einer der beteiligten Bildungseinrichtungen nach Wahl der oder des Studierenden 
erfolgen. Die Rektorate der beteiligten Universitäten und öffentlichen 
Pädagogischen Hochschulen können durch gleichlautend zu erlassende 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verordnungen bzw. die zuständigen Organe von anerkannten privaten 
Pädagogischen Hochschulen, Einrichtungen zur Durchführung von 
Fachhochschul-Studiengängen und Privatuniversitäten können durch zu 
veröffentlichende gleichlautende Vereinbarungen jene Bildungseinrichtung 
bestimmen, welche die Zulassung durchzuführen hat. Mit der Zulassung wird die 
oder der Studierende auch Angehörige oder Angehöriger aller am gemeinsam 
eingerichteten Studium beteiligten Bildungseinrichtungen. 

Verordnungen bzw. die zuständigen Organe von anerkannten privaten 
Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen, Privathochschulen und 
Privatuniversitäten können durch zu veröffentlichende gleichlautende 
Vereinbarungen jene Bildungseinrichtung bestimmen, welche die Zulassung 
durchzuführen hat. Mit der Zulassung wird die oder der Studierende auch 
Angehörige oder Angehöriger aller am gemeinsam eingerichteten Studium 
beteiligten Bildungseinrichtungen. 

(5) Die zulassende Bildungseinrichtung hat die Zulassung und die 
Fortsetzungsmeldungen durchzuführen, die das Studium betreffenden 
Bestätigungen, Bescheinigungen und Nachweise sowie die abschließenden 
Zeugnisse auszustellen und den vorgesehenen akademischen Grad bzw. die 
vorgesehene akademische Bezeichnung zu verleihen sowie den Anhang zum 
Diplom auszustellen. 

(5) Die zulassende Bildungseinrichtung hat die Zulassung und die 
Fortsetzungsmeldungen durchzuführen, die das Studium betreffenden 
Bestätigungen, Bescheinigungen und Nachweise sowie die abschließenden 
Zeugnisse auszustellen und den vorgesehenen akademischen Grad bzw. die 
vorgesehene akademische Bezeichnung zu verleihen sowie den Anhang zum 
Diplom auszustellen. 

(6) Im Falle der Beteiligung an einem gemeinsam eingerichteten Studium 
mit einer Universität oder Pädagogischen Hochschule finden die 
studienrechtlichen Bestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 – UG, BGBl. I 
Nr. 120/2001, bzw. des Hochschulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I Nr. 30/2006, 
Anwendung. Gegen Entscheidungen in studienrechtlichen Angelegenheiten ist 
eine Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. 

(6) Im Falle der Beteiligung an einem gemeinsam eingerichteten Studium 
mit einer Universität oder Pädagogischen Hochschule finden die 
studienrechtlichen Bestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 – UG, BGBl. I 
Nr. 120/2001, bzw. des Hochschulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I Nr. 30/2006, 
Anwendung. Gegen Entscheidungen in studienrechtlichen Angelegenheiten ist 
eine Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. 

(7) Studien zur Erlangung eines Lehramtes können nur als gemeinsam 
eingerichtete Studien im Sinne von § 54 Abs. 9 UG sowie § 38 Abs. 2c HG mit 
zumindest einer Universität und bzw. oder Pädagogischen Hochschule 
durchgeführt werden. 

(7) Studien zur Erlangung eines Lehramtes können nur als gemeinsam 
eingerichtete Studien im Sinne von § 54 Abs. 9 UG sowie § 38 Abs. 2c HG mit 
zumindest einer Universität und bzw. oder Pädagogischen Hochschule 
durchgeführt werden. 

Studierende Studierende 
§ 4. (1) Fachhochschul-Studiengänge sind bei Erfüllung der fachlichen 

Voraussetzungen, ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechts, der Rasse, des 
Standes, der Klasse und des Bekenntnisses allgemein zugänglich. 

§ 4. (1) Fachhochschul-Studiengänge sind bei Erfüllung der fachlichen 
Voraussetzungen, ohne Unterschied des Geschlechts, der sozialen Herkunft, der 
ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters, der 
sexuellen Orientierung und der Staatsbürgerschaft allgemein zugänglich. 

(2) Ordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu den ordentlichen 
Studien zugelassen sind. Außerordentliche Studierende sind die Studierenden, die 
zu den außerordentlichen Studien zugelassen sind. 

(2) Ordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu den ordentlichen 
Studien zugelassen sind. Außerordentliche Studierende sind die Studierenden, die 
zu den außerordentlichen Studien zugelassen sind. 

(3) Ordentliche Studien sind Fachhochschul-Bachelorstudiengänge, 
Fachhochschul-Masterstudiengänge und Fachhochschul-Diplomstudiengänge. 
Außerordentliche Studien sind Lehrgänge zur Weiterbildung gemäß § 9 sowie der 

(3) Ordentliche Studien sind Fachhochschul-Bachelorstudiengänge und 
Fachhochschul-Masterstudiengänge. Außerordentliche Studien sind Lehrgänge 
zur Weiterbildung gemäß § 9 sowie der Besuch einzelner Lehrveranstaltungen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen. 

(4) Fachliche Zugangsvoraussetzung zu einem Fachhochschul-
Bachelorstudiengang ist die allgemeine Universitätsreife oder eine einschlägige 
berufliche Qualifikation; fachliche Zugangsvoraussetzung zu einem 
Fachhochschul-Masterstudiengang ist ein abgeschlossener facheinschlägiger 
Fachhochschul-Bachelorstudiengang oder der Abschluss eines gleichwertigen 
Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung. Dies ist eine Bildungseinrichtung, die Studien im Ausmaß 
von mindestens sechs Semestern durchführt, bei denen die Zulassung die 
allgemeine Universitätsreife im Sinne dieses Bundesgesetzes voraussetzt, und die 
auf Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, als 
postsekundäre Bildungseinrichtung anerkannt ist. Wenn die Gleichwertigkeit 
grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle 
Gleichwertigkeit fehlen, ist die Studiengangsleitung berechtigt, die Feststellung 
der Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während 
des jeweiligen Masterstudiums abzulegen sind. Baut das wissenschaftliche und 
didaktische Konzept eines Fachhochschul-Studienganges auf Berufserfahrung 
auf, darf der Zugang zu diesem Fachhochschul-Studiengang auf eine 
entsprechende Zielgruppe beschränkt werden. Wird für einen Studiengang die 
Beherrschung einer bestimmten Sprache gefordert, so haben die Studierenden die 
Kenntnis dieser Sprache nachzuweisen. 

(4) Fachliche Zugangsvoraussetzung zu einem Fachhochschul-
Bachelorstudiengang ist die allgemeine Universitätsreife oder eine einschlägige 
berufliche Qualifikation; fachliche Zugangsvoraussetzung zu einem 
Fachhochschul-Masterstudiengang ist ein abgeschlossener facheinschlägiger 
Fachhochschul-Bachelorstudiengang oder der Abschluss eines gleichwertigen 
Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung. Dies ist eine Bildungseinrichtung, die Studien im Ausmaß 
von mindestens sechs Semestern durchführt, bei denen die Zulassung die 
allgemeine Universitätsreife im Sinne dieses Bundesgesetzes voraussetzt, und die 
auf Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, als 
postsekundäre Bildungseinrichtung anerkannt ist. Wenn die Gleichwertigkeit 
grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle 
Gleichwertigkeit fehlen, ist die Studiengangsleitung berechtigt, die Feststellung 
der Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während 
des jeweiligen Masterstudiums abzulegen sind. Baut das wissenschaftliche und 
didaktische Konzept eines Fachhochschul-Studienganges auf Berufserfahrung 
auf, darf der Zugang zu diesem Fachhochschul-Studiengang auf eine 
entsprechende Zielgruppe beschränkt werden. Wird für einen Studiengang die 
Beherrschung einer bestimmten Sprache gefordert, so haben die Studierenden die 
Kenntnis dieser Sprache nachzuweisen. 

(5) Die allgemeine Universitätsreife ist durch eine der folgenden Urkunden 
nachzuweisen: 

(5) Die allgemeine Universitätsreife ist durch eine der folgenden Urkunden 
nachzuweisen: 

 1. österreichisches Reifezeugnis einschließlich eines Zeugnisses über die 
Berufsreifeprüfung, 

 1. österreichisches Reifezeugnis einschließlich eines Zeugnisses über die 
Berufsreifeprüfung, 

 2. anderes österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung der 
Studienberechtigung für eine bestimme Studienrichtungsgruppe an einer 
Universität, Pädagogischen Hochschule oder Fachhochschule, 

 2. anderes österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung der 
Studienberechtigung für eine bestimme Studienrichtungsgruppe an einer 
Universität, Pädagogischen Hochschule oder Fachhochschule, 

 3. ausländisches Zeugnis, das einem dieser österreichischen Zeugnisse auf 
Grund einer völkerrechtlichen Vereinbarung oder auf Grund einer 
Nostrifizierung oder auf Grund der Entscheidung der 
Studiengangsleitung des inländischen Fachhochschul-Studienganges im 
Einzelfall gleichwertig ist, 

 3. ausländisches Zeugnis, das einem dieser österreichischen Zeugnisse auf 
Grund einer völkerrechtlichen Vereinbarung oder auf Grund einer 
Nostrifizierung oder auf Grund der Entscheidung der 
Studiengangsleitung des inländischen Fachhochschul-Studienganges im 
Einzelfall gleichwertig ist, 

 4. Urkunde über den Abschluß eines mindestens dreijährigen Studiums an 
einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 

 4. Urkunde über den Abschluß eines mindestens dreijährigen Studiums an 
einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 

21/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

61 von 104

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  62 von 104 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bildungseinrichtung. Bildungseinrichtung. 

(5a) Bestehen Zweifel an der Echtheit der Urkunden, mit denen die 
Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen nachgewiesen wird, oder an deren 
inhaltlicher Richtigkeit oder reichen diese für eine Entscheidung nicht aus, kann 
der Erhalter die Überprüfung der Unterlagen oder der Kenntnisse vornehmen 
oder durch vom Erhalter bestellte Sachverständige vornehmen lassen. Dafür kann 
vom Erhalter eine Kaution in der Höhe von höchstens 500 Euro eingehoben 
werden, welche der Studienwerberin oder dem Studienwerber rückzuerstatten ist, 
wenn die Überprüfung die Echtheit und Richtigkeit der Unterlagen ergeben hat 
und diese oder dieser zu einem Studium zugelassen worden ist. 

(5a) Bestehen Zweifel an der Echtheit der Urkunden, mit denen die 
Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen nachgewiesen wird, oder an deren 
inhaltlicher Richtigkeit oder reichen diese für eine Entscheidung nicht aus, kann 
die Fachhochschule die Überprüfung der Unterlagen oder der Kenntnisse 
vornehmen oder durch von der Fachhochschule bestellte Sachverständige 
vornehmen lassen. Dafür kann von der Fachhochschule eine Kaution in der Höhe 
von höchstens 500 Euro eingehoben werden, welche der Studienwerberin oder 
dem Studienwerber rückzuerstatten ist, wenn die Überprüfung die Echtheit und 
Richtigkeit der Unterlagen ergeben hat und diese oder dieser die 
Zugangsvoraussetzungen erfüllt. 

(6) Ist die Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse im Hinblick auf die 
Inhalte und die Anforderungen einer österreichischen Reifeprüfung nicht 
gegeben, so hat die Studiengangsleitung die Ergänzungsprüfungen 
vorzuschreiben, die für die Herstellung der Gleichwertigkeit mit einer 
inländischen Reifeprüfung erforderlich und vor der Zulassung abzulegen sind. 

(6) Ist die Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse im Hinblick auf die 
Inhalte und die Anforderungen einer österreichischen Reifeprüfung nicht 
gegeben, so hat die Studiengangsleitung die Ergänzungsprüfungen 
vorzuschreiben, die für die Herstellung der Gleichwertigkeit mit einer 
inländischen Reifeprüfung erforderlich und vor der Zulassung abzulegen sind. 

(7) Wenn es das Ausbildungsziel des betreffenden Studienganges erfordert, 
haben Studienanfängerinnen und Studienanfänger mit einer einschlägigen 
beruflichen Qualifikation Zusatzprüfungen nachzuweisen. Die Benennung der 
einschlägigen beruflichen Qualifikationen und die Zusatzprüfungen werden im 
Rahmen der Akkreditierung auf Antrag des Erhalters für den beantragten 
Studiengang oder im Einzelfall, für nicht im Akkreditierungsbescheid geregelte 
Qualifikationen, von der Studiengangsleitung festgelegt. 

(7) Wenn es das Ausbildungsziel des betreffenden Studienganges erfordert, 
haben Studienanfängerinnen und Studienanfänger mit einer einschlägigen 
beruflichen Qualifikation Zusatzprüfungen nachzuweisen. Die Benennung der 
einschlägigen beruflichen Qualifikationen und die Zusatzprüfungen werden im 
Rahmen der Akkreditierung auf Antrag des Erhalters für den beantragten 
Studiengang oder im Einzelfall, für nicht im Akkreditierungsbescheid geregelte 
Qualifikationen, von der Studiengangsleitung festgelegt. 

(8) Studienanfängerinnen und Studienanfänger mit einschlägiger beruflicher 
Qualifikation haben die vorgeschriebenen Zusatzprüfungen entweder vor 
Aufnahme des Studiums abzulegen oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt des 
Studiums, jedenfalls vor Eintritt in das zweite Studienjahr, nachzuweisen. Im 
Falle eines Teilzeitstudiums kann eine angemessene Verlängerung dieser Frist 
vorgesehen werden. Die Zusatzprüfungen und die dafür erforderlichen 
Qualifikationen können an Einrichtungen der Erwachsenenbildung, die vom 
Bund als Förderungsempfänger anerkannt sind, an staatlich organisierten 
Lehrgängen, an privaten Werkmeisterschulen mit Öffentlichkeitsrecht, oder an 
Einrichtungen, die Fachhochschul-Studiengänge durchführen, abgelegt bzw. 
erworben werden. 

(8) Studienanfängerinnen und Studienanfänger mit einschlägiger beruflicher 
Qualifikation haben die vorgeschriebenen Zusatzprüfungen entweder vor 
Aufnahme des Studiums abzulegen oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt des 
Studiums, jedenfalls vor Eintritt in das zweite Studienjahr, nachzuweisen. Im 
Falle eines Teilzeitstudiums kann eine angemessene Verlängerung dieser Frist bis 
längstens in das dritte Semester vorgesehen werden. Die Zusatzprüfungen und 
die dafür erforderlichen Qualifikationen können an Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung, die vom Bund als Förderungsempfänger anerkannt sind, an 
staatlich organisierten Lehrgängen, an privaten Werkmeisterschulen mit 
Öffentlichkeitsrecht, oder an Einrichtungen, die Fachhochschul-Studiengänge 
durchführen, abgelegt bzw. erworben werden. 

(9) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden sowie (9) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden sowie 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Absolventinnen und Absolventen hat die zuständige Bundesministerin oder 
der zuständige Bundesminister durch Verordnung festzulegen, in welcher Form 
der Anhang zum Diplom („Diploma Supplement“) gemäß Art. IX.3 des 
Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im 
Hochschulbereich in der europäischen Region, BGBl. III Nr. 71/1999, 
auszustellen ist. 

der Absolventinnen und Absolventen hat die zuständige Bundesministerin oder 
der zuständige Bundesminister durch Verordnung festzulegen, in welcher Form 
der Anhang zum Diplom („Diploma Supplement“) gemäß Art. IX.3 des 
Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im 
Hochschulbereich in der europäischen Region, BGBl. III Nr. 71/1999, 
auszustellen ist. 

(10) Ordentliche und außerordentliche Studierende gehören der 
Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft gemäß dem 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 – HSG 2014, BGBl. I 
Nr. 45/2014, an. 

(10) Ordentliche und außerordentliche Studierende gehören der 
Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft gemäß dem 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 – HSG 2014, BGBl. I 
Nr. 45/2014, an. 

(11) Die Einrichtung zur Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen 
hat anlässlich der erstmaligen Zulassung einer Studienwerberin oder eines 
Studienwerbers, die oder der noch an keiner Universität, Pädagogischen 
Hochschule, Einrichtung zur Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen 
oder Privatuniversität zugelassen war, eine Matrikelnummer zuzuordnen. Diese 
ist für alle weiteren Studienzulassungen der oder des betreffenden Studierenden 
beizubehalten. Die näheren Bestimmungen über Bildung und Vergabe von 
Matrikelnummern sind durch eine Verordnung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung zu treffen. 

(11) Die Fachhochschule hat anlässlich der erstmaligen Zulassung einer 
Studienwerberin oder eines Studienwerbers, die oder der noch an keiner 
Universität, Pädagogischen Hochschule, Fachhochschule, Privathochschule oder 
Privatuniversität zugelassen war, eine Matrikelnummer zuzuordnen. Diese ist für 
alle weiteren Studienzulassungen der oder des betreffenden Studierenden 
beizubehalten. Die näheren Bestimmungen über Bildung und Vergabe von 
Matrikelnummern sind durch eine Verordnung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung zu treffen. 

(Anm.: Datenschutz-Folgenabschätzung zu Abs. 11 siehe Anlage 1) (Anm.: Datenschutz-Folgenabschätzung zu Abs. 11 siehe Anlage 1) 
Studienberechtigungsprüfung Studienberechtigungsprüfung 

§ 5. (1) Personen ohne Reifeprüfung erlangen nach Maßgabe der Satzung 
durch Ablegung der Studienberechtigungsprüfung die allgemeine 
Universitätsreife für Bachelorstudien einer Studienrichtungsgruppe. 

§ 5. (1) Personen ohne Reifeprüfung erlangen nach Maßgabe der Satzung 
durch Ablegung der Studienberechtigungsprüfung die allgemeine 
Universitätsreife für Bachelorstudien einer Studienrichtungsgruppe. 

(2) Die Studienberechtigungsprüfung kann für jene Studienrichtungsgruppen 
gemäß § 64a Abs. 2 UG angeboten werden, wenn ein Studium der jeweiligen 
Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. 

(2) Die Studienberechtigungsprüfung kann für jene Studienrichtungsgruppen 
gemäß § 64a Abs. 2 UG angeboten werden, wenn ein Studium der jeweiligen 
Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. 

(3) Zur Studienberechtigungsprüfung sind Personen zuzulassen, die die 
Zulassung zu Studien einer der Studienrichtungsgruppen anstreben, das 20. 
Lebensjahr vollendet haben und eine eindeutig über die Erfüllung der 
allgemeinen Schulpflicht hinausgehende erfolgreiche berufliche oder 
außerberufliche Vorbildung für das angestrebte Studium nachweisen. 

(3) Zur Studienberechtigungsprüfung sind Personen zuzulassen, die die 
Zulassung zu Studien einer der Studienrichtungsgruppen anstreben, das 20. 
Lebensjahr vollendet haben und eine eindeutig über die Erfüllung der 
allgemeinen Schulpflicht hinausgehende erfolgreiche berufliche oder 
außerberufliche Vorbildung für das angestrebte Studium nachweisen. 

(4) Das Ansuchen um Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung ist 
schriftlich beim Kollegium jener Fachhochschule einzubringen, bei der ein 

(4) Das Ansuchen um Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung ist 
schriftlich beim Kollegium jener Fachhochschule einzubringen, bei der ein 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Studium der angestrebten Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. Das Ansuchen 
hat zu enthalten: 

Studium der angestrebten Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. Das Ansuchen 
hat zu enthalten: 

 1. den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse sowie – falls vorhanden – 
die Matrikelnummer; 

 1. den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse sowie – falls vorhanden – 
die Matrikelnummer; 

 2. den Nachweis der Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Staates oder 
den Nachweis der Angehörigkeit einer Personengruppe gemäß der 
Personengruppenverordnung; 

 2. den Nachweis der Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Staates oder 
den Nachweis der Angehörigkeit einer Personengruppe gemäß der 
Personengruppenverordnung; 

 3. das angestrebte Studium;  3. das angestrebte Studium; 
 4. den Nachweis der Vorbildung (Abs. 3);  4. den Nachweis der Vorbildung (Abs. 3); 
 5. das Wahlfach oder die Wahlfächer.  5. das Wahlfach oder die Wahlfächer. 

(5) Die Studienberechtigungsprüfung umfasst folgende fünf Prüfungen: (5) Die Studienberechtigungsprüfung umfasst folgende fünf Prüfungen: 
 1. eine schriftliche Arbeit über ein allgemeines Thema;  1. eine schriftliche Arbeit über ein allgemeines Thema; 
 2. zwei oder drei Prüfungen, die im Hinblick auf Vorkenntnisse oder 

Fertigkeiten für die angestrebte Studienrichtungsgruppe erforderlich sind 
(Pflichtfächer) und 

 2. zwei oder drei Prüfungen, die im Hinblick auf Vorkenntnisse oder 
Fertigkeiten für die angestrebte Studienrichtungsgruppe erforderlich sind 
(Pflichtfächer) und 

 3. eine oder zwei Prüfungen nach Wahl der Prüfungskandidatin oder des 
Prüfungskandidaten aus dem Bereich der angestrebten 
Studienrichtungsgruppe (Wahlfach oder Wahlfächer). 

 3. eine oder zwei Prüfungen nach Wahl der Prüfungskandidatin oder des 
Prüfungskandidaten aus dem Bereich der angestrebten 
Studienrichtungsgruppe (Wahlfach oder Wahlfächer). 

(6) Mit der schriftlichen Arbeit über ein allgemeines Thema gemäß Abs. 5 
Z 1 hat die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat nachzuweisen, dass sie 
oder er sich zu einem vorgegebenen Thema in einwandfreier und gewandter 
Sprache und mit klarem Gedankengang schriftlich zu äußern vermag. 

(6) Mit der schriftlichen Arbeit über ein allgemeines Thema gemäß Abs. 5 
Z 1 hat die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat nachzuweisen, dass sie 
oder er sich zu einem vorgegebenen Thema in einwandfreier und gewandter 
Sprache und mit klarem Gedankengang schriftlich zu äußern vermag. 

(7) Die Prüfungsanforderungen und -methoden für Prüfungen gemäß Abs. 5 
Z 1 und 2 haben sich am Lehrstoff der 12. bzw. 13. Schulstufe zu orientieren und 
sind in der Satzung festzulegen. 

(7) Die Prüfungsanforderungen und -methoden für Prüfungen gemäß Abs. 5 
Z 1 und 2 haben sich am Lehrstoff der 12. bzw. 13. Schulstufe zu orientieren und 
sind in der Satzung festzulegen. 

(8) Für die Prüfung oder Prüfungen gemäß Abs. 5 Z 3 (Wahlfach oder 
Wahlfächer) sind die Prüfungsanforderungen und -methoden vom Kollegium zu 
bestimmen. Auf den studienvorbereitenden Charakter der 
Studienberechtigungsprüfung ist Bedacht zu nehmen. 

(8) Für die Prüfung oder Prüfungen gemäß Abs. 5 Z 3 (Wahlfach oder 
Wahlfächer) sind die Prüfungsanforderungen und -methoden vom Kollegium zu 
bestimmen. Auf den studienvorbereitenden Charakter der 
Studienberechtigungsprüfung ist Bedacht zu nehmen. 

(9) Positiv beurteilte Prüfungen, die eine Prüfungskandidatin oder ein 
Prüfungskandidat an einer Bildungseinrichtung, die auf Grund der 
Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, als Bildungseinrichtung 
anerkannt ist, abgelegt haben, sind auf Antrag vom Kollegium anzuerkennen, 

(9) Positiv beurteilte Prüfungen, die eine Prüfungskandidatin oder ein 
Prüfungskandidat an einer Bildungseinrichtung, die auf Grund der 
Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, als Bildungseinrichtung 
anerkannt ist, abgelegt haben, sind auf Antrag vom Kollegium anzuerkennen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
soweit sie den vorgeschriebenen Prüfungen inhaltlich und umfangmäßig 
gleichwertig sind. Das Kollegium darf höchstens vier Prüfungen anerkennen. 
Mindestens eine Prüfung ist an der Einrichtung zur Durchführung von 
Fachhochschul-Studiengängen oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an 
einer der beteiligten Bildungseinrichtungen abzulegen. 

soweit sie den vorgeschriebenen Prüfungen inhaltlich und umfangmäßig 
gleichwertig sind. Das Kollegium darf höchstens vier Prüfungen anerkennen. 
Mindestens eine Prüfung ist an der Einrichtung zur Durchführung von 
Fachhochschul-Studiengängen oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an 
einer der beteiligten Bildungseinrichtungen abzulegen. 

(10) Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten, die eine 
Meisterprüfung oder eine Befähigungsprüfung gemäß der Gewerbeordnung, 
BGBl. Nr. 194/1994, oder dem Land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 298/1990, erfolgreich abgelegt haben, sind 
von der Ablegung der Studienberechtigungsprüfung im Wahlfach oder den 
Wahlfächern gemäß Abs. 5 Z 3 auf Ansuchen zu befreien. 

(10) Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten, die eine 
Meisterprüfung oder eine Befähigungsprüfung gemäß der Gewerbeordnung, 
BGBl. Nr. 194/1994, oder dem Land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 298/1990, erfolgreich abgelegt haben, sind 
von der Ablegung der Studienberechtigungsprüfung im Wahlfach oder den 
Wahlfächern gemäß Abs. 5 Z 3 auf Ansuchen zu befreien. 

(11) Das Kollegium hat für Prüfungen, die an einer Einrichtung zur 
Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen abgelegt werden, mindestens 
eine Prüferin oder einen Prüfer zu bestellen. 

(11) Das Kollegium hat für Prüfungen, die an einer Einrichtung zur 
Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen abgelegt werden, mindestens 
eine Prüferin oder einen Prüfer zu bestellen. 

(12) Die Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten sind berechtigt, 
negativ beurteilte Prüfungen zweimal zu wiederholen. Die letzte zulässige 
Wiederholung ist in kommissioneller Form durchzuführen. Nach negativer 
Beurteilung der letzten zulässigen Wiederholung erlischt die Zulassung zur 
Studienberechtigungsprüfung für diese Studienrichtungsgruppe. Eine neuerliche 
Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung für diese Studienrichtungsgruppe an 
der betreffenden Einrichtung zur Durchführung von Fachhochschul-
Studiengängen ist ausgeschlossen. Bei gemeinsam eingerichteten 
Lehramtsstudien ist eine neuerliche Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung 
für die Studienrichtungsgruppe Lehramtsstudien an allen beteiligten 
Bildungseinrichtungen ausgeschlossen. 

(12) Die Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten sind berechtigt, 
negativ beurteilte Prüfungen zweimal zu wiederholen. Die letzte zulässige 
Wiederholung ist in kommissioneller Form durchzuführen. Nach negativer 
Beurteilung der letzten zulässigen Wiederholung erlischt die Zulassung zur 
Studienberechtigungsprüfung für diese Studienrichtungsgruppe. Eine neuerliche 
Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung für diese Studienrichtungsgruppe an 
der betreffenden Einrichtung zur Durchführung von Fachhochschul-
Studiengängen ist ausgeschlossen. Bei gemeinsam eingerichteten 
Lehramtsstudien ist eine neuerliche Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung 
für die Studienrichtungsgruppe Lehramtsstudien an allen beteiligten 
Bildungseinrichtungen ausgeschlossen. 

(13) Die Beurteilung einer Prüfung gemäß Abs. 5 hat mit „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“ zu erfolgen. Die Gesamtbeurteilung hat auf „bestanden“ zu 
lauten, wenn keine Prüfung mit „nicht bestanden“ beurteilt wurde; in den übrigen 
Fällen ist sie mit „nicht bestanden“ festzulegen. Die Bestimmungen des § 13 
Abs. 2, des § 17 Abs. 3 und 4 und des § 21 sind sinngemäß anzuwenden. 

(13) Die Beurteilung einer Prüfung gemäß Abs. 5 hat mit „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“ zu erfolgen. Die Gesamtbeurteilung hat auf „bestanden“ zu 
lauten, wenn keine Prüfung mit „nicht bestanden“ beurteilt wurde; in den übrigen 
Fällen ist sie mit „nicht bestanden“ festzulegen. Die Bestimmungen des § 13 
Abs. 2, des § 17 Abs. 3 und 4 und des § 21 sind sinngemäß anzuwenden. 

(14) Über die Ablegung jeder Prüfung ist ein Zeugnis auszustellen. Das 
Kollegium hat nach Vorliegen aller Prüfungszeugnisse ein 
Studienberechtigungszeugnis für die jeweilige Studienrichtungsgruppe 
auszustellen. Dieses Studienberechtigungszeugnis gilt für jede Universität, 
Pädagogische Hochschule und Einrichtung zur Durchführung von 

(14) Über die Ablegung jeder Prüfung ist ein Zeugnis auszustellen. Das 
Kollegium hat nach Vorliegen aller Prüfungszeugnisse ein 
Studienberechtigungszeugnis für die jeweilige Studienrichtungsgruppe 
auszustellen. Dieses Studienberechtigungszeugnis gilt für jede Universität, 
Pädagogische Hochschule und Einrichtung zur Durchführung von 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fachhochschul-Studiengängen, an der ein Studium der jeweiligen 
Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. 

Fachhochschul-Studiengängen, an der ein Studium der jeweiligen 
Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. 

(15) Der erfolgreiche Abschluss der Studienberechtigungsprüfung berechtigt 
zur Zulassung zu allen Studien jener Studienrichtungsgruppe, für welche die 
Studienberechtigung erworben wurde. 

(15) Der erfolgreiche Abschluss der Studienberechtigungsprüfung berechtigt 
zur Zulassung zu allen Studien jener Studienrichtungsgruppe, für welche die 
Studienberechtigung erworben wurde. 

(16) Die Festlegung der Anzahl der Prüfungen nach Abs. 5 Z 2 und 3 und 
die Festlegung der Pflichtfächer gemäß Abs. 5 Z 2 für die jeweilige 
Studienrichtungsgruppe erfolgen in der Satzung. 

(16) Die Festlegung der Anzahl der Prüfungen nach Abs. 5 Z 2 und 3 und 
die Festlegung der Pflichtfächer gemäß Abs. 5 Z 2 für die jeweilige 
Studienrichtungsgruppe erfolgen in der Satzung. 

Akademische Grade Akademische Grade 
§ 6. (1) Nach Abschluss der für den Fachhochschul-Studiengang 

vorgeschriebenen Studien und Prüfungen wird durch das Kollegium ein 
akademischer Grad verliehen. 

§ 6. (1) Nach Abschluss der für den Fachhochschul-Studiengang 
vorgeschriebenen Studien und Prüfungen wird durch die Leitung des Kollegiums 
ein akademischer Grad verliehen. 

(2) Die akademischen Grade haben für Fachhochschul-
Bachelorstudiengänge „Bachelor …“, für Fachhochschul-Masterstudiengänge 
„Master …“ oder „Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur …“, jeweils mit einem 
die Fächergruppen kennzeichnenden Zusatz zu lauten. Für Fachhochschul-
Diplomstudiengänge haben die akademischen Grade „Magistra/Magister …“ oder 
„Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur …“, jeweils mit einem die 
Fächergruppen kennzeichnenden Zusatz und der Beisetzung „(FH)“ zu lauten. 
Hat ein akademischer Grad die Beisetzung „(FH)“, ist die Führung dieses 
akademischen Grades ohne den Zusatz „(FH)“ unzulässig. Die zulässigen 
akademischen Grade, die Zusatzbezeichnungen sowie die Abkürzung der 
akademischen Grade werden von der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria festgesetzt; dieser Beschluss bedarf der Genehmigung der 
zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers. Für den 
einzelnen Fachhochschul-Studiengang ist der jeweilige akademische Grad samt 
Zusatzbezeichnung von der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria im Akkreditierungsbescheid festzusetzen. 

(2) Die akademischen Grade haben für Fachhochschul-
Bachelorstudiengänge „Bachelor …“, für Fachhochschul-Masterstudiengänge 
„Master …“ oder „Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur …“, jeweils mit einem 
die Fächergruppen kennzeichnenden Zusatz zu lauten. Für Fachhochschul-
Diplomstudiengänge haben die akademischen Grade „Magistra/Magister …“ oder 
„Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur …“, jeweils mit einem die 
Fächergruppen kennzeichnenden Zusatz und der Beisetzung „(FH)“ zu lauten. 
Hat ein akademischer Grad die Beisetzung „(FH)“, ist die Führung dieses 
akademischen Grades ohne den Zusatz „(FH)“ unzulässig. Die zulässigen 
akademischen Grade, die Zusatzbezeichnungen sowie die Abkürzung der 
akademischen Grade werden von der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria festgesetzt; dieser Beschluss bedarf der Genehmigung der 
zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers. Für den 
einzelnen Fachhochschul-Studiengang ist der jeweilige akademische Grad samt 
Zusatzbezeichnung von der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria im Akkreditierungsbescheid festzusetzen. 

(3) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist der 
Verleihungsurkunde eine englischsprachige Übersetzung anzuschließen, wobei 
die Benennung des Erhalters und des ausstellenden Organs sowie der 
akademische Grad selbst samt Zusatzbezeichnung nicht zu übersetzen sind. 

(3) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist der 
Verleihungsurkunde eine englischsprachige Übersetzung anzuschließen, wobei 
die Benennung der Fachhochschule und des ausstellenden Organs sowie der 
akademische Grad selbst samt Zusatzbezeichnung nicht zu übersetzen sind. 

(4) Der erfolgreiche Abschluss eines Fachhochschul-Masterstudienganges 
oder eines Fachhochschul-Diplomstudienganges berechtigt zu einem 

(4) Der erfolgreiche Abschluss eines Fachhochschul-Masterstudienganges 
oder eines Fachhochschul-Diplomstudienganges berechtigt zu einem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
facheinschlägigen Doktoratsstudium an einer Universität, das im Falle einer im 
Vergleich mit den facheinschlägigen Master- oder Diplomstudien an den 
Universitäten kürzeren Regelstudiendauer des Fachhochschul-
Masterstudienganges oder des Fachhochschul-Diplomstudienganges um den 
Differenzzeitraum verlängert wird. 

facheinschlägigen Doktoratsstudium an einer Universität, das im Falle einer im 
Vergleich mit den facheinschlägigen Master- oder Diplomstudien an den 
Universitäten kürzeren Regelstudiendauer des Fachhochschul-
Masterstudienganges oder des Fachhochschul-Diplomstudienganges um den 
Differenzzeitraum verlängert wird. 

(5) Für die jeweils in Betracht kommenden Doktoratsstudien hat die 
zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister eine 
entsprechende Verordnung zu erlassen. Der im Falle einer Verlängerung gemäß 
Abs. 4 festzulegende Gesamtumfang der Grundlagenfächer, der fachspezifischen 
Ergänzungsfächer und der Vertiefungsfächer hat sich an den fachspezifischen 
Anforderungen der Dissertation zu orientieren. 

(5) Für die jeweils in Betracht kommenden Doktoratsstudien hat die 
zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister eine 
entsprechende Verordnung zu erlassen. Der im Falle einer Verlängerung gemäß 
Abs. 4 festzulegende Gesamtumfang der Grundlagenfächer, der fachspezifischen 
Ergänzungsfächer und der Vertiefungsfächer hat sich an den fachspezifischen 
Anforderungen der Dissertation zu orientieren. 

(6) Über einen Antrag auf Nostrifizierung eines an einer ausländischen 
Fachhochschule erworbenen Grades entscheidet das Kollegium der Einrichtung, 
an die der Antrag gestellt wird und die den entsprechenden Studiengang 
durchführt. Das Kollegium hat zu prüfen, ob das ausländische Studium der 
Antragstellerin oder des Antragstellers hinsichtlich der Anforderungen, des 
Gesamtumfanges sowie der Studieninhalte so aufgebaut ist, dass es mit dem im 
Antrag genannten inländischen Fachhochschul-Studiengang als gleichwertig 
anzusehen ist. Sofern die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur 
einzelne Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, haben die 
antragstellenden Personen das Recht, diese vom Kollegium bekanntgegebenen 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen als außerordentliche Studierende zu 
absolvieren. 

(6) Über einen Antrag auf Nostrifizierung eines an einer ausländischen 
Fachhochschule erworbenen Grades entscheidet das Kollegium der Einrichtung, 
an die der Antrag gestellt wird und die den entsprechenden Studiengang 
durchführt. Das Kollegium hat zu prüfen, ob das ausländische Studium der 
Antragstellerin oder des Antragstellers hinsichtlich der Anforderungen, des 
Gesamtumfanges sowie der Studieninhalte so aufgebaut ist, dass es mit dem im 
Antrag genannten inländischen Fachhochschul-Studiengang als gleichwertig 
anzusehen ist. Sofern die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur 
einzelne Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, haben die 
antragstellenden Personen das Recht, diese vom Kollegium bekanntgegebenen 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen als außerordentliche Studierende zu 
absolvieren. 

(7) Die Antragstellung auf Nostrifizierung eines an einer ausländischen 
Fachhochschule erworbenen akademischen Grades setzt den Nachweis voraus, 
dass die Nostrifizierung zwingend für die Berufsausübung oder für die 
Fortsetzung der Ausbildung der Antragstellerin oder des Antragstellers in 
Österreich erforderlich ist. Es ist unzulässig, denselben Nostrifizierungsantrag 
gleichzeitig oder nach der Zurückziehung bei anderen Kollegien einzubringen. 

(7) Die Antragstellung auf Nostrifizierung eines an einer ausländischen 
Fachhochschule erworbenen akademischen Grades setzt den Nachweis voraus, 
dass die Nostrifizierung zwingend für die Berufsausübung oder für die 
Fortsetzung der Ausbildung der Antragstellerin oder des Antragstellers in 
Österreich erforderlich ist. Es ist unzulässig, denselben Nostrifizierungsantrag 
gleichzeitig oder nach der Zurückziehung bei anderen Kollegien einzubringen. 

 (8) Die Erhalter sind berechtigt, für die Nostrifizierung eines ausländischen 
Studienabschlusses eine Taxe von 150 Euro einzuheben. Die Taxe ist im Voraus 
zu entrichten. Sie verfällt, wenn der Antrag auf Nostrifizierung abgewiesen oder 
zurückgezogen wird. 

Lehr- und Forschungspersonal Lehr- und Forschungspersonal 
§ 7. (1) Das Lehr- und Forschungspersonal an Fachhochschulen und an § 7. (1) Das Lehr- und Forschungspersonal an Fachhochschulen und an 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fachhochschul-Studiengängen besteht aus hauptberuflich und aus nebenberuflich 
tätigen Personen. 

Fachhochschul-Studiengängen besteht aus hauptberuflich und aus nebenberuflich 
tätigen Personen. 

(2) Nebenberuflich tätige Personen sind Personen, die (2) Nebenberuflich tätige Personen sind Personen, die 
 1. ausschließlich in der Lehre tätig sind und  1. ausschließlich in der Lehre tätig sind und 
 2. nicht mehr als sechs Semesterwochenstunden lehren und  2. nicht mehr als sechs Semesterwochenstunden lehren und 
 3. nachweislich einer anderen voll sozialversicherungspflichtigen 

Erwerbstätigkeit nachgehen. 
 3. bei Erteilung des Lehrauftrages für das Semester nachweislich einer 

anderen voll sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nachgehen. 
(3) Nebenberufliches Lehrpersonal gemäß Abs. 2 kann sich von anderen 

geeigneten Personen vertreten lassen. 
(3) Nebenberufliches Lehrpersonal gemäß Abs. 2 kann sich von anderen 

Personen vertreten lassen, sofern diese über die gleichen Qualifikationen 
verfügen. 

(4) § 98 ArbVG (personelles Informationsrecht) gilt auch für die Gruppe der 
nebenberuflich tätigen Personen, selbst wenn ein freies Dienstverhältnis oder eine 
selbständige Tätigkeit vorliegt. 

(4) § 98 ArbVG (personelles Informationsrecht) gilt auch für die Gruppe der 
nebenberuflich tätigen Personen, selbst wenn ein freies Dienstverhältnis oder eine 
selbständige Tätigkeit vorliegt. 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Akkreditierungsvoraussetzungen und organisatorische 

Angelegenheiten 
Akkreditierungsvoraussetzungen und organisatorische 

Angelegenheiten 

Akkreditierungsvoraussetzungen Akkreditierungsvoraussetzungen 
§ 8. (1) Ein Antrag auf Akkreditierung als Fachhochschuleinrichtung und 

eines Studienganges als Fachhochschul-Studiengang ist an die Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria zu richten. 

§ 8. (1) Ein Antrag auf Akkreditierung als Fachhochschule und eines 
Studienganges als Fachhochschul-Studiengang ist an die Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria zu richten. 

(2) Zur Erlangung der Akkreditierung als Fachhochschuleinrichtung sowie 
für die Dauer der Akkreditierung muss der Erhalter folgende Voraussetzungen 
erfüllen: 

(2) Zur Erlangung der Akkreditierung als Fachhochschule sowie für die 
Dauer der Akkreditierung muss der Erhalter folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 1. Vorlage eines Entwicklungsplans, der jedenfalls das 
Entwicklungskonzept für den Aufbau der betreffenden 
Bildungseinrichtung zu einer Fachhochschuleinrichtung unter 
Berücksichtigung der Zielsetzungen der Einrichtung, der Schwerpunkte 
und Maßnahmen in Lehre und Forschung sowie die strukturelle und 
inhaltliche Entwicklungsplanung, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern und Frauenförderung und den Aufbau eines Leistungs- und 
Qualitätsmanagementsystems umfasst; 

 1. Vorlage eines Entwicklungsplans, der jedenfalls das 
Entwicklungskonzept für den Aufbau der betreffenden 
Bildungseinrichtung zu einer Fachhochschule unter Berücksichtigung 
der Zielsetzungen der Einrichtung, der Schwerpunkte und Maßnahmen in 
Lehre und Forschung sowie die strukturelle und inhaltliche 
Entwicklungsplanung, die Personalplanung, insbesondere das Verhältnis 
haupt- und nebenberuflicher Lehrender die Gleichstellung von Frauen 
und Männern und den Aufbau eines Leistungs- und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Qualitätsmanagementsystems umfasst; 

 2. Vorlage eines Satzungsentwurfes gemäß § 10 Abs. 3 Z 10;  2. Vorlage eines Satzungsentwurfes gemäß § 10 Abs. 3 Z 10; 
  3. Anbieten von jedenfalls zwei Fachhochschul-Bachelorstudiengängen und 

zwei darauf aufbauenden Fachhochschul-Masterstudiengängen; 
 3. Erfüllung der Prüfbereiche gemäß § 23 Hochschul-

Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBl. I Nr. 74/2011. 
 4. Erfüllung der Prüfbereiche gemäß § 23 Hochschul-

Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBl. I Nr. 74/2011. 
(3) Eine Akkreditierung als Fachhochschul-Studiengang setzt voraus, daß (3) Eine Akkreditierung als Fachhochschul-Studiengang setzt voraus, daß 

 1. den Zielen und den leitenden Grundsätzen für die Gestaltung von 
Fachhochschul-Studiengängen (§ 3) entsprochen wird; 

 1. den Zielen und den leitenden Grundsätzen für die Gestaltung von 
Fachhochschul-Studiengängen (§ 3) entsprochen wird; 

 2. der Studienplan und die Prüfungsordnung fachlichen und beruflichen 
Erfordernissen entsprechen; im Sinne des Europäischen Systems zur 
Anrechnung von Studienleistungen (European Credit Transfer 
System - ECTS, 253/2000/EG, Amtsblatt Nr. L 28 vom 3. 2. 2000) sind 
den einzelnen Studienleistungen ECTS-Anrechnungspunkte zuzuteilen. 
Mit diesen Anrechnungspunkten ist der Anteil des mit den einzelnen 
Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums („work load“) der 
Studierenden bezogen auf den gesamten Studiengang zu bestimmen, 
wobei dem Arbeitspensum eines Studienjahres 60 Anrechnungspunkte 
und dem Arbeitspensum eines Semesters 30 Anrechnungspunkte 
zugeteilt werden; 

 2. der Studienplan und die Prüfungsordnung fachlichen und beruflichen 
Erfordernissen entsprechen; im Sinne des Europäischen Systems zur 
Anrechnung von Studienleistungen (European Credit Transfer 
System - ECTS, 253/2000/EG, Amtsblatt Nr. L 28 vom 3. 2. 2000) sind 
den einzelnen Studienleistungen ECTS-Anrechnungspunkte zuzuteilen. 
Mit diesen Anrechnungspunkten ist der Anteil des mit den einzelnen 
Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums („work load“) der 
Studierenden bezogen auf den gesamten Studiengang zu bestimmen, 
wobei dem Arbeitspensum eines Studienjahres 60 Anrechnungspunkte 
und dem Arbeitspensum eines Semesters 30 Anrechnungspunkte 
zugeteilt werden; 

 3. der Unterricht durch ein wissenschaftlich, berufspraktisch und 
pädagogisch-didaktisch qualifiziertes Lehr- und Forschungspersonal 
abgehalten wird; 

 3. der Unterricht an allen Standorten der Durchführung des 
Fachhochschul-Studienganges durch ein wissenschaftlich, 
berufspraktisch und pädagogisch-didaktisch qualifiziertes Lehr- und 
Forschungspersonal abgehalten wird; 

 4. die zur Erreichung der Ziele und zur Sicherung der Grundsätze 
erforderlichen anwendungsbezogenen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten durch Mitglieder des Lehr- und 
Forschungspersonals durchgeführt werden; 

 4. die zur Erreichung der Ziele und zur Sicherung der Grundsätze 
erforderlichen anwendungsbezogenen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten durch Mitglieder des Lehr- und 
Forschungspersonals durchgeführt werden; 

 5. der mit der Entwicklung des beantragten Studienganges betraute 
Personenkreis und das den Studiengang durchführende Lehr- und 
Forschungspersonal eine den Hochschulen entsprechende Autonomie 
besitzen sowie eine entsprechende Mitbestimmung der Studierenden 
gewährleistet ist; 

 5. der mit der Entwicklung des beantragten Studienganges betraute 
Personenkreis und das den Studiengang durchführende Lehr- und 
Forschungspersonal eine den Hochschulen entsprechende Autonomie 
besitzen sowie eine entsprechende Mitbestimmung der Studierenden 
gewährleistet ist; 

 6. eine Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse im Sinne der 
berufsorientierten Ausbildung des jeweiligen Studienganges vorgesehen 

 6. eine Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse im Sinne der 
berufsorientierten Ausbildung des jeweiligen Studienganges vorgesehen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ist und dadurch eine Verkürzung der Studienzeit erreicht werden kann; ist und dadurch eine Verkürzung der Studienzeit erreicht werden kann; 

 7. jene in Frage kommenden Studienberechtigungsprüfungen gemäß § 64a 
UG sowie jene facheinschlägigen beruflichen Qualifikationen samt 
allfälligen Zusatzprüfungen, die als Zugangsvoraussetzung für den 
beantragten Studiengang geeignet sind, angegeben sind. Dabei ist auf 
jene Kenntnisse abzustellen, die für die Erreichung des 
Ausbildungszieles des beantragten Studienganges, auch bei 
Berücksichtigung der Förderung der Durchlässigkeit des 
Bildungssystems, unabdingbar sind; 

 7. jene in Frage kommenden Studienberechtigungsprüfungen gemäß § 64a 
UG sowie jene facheinschlägigen beruflichen Qualifikationen samt 
allfälligen Zusatzprüfungen, die als Zugangsvoraussetzung für den 
beantragten Studiengang geeignet sind, angegeben sind. Dabei ist auf 
jene Kenntnisse abzustellen, die für die Erreichung des 
Ausbildungszieles des beantragten Studienganges, auch bei 
Berücksichtigung der Förderung der Durchlässigkeit des 
Bildungssystems, unabdingbar sind; 

 8. eine wissenschaftliche Evaluierung des Fachhochschul-Studienganges 
gewährleistet ist; 

 8. eine wissenschaftliche Evaluierung des Fachhochschul-Studienganges 
gewährleistet ist; 

 9. eine Bedarf- und Akzeptanzerhebung für den Fachhochschul-
Studiengang beigebracht wird; 

 9. eine Bedarf- und Akzeptanzerhebung für den Fachhochschul-
Studiengang beigebracht wird; 

 10. die erforderliche Personal-, Raum- und Sachausstattung für die Dauer der 
Genehmigung des Fachhochschul-Studienganges vorhanden ist; 

 10. die erforderliche Personal-, Raum- und Sachausstattung für die Dauer der 
Genehmigung des Fachhochschul-Studienganges vorhanden ist; 

 11. eine Kalkulation mit Ausweis der Kosten pro Studienplatz und ein 
Finanzierungsplan für die Dauer der Genehmigung des Fachhochschul-
Studienganges vorgelegt werden; 

 11. eine Kalkulation mit Ausweis der Kosten pro Studienplatz und ein 
Finanzierungsplan für die Dauer der Genehmigung des Fachhochschul-
Studienganges vorgelegt werden; 

  12. ein Verfahren zur Aufnahme von Studierenden bei Studiengängen gemäß 
§ 2 Abs. 2a vorgelegt wird; 

 12. die Bedingungen der Prüfbereiche gemäß § 23 HS-QSG erfüllt werden.  13. die Bedingungen der Prüfbereiche gemäß § 23 HS-QSG erfüllt werden. 
(4) Der mit der Entwicklung des beantragten Studienganges vom Erhalter 

betraute Personenkreis muß mindestens vier Personen umfassen. Von diesen 
müssen zwei wissenschaftlich durch Habilitation oder durch eine dieser 
gleichwertige Qualifikation ausgewiesen sein, und zwei über den Nachweis einer 
Tätigkeit in einem für den beantragten Fachhochschul-Studiengang relevanten 
Berufsfeld verfügen. Die für die Entwicklung des beantragten Fachhochschul-
Studienganges verantwortlichen Personen sind im Antrag zu nennen; eine Person 
ist vom Erhalter zu beauftragen, der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria für die erforderlichen Auskünfte zur Verfügung zu stehen. 
Im Falle der Akkreditierung haben mindestens vier Personen des mit der 
Entwicklung betrauten Personenkreises im Studiengang haupt- oder 
nebenberuflich zu lehren. Von diesen müssen zwei wissenschaftlich durch 
Habilitation oder durch eine dieser gleichwertige Qualifikation ausgewiesen sein 
und zwei über den Nachweis einer Tätigkeit in einem für den Studiengang 

(4) Der mit der Entwicklung des beantragten Studienganges von der 
Fachhochschule betraute Personenkreis muß mindestens vier Personen umfassen. 
Von diesen müssen zweiwissenschaftlich durch Habilitation oder durch eine 
dieser gleichwertige Qualifikation ausgewiesen sein, und zwei über den Nachweis 
einer Tätigkeit in einem für den beantragten Fachhochschul-Studiengang 
relevanten Berufsfeld verfügen. Die für die Entwicklung des beantragten 
Fachhochschul-Studienganges verantwortlichen Personen sind im Antrag zu 
nennen; eine Person ist von der Fachhochschule zu beauftragen, der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria für die erforderlichen Auskünfte 
zur Verfügung zu stehen. Im Falle der Akkreditierung haben mindestens vier 
Personen des mit der Entwicklung betrauten Personenkreises im Studiengang zu 
lehren, zwei davon jedenfalls hauptberuflich. Von den Lehrenden müssen zwei 
wissenschaftlich durch Habilitation oder durch eine dieser gleichwertige 
Qualifikation ausgewiesen sein und zwei über den Nachweis einer Tätigkeit in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
relevanten Berufsfeld verfügen. Scheidet eine dieser Personen während des 
Akkreditierungszeitraumes aus dem Lehr- und Forschungspersonal aus, ist diese 
durch eine gleichqualifizierte Person zu ersetzen. 

einem für den Studiengang relevanten Berufsfeld verfügen. Scheidet eine dieser 
Personen aus dem Lehr- und Forschungspersonal aus, ist diese durch eine 
gleichqualifizierte Person zu ersetzen. 

 (5) Sind die mit dem Abschluss des Fachhochschul-Studienganges zu 
erwerbenden Qualifikationen Voraussetzungen für den Zugang zu einem 
reglementierten Beruf, hat die Fachhochschule im Rahmen des 
Akkreditierungsverfahrens den Nachweis der Anerkennung der Qualifikationen 
für die Berufsausübung zu erbringen. 

(5) Ein Antrag auf Akkreditierung eines Fachhochschul-Studienganges hat 
neben dem Nachweis der in Abs. 2 bis 4 genannten Voraussetzungen zu 
enthalten: 

(6) Ein Antrag auf Akkreditierung eines Fachhochschul-Studienganges hat 
neben dem Nachweis der in Abs. 2 bis 4 genannten Voraussetzungen zu 
enthalten: 

 1. Name des Erhalters; ist der Erhalter eine juristische Person des privaten 
Rechts, so ist ein Auszug aus dem Firmenbuch bzw. Vereinsregister 
beizubringen; 

 1. Name des Erhalters und Bezeichnung der Fachhochschule ist der 
Erhalter eine juristische Person des privaten Rechts, so ist ein Auszug 
aus dem Firmenbuch bzw. Vereinsregister beizubringen; 

 2. Benennung der Studiengangsleitung, der im Einzelfall über Anliegen von 
Studienwerberinnen und Studienwerbern und Studierenden entscheidet; 

 2. Benennung der Studiengangsleitung, die im Einzelfall über Anliegen von 
Studienwerberinnen und Studienwerbern und Studierenden entscheidet; 

 3. Vorlage eines Studienplanes und einer Prüfungsordnung einschließlich 
eines Vorschlages für die zeitliche Gliederung des Studienganges unter 
Berücksichtigung des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305; 

 3. Vorlage eines Studienplanes und einer Prüfungsordnung einschließlich 
eines Vorschlages für die zeitliche Gliederung des Studienganges unter 
Berücksichtigung des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305; 

 4. Vorlage einer Aufnahmeordnung, in der die Zahl der Studienplätze und 
die Kriterien für die Auswahl von Studienwerberinnen und 
Studienwerbern für den Fall angegeben ist, daß die Zahl der 
Bewerbungen die Zahl der Studienplätze übersteigt. 

 4. Vorlage einer Aufnahmeordnung, in der die Zahl der Studienplätze und 
die Kriterien für die Auswahl von Studienwerberinnen und 
Studienwerbern für den Fall angegeben ist, daß die Zahl der 
Bewerbungen die Zahl der Studienplätze übersteigt. 

 (7) Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen, die nach den Bestimmungen 
des HS-QSG akkreditiert sind, haben das Recht, die Bezeichnung 
„Fachhochschule“ oder „Hochschule für Angewandte Wissenschaften“ im 
Namenszug der Bildungseinrichtung zu führen. 

 
Verlängerung der Akkreditierung der Fachhochschule 

 § 8a. (1) Die Verlängerung der Akkreditierung der Fachhochschule erfolgt 
gemäß § 8 Abs. 2 und den Prüfbereichen des § 24 HS-QSG. Dabei sind 
insbesondere folgende Nachweise zu erbringen: 

  1. Etablierung des Entwicklungsplans und der Organisationsstruktur und 
entsprechender Strukturen der Weiterentwicklung des Entwicklungsplans 
und der Organisation der Fachhochschule; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  2. Umsetzung der Profilbildung und Zielen an der Fachhochschule; 
  3. Aufbau eines Leistungs- und Qualitätsmanagementsystems, das 

jedenfalls Lehre und Studium, Angewandte Forschung und Entwicklung, 
Personal und Dienstleistungen umfasst; 

  4. Ausreichende Infrastruktur und Finanzierung der Fachhochschule, 
  5. Nachweis der Gleichstellung von Frauen und Männern insbesondere 

durch einen Gleichstellungsplan. 
 (2) Der Antrag auf Verlängerung der Akkreditierung ist an die Agentur für 

Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria zu richten. 
Lehrgänge zur Weiterbildung Lehrgänge zur Weiterbildung 

§ 9. (1) Die Erhalter sind berechtigt, in den Fachrichtungen der bei ihnen 
akkreditierten Fachhochschul-Studiengänge auch Lehrgänge zur Weiterbildung 
anzubieten. Diese Lehrgänge zur Weiterbildung sind in einer angemessenen Form 
in die hochschulinterne Qualitätssicherung und -entwicklung einzubinden. 

§ 9. (1) Fachhochschulen sind berechtigt, in den Fachrichtungen der bei 
ihnen akkreditierten Fachhochschul-Studiengänge auch Lehrgänge zur 
Weiterbildung anzubieten. Diese Lehrgänge zur Weiterbildung sind in einer 
angemessenen Form in die hochschulinterne Qualitätssicherung und -entwicklung 
einzubinden. 

(2) Im Studienplan eines Lehrganges zur Weiterbildung dürfen im 
jeweiligen Fach international gebräuchliche Mastergrade festgelegt werden, die 
den Absolventinnen und Absolventen jener Lehrgänge zur Weiterbildung zu 
verleihen sind, deren Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen entsprechender ausländischer 
Masterstudien vergleichbar sind. Die Qualität der Lehre ist durch ein 
wissenschaftlich und didaktisch entsprechend qualifiziertes Lehrpersonal sicher 
zu stellen. 

(2) Im Studienplan eines Lehrganges zur Weiterbildung dürfen im 
jeweiligen Fach international gebräuchliche Mastergrade festgelegt werden, die 
den Absolventinnen und Absolventen jener Lehrgänge zur Weiterbildung zu 
verleihen sind, deren Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen entsprechender ausländischer 
Masterstudien vergleichbar sind. Die Qualität der Lehre ist durch ein 
wissenschaftlich und didaktisch entsprechend qualifiziertes Lehrpersonal sicher 
zu stellen. 

(3) Wenn Abs. 2 nicht zur Anwendung kommt, darf die Bezeichnung 
„Akademische ...“ bzw. „Akademischer ...“ mit einem die Inhalte des jeweiligen 
Lehrganges zur Weiterbildung charakterisierenden Zusatz festgelegt werden, die 
den Absolventinnen und Absolventen jener Lehrgänge zur Weiterbildung zu 
verleihen ist, die mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte umfassen. 

(3) Wenn Abs. 2 nicht zur Anwendung kommt, darf die Bezeichnung 
„Akademische ...“ bzw. „Akademischer ...“ mit einem die Inhalte des jeweiligen 
Lehrganges zur Weiterbildung charakterisierenden Zusatz festgelegt werden, die 
den Absolventinnen und Absolventen jener Lehrgänge zur Weiterbildung zu 
verleihen ist, die mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte umfassen. 

(4) Für den Besuch von Lehrgängen zur Weiterbildung haben die 
außerordentlichen Studierenden einen Lehrgangsbeitrag zu entrichten. Er ist unter 
der Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten des Lehrganges zur Weiterbildung 
festzusetzen. 

(4) Für den Besuch von Lehrgängen zur Weiterbildung haben die 
außerordentlichen Studierenden einen Lehrgangsbeitrag zu entrichten. Er ist unter 
der Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten des Lehrganges zur Weiterbildung 
festzusetzen. 

(5) Den Urkunden über die Verleihung der Bezeichnung dürfen (5) Den Urkunden über die Verleihung der Bezeichnung dürfen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
fremdsprachige Übersetzungen angeschlossen werden, wobei die Benennung des 
Erhalters und des ausstellenden Organs sowie die Bezeichnung selbst nicht zu 
übersetzen sind. 

fremdsprachige Übersetzungen angeschlossen werden, wobei die Benennung der 
Fachhochschule und des ausstellenden Organs sowie die Bezeichnung selbst 
nicht zu übersetzen sind. 

Kollegium, Studiengangsleitung Kollegium, Studiengangsleitung 
§ 10. (1) Zur Durchführung und Organisation des Lehr- und 

Prüfungsbetriebes ist bei jedem Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen ein 
Kollegium einzurichten. Dieses hat mindestens zweimal jährlich 
zusammenzutreten. 

§ 10. (1) Zur Durchführung und Organisation des Lehr- und 
Prüfungsbetriebes ist bei jeder Fachhochschule ein Kollegium einzurichten. 
Dieses hat mindestens zweimal jährlich zusammenzutreten. 

(2) Dem Kollegium gehören neben der Leiterin oder dem Leiter des 
Kollegiums und ihrer oder seiner Stellvertretung sechs Leiterinnen oder Leiter der 
jeweils eingerichteten Fachhochschul-Studiengänge, sechs Vertreterinnen oder 
Vertreter des Lehr- und Forschungspersonals sowie vier Vertreterinnen oder 
Vertreter der Studierenden der Fachhochschul-Studiengänge an. Diese 
Vertretungen im Kollegium werden, mit Ausnahme der Vertreterinnen und 
Vertreter der Studierenden, von den jeweiligen Personengruppen gewählt. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden sind gemäß § 32 Abs. 1 des 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetzes 2014 – HSG 2014, BGBl. I 
Nr. 45/2014, zu entsenden. Sollten weniger als sechs Leiterinnen oder Leiter von 
Fachhochschul-Studiengängen zur Verfügung stehen, ist deren Anzahl aus dem 
Kreis der Vertreterinnen oder Vertreter des Lehr- und Forschungspersonals zu 
ergänzen. Bei der Erstellung der Wahlvorschläge für die zu wählenden 
Vertreterinnen oder Vertreter sind pro Gruppe nach Möglichkeit mindestens 
45 vH Frauen aufzunehmen. 

(2) Dem Kollegium gehören neben der Leiterin oder dem Leiter des 
Kollegiums und ihrer oder seiner Stellvertretung sechs Leiterinnen oder Leiter der 
jeweils eingerichteten Fachhochschul-Studiengänge, sechs Vertreterinnen oder 
Vertreter des Lehr- und Forschungspersonals sowie sechs Vertreterinnen oder 
Vertreter der Studierenden der Fachhochschul-Studiengänge an. Diese 
Vertretungen im Kollegium werden, mit Ausnahme der Vertreterinnen und 
Vertreter der Studierenden, von den jeweiligen Personengruppen gewählt. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden sind gemäß § 32 Abs. 1 des 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetzes 2014 – HSG 2014, BGBl. I 
Nr. 45/2014, zu entsenden. Sollten weniger als sechs Leiterinnen oder Leiter von 
Fachhochschul-Studiengängen zur Verfügung stehen, ist deren Anzahl aus dem 
Kreis der Vertreterinnen oder Vertreter des Lehr- und Forschungspersonals zu 
ergänzen. Bei der Erstellung der Wahlvorschläge für die zu wählenden 
Vertreterinnen oder Vertreter sind pro Gruppe nach Möglichkeit 50 vH Frauen 
und 50vH Männer aufzunehmen. 

(3) Die Aufgaben des Kollegiums sind: (3) Die Aufgaben des Kollegiums sind: 
 1. Wahl der Leitung sowie der Stellvertretung auf Grund eines 

Dreiervorschlages des Erhalters. Mit Zustimmung des Kollegiums kann 
dieser Vorschlag auf zwei Personen reduziert werden; 

 1. Wahl der Leitung sowie der Stellvertretung auf Grund eines 
Dreiervorschlages des Erhalters. Mit Zustimmung des Kollegiums kann 
dieser Vorschlag auf zwei Personen reduziert werden. Die 
vorgeschlagenen Personen müssen hauptberuflich tätig sein. Gibt die 
amtierende Kollegiumsleitung und deren Stellvertretung ihr Interesse 
bekannt, die Funktion für eine weitere Funktionsperiode auszuüben, 
kann eine Bestellung ohne Wahl erfolgen, wenn der Erhalter und das 
Kollegium mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Wiederholte 
Wiederbestellungen sind zulässig. Die Leitung des Kollegiums hat die 
Bezeichnung Vorsitzende oder Vorsitzender des Kollegiums zu führen; 

 2. Antrag an den Erhalter auf Abberufung der Leitung oder der  2. Antrag an den Erhalter auf Abberufung der Leitung oder der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Stellvertretung oder Stellungnahme zu einer diesbezüglichen Absicht des 
Erhalters für den Fall, dass diese Organe ihre Aufgaben gröblich verletzt 
oder vernachlässigt haben oder nicht mehr in der Lage sind, ihre 
Aufgaben zu erfüllen; 

Stellvertretung oder Stellungnahme zu einer diesbezüglichen Absicht des 
Erhalters für den Fall, dass diese Organe ihre Aufgaben gröblich verletzt 
oder vernachlässigt haben oder nicht mehr in der Lage sind, ihre 
Aufgaben zu erfüllen; 

 3. Änderungen betreffend akkreditierte Studiengänge im Einvernehmen mit 
dem Erhalter; 

 3. Änderungen betreffend akkreditierte Studiengänge im Einvernehmen mit 
dem Erhalter; 

 4. Einrichtung und Auflassung von Studiengängen und Lehrgängen zur 
Weiterbildung im Einvernehmen mit dem Erhalter; 

 4. Einrichtung und Auflassung von Studiengängen und Lehrgängen zur 
Weiterbildung im Einvernehmen mit dem Erhalter; 

 5. Antragstellung zum Budget (Investitions-, Sach- und 
Personalaufwand) an den Erhalter; 

 5. Antragstellung zum Budget (Investitions-, Sach- und 
Personalaufwand) an den Erhalter; 

 6. Vorschläge für die Einstellung und Abberufung von Lehr- und 
Forschungspersonal an den Erhalter; 

 6. Vorschläge für die Einstellung und Abberufung von Lehr- und 
Forschungspersonal an den Erhalter; 

 7. Inhaltliche Koordination des gesamten Lehrbetriebes;  7. Inhaltliche Koordination des gesamten Lehrbetriebes; 
 8. Evaluierung des gesamten Lehrbetriebes samt Prüfungsordnung und 

Studienpläne; 
 8. Evaluierung des gesamten Lehrbetriebes samt Prüfungsordnung und 

Studienpläne; 
 9. Verleihung akademischer Grade und deren Widerruf, Nostrifizierung 

ausländischer akademischer Grade sowie im Einvernehmen mit dem 
Erhalter Verleihung von im Universitätswesen üblichen akademischen 
Ehrungen; 

 9. Verleihung von im Universitätswesen üblichen akademischen Ehrungen 
im Einvernehmen mit dem Erhalter; 

 10. Erlassung einer Geschäftsordnung und einer Satzung im Einvernehmen 
mit dem Erhalter. In der Satzung sind jedenfalls die Studien- und 
Prüfungsordnungen, die Wahlordnung für das Kollegium, die 
Einrichtung allfälliger Arbeitsausschüsse und deren Statuten, 
Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern, 
Bestimmungen über Frauenförderung sowie Richtlinien für die 
sinngemäße Verwendung von Bezeichnungen des Universitätswesens 
und über Verleihung von akademischen Ehrungen aufzunehmen. Die 
Satzung ist in geeigneter Form zu veröffentlichen; 

 10. Erlassung einer Geschäftsordnung und einer Satzung im Einvernehmen 
mit dem Erhalter. In der Satzung sind jedenfalls die Studien- und 
Prüfungsordnungen, die Wahlordnung für das Kollegium, die 
Einrichtung allfälliger Arbeitsausschüsse und deren Statuten, 
Bestimmungen über Präsenzquoren des Kollegiums, Gleichstellungsplan 
und Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern, 
Bestimmungen über die Einrichtung und Auflassung von Studiengängen 
und Lehrgängen zur Weiterbildung sowie Richtlinien für die sinngemäße 
Verwendung von Bezeichnungen des Universitätswesens und über 
Verleihung von akademischen Ehrungen aufzunehmen. Die Satzung ist 
in geeigneter Form zu veröffentlichen; 

 11. Entscheidung über Beschwerden gegenüber Entscheidungen der 
Studiengangsleitung. 

 11. Entscheidung über Beschwerden gegenüber Entscheidungen der 
Studiengangsleitung. 

(4) Der Leitung des Kollegiums obliegt: (4) Der Leitung des Kollegiums obliegt: 
 1. sofern es hauptberuflich tätige Personen sind, die Erteilung von 

Anweisungen an Mitglieder des Lehr- und Forschungspersonals zu Art 
 1. die Beauftragung und die Erteilung von Anweisungen an Mitglieder des 

Lehr- und Forschungspersonals zu Art und Umfang der Ausübung ihrer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und Umfang der Ausübung ihrer Lehrverpflichtung, soweit dies zur 
ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung des Studienbetriebes nach 
Maßgabe der Studienpläne erforderlich ist; 

Lehrverpflichtung, soweit dies zur ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung 
des Studienbetriebes nach Maßgabe der Studienpläne erforderlich ist; 

 2. die Erteilung von Lehraufträgen auf Grund von Vorschlägen oder nach 
Anhörung des Kollegiums; 

 2. die Erteilung von Lehraufträgen auf Grund von Vorschlägen oder nach 
Anhörung des Kollegiums; 

 3. die Vertretung des Kollegiums nach außen sowie die Vollziehung der 
Beschlüsse des Kollegiums 

 3. die Vertretung des Kollegiums nach außen sowie die Vollziehung der 
Beschlüsse des Kollegiums; 

  4. Verleihung akademischer Grade und deren Widerruf sowie 
Nostrifizierung ausländischer akademischer Grade. 

(5) Der Studiengangsleitung obliegt: (5) Der Studiengangsleitung obliegt: 
 1. die Zulassung zu Prüfungen, Zuteilung von Prüferinnen und Prüfern, 

Festsetzung von Prüfungsterminen; 
 1. die Zulassung zu Prüfungen, Zuteilung von Prüferinnen und Prüfern, 

Festsetzung von Prüfungsterminen; 
 2. die Anerkennung von Studien und Prüfungen im Einzelfall;  2. die Anerkennung von Studien und Prüfungen im Einzelfall; 
 3. die Aberkennung von Prüfungen;  3. die Aberkennung von Prüfungen; 
 4. die Entscheidungen in studienrechtlichen Angelegenheiten gemäß §§ 11 

bis 21; 
 4. die Entscheidungen in studienrechtlichen Angelegenheiten gemäß §§ 11 

bis 21; 
 5. die Entscheidungen gemäß § 4 Abs. 4, 5 Z 3, Abs. 6 und 7.  5. die Entscheidungen gemäß § 4 Abs. 4, 5 Z 3, Abs. 6 und 7. 

(6) Gegen Entscheidungen des Kollegiums gemäß Abs. 3 Z 9 ist eine 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. Gegen Entscheidungen 
der Studiengangsleitung haben Studierende sowie Aufnahmewerberinnen und 
Aufnahmewerber die Möglichkeit einer Beschwerde an das Kollegium. 

(6) Gegen Entscheidungen der Kollegiumsleitung gemäß Abs. 4 Z 4 ist eine 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. Gegen Entscheidungen 
der Studiengangsleitung haben Studierende sowie Aufnahmewerberinnen und 
Aufnahmewerber die Möglichkeit einer Beschwerde an das Kollegium. 

(7) Der Erhalter hat dafür zu sorgen, dass das Lehr- und Forschungspersonal 
an anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten teilnimmt. Dies 
kann an der eigenen Einrichtung oder durch Kooperation mit anderen 
Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen geschehen. 

(7) Der Erhalter hat dafür zu sorgen, dass das Lehr- und Forschungspersonal 
an anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten teilnimmt. Dies 
kann an der eigenen Einrichtung oder durch Kooperation mit anderen 
Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen geschehen. 

(8) Der Erhalter kann gemäß den Richtlinien des Kollegiums den bei ihm 
tätigen Personen die sinngemäße Verwendung von Bezeichnungen des 
Universitätswesens gestatten, die im UG festgelegt sind. Die Verwendung dieser 
Bezeichnungen ist jeweils nur mit dem Zusatz „FH“, „(FH)“ oder 
„Fachhochschul-...“ zulässig. 

(8) Der Erhalter kann gemäß den Richtlinien des Kollegiums den bei ihm 
tätigen Personen die sinngemäße Verwendung von Bezeichnungen des 
Universitätswesens gestatten, die im UG festgelegt sind. Die Verwendung dieser 
Bezeichnungen ist jeweils nur mit dem Zusatz „FH“, „(FH)“ oder 
„Fachhochschul-...“ zulässig. 

(9) Fachhochschul-Studiengänge und Fachhochschulen haben das Recht zur 
Führung des Bundeswappens. 

(9) Fachhochschul-Studiengänge und Fachhochschulen haben das Recht zur 
Führung des Bundeswappens. 

(10) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister (10) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ist berechtigt, sich über alle Angelegenheiten von Fachhochschul-Studiengängen 
zu informieren. Der Erhalter und das Kollegium sind verpflichtet, der zuständigen 
Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister Auskünfte zu erteilen, 
Unterlagen über bezeichnete Gegenstände vorzulegen, angeordnete Erhebungen 
anzustellen sowie Überprüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. 

ist berechtigt, sich über alle Angelegenheiten der Fachhochschule zu informieren. 
Der Erhalter und das Kollegium sind verpflichtet, der zuständigen 
Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister Auskünfte zu erteilen, 
Unterlagen über bezeichnete Gegenstände vorzulegen, angeordnete Erhebungen 
anzustellen sowie Überprüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Studienrechtliche Bestimmungen Studienrechtliche Bestimmungen 

Aufnahmeverfahren Aufnahmeverfahren 
§ 11. (1) Ein Aufnahmeverfahren ist jedenfalls durchzuführen, wenn die 

Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für einen Studiengang die Zahl der 
vorhandenen Plätze übersteigt. Für das Aufnahmeverfahren sind den 
Ausbildungserfordernissen des jeweiligen Studienganges entsprechende 
leistungsbezogene Kriterien festzulegen. Nach Maßgabe organisatorischer 
Möglichkeiten sind mit allen Bewerberinnen und Bewerbern Aufnahmegespräche 
vorzusehen und bei der Reihung zu berücksichtigen. Bei Bachelor- und 
Diplomstudiengängen hat eine Einteilung der Bewerbungsgruppen mit 
unterschiedlicher Vorbildung zu erfolgen, wobei zumindest eine Gruppe von 
Bewerberinnen und Bewerbern mit einschlägiger beruflicher Qualifikation zu 
bilden ist. Es ist vorzusehen, dass die Bewerbungsgruppen aliquot auf die Zahl 
der Aufnahmeplätze aufgeteilt werden. Die zur Reihungsliste führenden 
Bewertungen der Bewerberinnen und Bewerber sind überprüfbar und 
nachvollziehbar zu dokumentieren. 

§ 11. (1) Ein Aufnahmeverfahren ist jedenfalls durchzuführen, wenn die 
Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für einen Studiengang die Zahl der 
vorhandenen Plätze übersteigt. Für das Aufnahmeverfahren sind den 
Ausbildungserfordernissen des jeweiligen Studienganges entsprechende 
leistungsbezogene Kriterien festzulegen. Nach Maßgabe organisatorischer 
Möglichkeiten sind mit allen Bewerberinnen und Bewerbern Aufnahmegespräche 
vorzusehen und bei der Reihung zu berücksichtigen. Bei Bachelorstudiengängen 
hat eine Einteilung der Bewerbungsgruppen mit unterschiedlicher Vorbildung zu 
erfolgen, wobei zumindest eine Gruppe von Bewerberinnen und Bewerbern mit 
einschlägiger beruflicher Qualifikation zu bilden ist. Es ist vorzusehen, dass die 
Bewerbungsgruppen aliquot auf die Zahl der Aufnahmeplätze aufgeteilt werden. 
Die zur Reihungsliste führenden Bewertungen der Bewerberinnen und Bewerber 
sind überprüfbar und nachvollziehbar zu dokumentieren. 

(2) Für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens sind von den 
Bewerberinnen und Bewerbern keine Gebühren zu entrichten. 

(2) Für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens sind von den 
Bewerberinnen und Bewerbern keine Gebühren zu entrichten. 

 (3) Der Bewerberin oder den Bewerber ist Einsicht in die Beurteilungs- und 
Auswertungsunterlagen zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von drei 
Monaten ab Bekanntgabe des Ergebnisses verlangen. Die Bewerberin oder der 
Bewerber ist berechtigt, die Beurteilungsunterlagen zu vervielfältigen. Vom Recht 
auf Einsichtnahme und Vervielfältigung sind Fragen betreffend die persönliche 
Eignung ausgenommen. Vom Recht auf Vervielfältigung sind ebenso Multiple-
Choice-Fragen einschließlich der jeweiligen Antwortmöglichkeiten 
ausgenommen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (4) Aufnahmeverfahren für Fachhochschul-Studiengänge sind unbeschränkt 

wiederholbar. 
 (5) Die in Abs. 1 vorgesehenen Bestimmungen für das Aufnahmeverfahren 

sind für Fachhochschul-Studiengänge gemäß § 2 Abs. 2a anzuwenden. 
Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse 

§ 12. (1) Bezüglich der Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse gilt das 
Prinzip der lehrveranstaltungsbezogenen Anerkennung. Die Gleichwertigkeit der 
erworbenen Kenntnisse mit dem Anforderungsprofil hinsichtlich Inhalt und 
Umfang der zu erlassenden Lehrveranstaltungen ist auf Antrag der oder des 
Studierenden festzustellen. Bei Feststellung der Gleichwertigkeit sind positiv 
absolvierte Prüfungen anzuerkennen. Eine Wissensüberprüfung ist in diesen 
Fällen nicht vorzusehen. 

§ 12. (1) Bezüglich der Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse gilt das 
Prinzip der lehrveranstaltungsbezogenen Anerkennung oder der modulbezogenen 
Anerkennung. Die Gleichwertigkeit der erworbenen Kenntnisse mit dem 
Anforderungsprofil hinsichtlich Inhalt und Umfang der zu erlassenden 
Lehrveranstaltungen oder den zu erlassenden Modulen ist auf Antrag der oder des 
Studierenden festzustellen. Bei Feststellung der Gleichwertigkeit sind positiv 
absolvierte Prüfungen anzuerkennen. Eine Wissensüberprüfung ist in diesen 
Fällen nicht vorzusehen. 

(2) Besondere Kenntnisse oder Erfahrungen aus der beruflichen Praxis sind 
in Bezug auf die Anerkennung von Lehrveranstaltungen oder des 
Berufspraktikums zu berücksichtigen; das gilt insbesondere für berufsbegleitend 
organisierte Studiengänge und Studiengangsteile. 

(2) Besondere Kenntnisse oder Erfahrungen aus der beruflichen Praxis sind 
in Bezug auf die Anerkennung von Lehrveranstaltungen, Modulen oder des 
Berufspraktikums zu berücksichtigen; das gilt insbesondere für berufsbegleitend 
organisierte Studiengänge und Studiengangsteile. 

Allgemeine Prüfungsmodalitäten Allgemeine Prüfungsmodalitäten 
§ 13. (1) Die Prüfungen haben zeitnah zu den Lehrveranstaltungen 

stattzufinden, in denen die prüfungsrelevanten Inhalte vermittelt werden. 
§ 13. (1) Die Prüfungen haben zeitnah zu den Lehrveranstaltungen 

stattzufinden, in denen die prüfungsrelevanten Inhalte vermittelt werden. 
(2) Studierende haben das Recht auf eine abweichende Prüfungsmethode, 

wenn eine Behinderung nachgewiesen wird, die die Ablegung der Prüfung in der 
vorgeschriebenen Methode unmöglich macht und der Inhalt und die 
Anforderungen der Prüfung durch eine abweichende Methode nicht beeinträchtigt 
werden. 

(2) Studierende haben das Recht auf eine abweichende Prüfungsmethode, 
wenn eine Behinderung nachgewiesen wird, die die Ablegung der Prüfung in der 
vorgeschriebenen Methode unmöglich macht und der Inhalt und die 
Anforderungen der Prüfung durch eine abweichende Methode nicht beeinträchtigt 
werden. 

(3) Es ist eine ausreichende Zahl von Terminen für Prüfungen und 
Wiederholungen von Prüfungen je Semester und Studienjahr vorzusehen, so dass 
die Fortsetzung des Studiums ohne Semesterverlust möglich ist. Der konkrete 
Zeitrahmen für Wiederholungen von Prüfungen hat sich an Umfang und 
Schwierigkeit der Prüfung zu orientieren. Die Prüfungstermine sind rechtzeitig 
kundzumachen. Prüfungstermine sind jedenfalls für das Ende und für den Anfang 
jeden Semesters anzusetzen. 

(3) Es ist eine ausreichende Zahl von Terminen für Prüfungen und 
Wiederholungen von Prüfungen je Semester und Studienjahr vorzusehen, so dass 
die Fortsetzung des Studiums ohne Semesterverlust möglich ist. Der konkrete 
Zeitrahmen für Wiederholungen von Prüfungen hat sich an Umfang und 
Schwierigkeit der Prüfung zu orientieren. Die Prüfungstermine sind rechtzeitig 
kundzumachen. Prüfungstermine sind jedenfalls für das Ende und für den Anfang 
jeden Semesters anzusetzen. 

(4) Die konkreten Prüfungsmodalitäten (Inhalte, Methoden, (4) Die konkreten Prüfungsmodalitäten (Inhalte, Methoden, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beurteilungskriterien und Beurteilungsmaßstäbe) und 
Wiederholungsmöglichkeiten je Lehrveranstaltung sind den Studierenden in 
geeigneter Weise zu Beginn jeder Lehrveranstaltung bekannt zu geben. 
Prüfungen können auch modulbezogen stattfinden. 

Beurteilungskriterien und Beurteilungsmaßstäbe) und 
Wiederholungsmöglichkeiten je Lehrveranstaltung sind den Studierenden in 
geeigneter Weise spätestens zu Beginn jeder Lehrveranstaltung bekannt zu geben. 
Prüfungen können auch modulbezogen stattfinden. 

(5) Das nicht ausreichend begründete Nicht-Antreten zu einem 
Prüfungstermin bei Lehrveranstaltungen mit abschließendem Charakter führt zum 
Verlust einer Prüfungsantrittsmöglichkeit. 

(5) Das nicht ausreichend begründete Nicht-Antreten zu einem 
Prüfungstermin bei Lehrveranstaltungen mit abschließendem Charakter führt zum 
Verlust einer Prüfungsantrittsmöglichkeit. 

(6) Den Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunterlagen und in die 
Prüfungsprotokolle zu gewähren, wenn die Studierenden dies binnen sechs 
Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung verlangen. Die Studierenden sind 
berechtigt, von diesen Unterlagen Fotokopien anzufertigen. 

(6) Den Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunterlagen und in die 
Prüfungsprotokolle zu gewähren, wenn die Studierenden dies binnen sechs 
Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung verlangen. Die Studierenden sind 
berechtigt, von diesen Unterlagen Fotokopien anzufertigen. Vom Recht auf 
Vervielfältigung ausgenommen sind Multiple Choice-Fragen inklusive der 
jeweiligen Antwortmöglichkeiten. 

(7) Wenn die Beurteilungsunterlagen (insbesondere Gutachten, Korrekturen 
schriftlicher Prüfungen und Prüfungsarbeiten) den Studierenden nicht 
ausgehändigt werden, ist sicherzustellen, dass diese mindestens sechs Monate ab 
der Bekanntgabe der Beurteilung aufbewahrt werden. 

(7) Wenn die Beurteilungsunterlagen (insbesondere Gutachten, Korrekturen 
schriftlicher Prüfungen und Prüfungsarbeiten) den Studierenden nicht 
ausgehändigt werden, ist sicherzustellen, dass diese mindestens sechs Monate ab 
der Bekanntgabe der Beurteilung aufbewahrt werden. 

(8) Auf die Aufbewahrung von fachhochschulspezifischen Daten ist § 53 
UG sinngemäß anzuwenden. 

(8) Auf die Aufbewahrung von fachhochschulspezifischen Daten ist § 53 
UG sinngemäß anzuwenden. 

(Anm.: Datenschutz-Folgenabschätzung zu Abs. 8 siehe Anlage 2) (Anm.: Datenschutz-Folgenabschätzung zu Abs. 8 siehe Anlage 2) 
Unterbrechung des Studiums Unterbrechung des Studiums 

§ 14. Eine Unterbrechung des Studiums ist bei der Studiengangsleitung zu 
beantragen. Die Gründe der Unterbrechung und die beabsichtigte Fortsetzung des 
Studiums sind nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. In der Entscheidung über 
den Antrag sind zwingende persönliche, gesundheitliche oder berufliche Gründe 
zu berücksichtigen. Während der Unterbrechung können keine Prüfungen 
abgelegt werden. 

§ 14. Eine Unterbrechung des Studiums ist bei der Studiengangsleitung zu 
beantragen. Die Gründe der Unterbrechung und die beabsichtigte Fortsetzung des 
Studiums sind nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. In der Entscheidung über 
den Antrag sind zwingende persönliche, gesundheitliche oder berufliche Gründe 
zu berücksichtigen. Während der Unterbrechung können keine Prüfungen 
abgelegt werden. 

Mündliche Prüfungen Mündliche Prüfungen 
§ 15. (1) Mündliche Prüfungen sind öffentlich zugänglich, wobei der Zutritt 

auf eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl von Personen 
beschränkt werden kann. 

§ 15. (1) Mündliche Prüfungen sind öffentlich zugänglich, wobei der Zutritt 
auf eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl von Personen 
beschränkt werden kann. 

(2) Der Prüfungsvorgang bei mündlichen Prüfungen ist zu protokollieren. In 
das Protokoll sind der Prüfungsgegenstand, der Ort und die Zeit der Prüfung, die 

(2) Der Prüfungsvorgang bei mündlichen Prüfungen ist zu protokollieren. In 
das Protokoll sind der Prüfungsgegenstand, der Ort und die Zeit der Prüfung, die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Namen der Prüferin oder des Prüfers oder die Namen der Mitglieder des 
Prüfungssenates, die Namen der oder des Studierenden, die gestellten Fragen, die 
erteilten Beurteilungen, die Gründe für die negative Beurteilung sowie allfällige 
besondere Vorkommnisse aufzunehmen. Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung 
ist unmittelbar nach der Prüfung der oder dem Studierenden bekannt zu geben. 
Das Prüfungsprotokoll ist mindestens ein Jahr ab der Bekanntgabe der 
Beurteilung aufzubewahren. 

Namen der Prüferin oder des Prüfers oder die Namen der Mitglieder des 
Prüfungssenates, die Namen der oder des Studierenden, die gestellten Fragen, die 
erteilten Beurteilungen, die Gründe für die negative Beurteilung sowie allfällige 
besondere Vorkommnisse aufzunehmen. Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung 
ist unmittelbar nach der Prüfung der oder dem Studierenden bekannt zu geben. 
Das Prüfungsprotokoll ist mindestens ein Jahr ab der Bekanntgabe der 
Beurteilung aufzubewahren. 

(3) Bei mündlichen kommissionellen Prüfungen haben dem Prüfungssenat 
wenigstens drei Personen anzugehören. Bei einer geraden Anzahl der 
Senatsmitglieder ist der oder dem Vorsitzenden des Prüfungssenates ein 
Dirimierungsrecht einzuräumen. Jedes Mitglied des Prüfungssenates hat während 
der gesamten Prüfungszeit anwesend zu sein; dieser Verpflichtung kann allenfalls 
auch durch den Einsatz von elektronischen Medien nachgekommen werden. 

(3) Bei mündlichen kommissionellen Prüfungen haben dem Prüfungssenat 
wenigstens drei Personen anzugehören. Bei einer geraden Anzahl der 
Senatsmitglieder ist der oder dem Vorsitzenden des Prüfungssenates ein 
Dirimierungsrecht einzuräumen. Jedes Mitglied des Prüfungssenates hat während 
der gesamten Prüfungszeit anwesend zu sein; dieser Verpflichtung kann allenfalls 
auch durch den Einsatz von elektronischen Medien nachgekommen werden. 

 (4) Bei Prüfungen auf elektronischem Weg muss eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfung gewährleistet sein, wobei folgende 
Mindesterfordernisse einzuhalten sind: 

  1. Eine geeignete technische Infrastruktur muss auf Seiten des Prüfenden 
und der oder des Studierenden vorhanden sein. 

  2. Eine Überprüfung der Identität der oder des Studierenden hat vor 
Beginn der Prüfung stattzufinden. 

  3. Technische oder organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der 
eigenständigen Erbringung der Prüfungsleistung durch die Studierende 
oder den Studierenden sind vorzusehen. 

  4. Über eine mündliche Prüfung ist ein Prüfungsprotokoll zu führen, in das 
auf Verlangen der oder des Studierenden binnen einer Frist von sechs 
Monaten nach Bekanntgabe der Beurteilung auf elektronischem Weg 
Einsicht zu gewähren ist. 

  5. Bei der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel ist die Prüfung abzubrechen 
und diese ist auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen. 

  6. Bei technischen Problemen, die ohne Verschulden der oder des 
Studierenden auftreten, ist die Prüfung abzubrechen und diese ist nicht 
auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abschließende Prüfungen in Fachhochschul-Bachelor-, Fachhochschul –

Master- und Fachhochschul-Diplomstudiengängen 
Abschließende Prüfungen in Fachhochschul-Bachelor- und Fachhochschul-

Masterstudiengängen 
§ 16. (1) Die einen Fachhochschul-Bachelorstudiengang abschließende 

Gesamtprüfung kommissionelle Prüfung gemäß § 3 Abs. 2 Z 6 istkommissionelle 
Prüfung gemäß § 3 Abs. 2 Z 6 ist vor einem facheinschlägigen Prüfungssenat 
abzulegen. Diese kommissionelle Prüfung setzt sich aus den Prüfungsteilen 

§ 16. (1) Die einen Fachhochschul-Bachelorstudiengang abschließende 
Gesamtprüfung gemäß § 3 Abs. 2 Z 6 ist als kommissionelle Prüfung vor einem 
facheinschlägigen Prüfungssenat abzulegen. Die Prüfung setzt sich aus den 
Prüfungsteilen 

 1. Prüfungsgespräch über die durchgeführten Bachelorarbeiten sowie  1. Prüfungsgespräch über die durchgeführten Bachelorarbeiten sowie 
 2. deren Querverbindungen zu relevanten Fächern des Studienplans  2. deren Querverbindungen zu relevanten Fächern des Studienplans 
zusammen. zusammen. 

(2) Die einen Fachhochschul-Master- oder einen Fachhochschul-
Diplomstudiengang abschließende kommissionelle Prüfung gemäß § 3 Abs. 2 Z 6 
ist vor einem facheinschlägigen Prüfungssenat abzulegen. Diese kommissionelle 
Prüfung setzt sich aus den Prüfungsteilen 

(2) Die einen Fachhochschul-Masterstudiengang abschließende 
Gesamtprüfung gemäß § 3 Abs. 2 Z 6 ist als kommissionelle Prüfung vor einem 
facheinschlägigen Prüfungssenat abzulegen. Die Prüfung setzt sich aus den 
Prüfungsteilen 

 1. Präsentation der Diplom-oder Masterarbeit,  1. Präsentation der Masterarbeit, 
 2. einem Prüfungsgespräch, das auf die Querverbindungen des Themas der 

Diplom- oder Masterarbeit zu den relevanten Fächern des Studienplans 
einhergeht, sowie 

 2. einem Prüfungsgespräch, das auf die Querverbindungen des Themas der 
Masterarbeit zu den relevanten Fächern des Studienplans einhergeht, 
sowie 

 3. einem Prüfungsgespräch über sonstige studienplanrelevante Inhalte  3. einem Prüfungsgespräch über sonstige studienplanrelevante Inhalte 
zusammen. zusammen. 

(3) Die Studierenden sind in geeigneter Weise über die Zulassung zu den 
kommissionellen Prüfungen zu verständigen. 

(3) Die Studierenden sind in geeigneter Weise über die Zulassung zu den 
kommissionellen Prüfungen zu verständigen. 

(4) Die Beurteilungskriterien und Ergebnisse der Leistungsbeurteilung der 
kommissionellen Prüfungen sind den Studierenden mitzuteilen. 

(4) Die Beurteilungskriterien und Ergebnisse der Leistungsbeurteilung der 
kommissionellen Prüfungen sind den Studierenden mitzuteilen. 

(5) Die Prüfungskommission besteht aus dem Kreis aller für die 
kommissionellen Prüfungen in Frage kommenden Personen. Der Prüfungssenat 
setzt sich aus den Prüferinnen und Prüfern je Kandidatin oder Kandidat 
zusammen. 

(5) Die Prüfungskommission besteht aus dem Kreis aller für die 
kommissionellen Prüfungen in Frage kommenden Personen. Der Prüfungssenat 
setzt sich aus den Prüferinnen und Prüfern je Kandidatin oder Kandidat 
zusammen. 

Beurteilung von Leistungen Beurteilung von Leistungen 
§ 17. (1) Die Beurteilung der Prüfungen und eigenständigen schriftlichen 

Arbeiten hat nach dem österreichischen Notensystem 1 bis 5 zu erfolgen. Wenn 
diese Form der Beurteilung unmöglich oder unzweckmäßig ist, hat die positive 
Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“ oder „anerkannt“ zu lauten. Im negativen 

§ 17. (1) Die Beurteilung der Prüfungen und eigenständigen schriftlichen 
Arbeiten hat nach dem österreichischen Notensystem 1 bis 5 zu erfolgen. Wenn 
diese Form der Beurteilung unmöglich oder unzweckmäßig ist, hat die positive 
Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“ oder „anerkannt“ zu lauten. Im negativen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fall gelten die Regelungen für die Wiederholung von Leistungsnachweisen für 
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter. 

Fall gelten die Regelungen für die Wiederholung von Leistungsnachweisen für 
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter. 

(2) Die Beurteilung der den Fachhochschul-Bachelorstudiengang 
abschließenden kommissionellen Prüfung sowie der den Fachhochschul-Diplom- 
und Fachhochschul-Masterstudiengang abschließenden kommissionellen 
Gesamtprüfung hat nach der folgenden Leistungsbeurteilung zu erfolgen: 

(2) Die Beurteilung der den Fachhochschul-Bachelorstudiengang 
abschließende Gesamtprüfung sowie der den Fachhochschul-Masterstudiengang 
abschließende Gesamtprüfung hat nach der folgenden Leistungsbeurteilung zu 
erfolgen: 

Bestanden: für die positiv bestandene Prüfung; Bestanden: für die positiv bestandene Prüfung; 
Mit gutem Erfolg bestanden: für eine deutlich über dem Durchschnitt liegende 
Prüfungsleistung; 

Mit gutem Erfolg bestanden: für eine deutlich über dem Durchschnitt liegende 
Prüfungsleistung; 

Mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden: für eine herausragende Prüfungsleistung. Mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden: für eine herausragende Prüfungsleistung. 
(3) Die Beurteilung der Prüfungen und eigenständigen schriftlichen Arbeiten 

ist jeweils durch ein Zeugnis zu beurkunden. Sammelzeugnisse über abgelegte 
Prüfungen im Semester sind zulässig. 

(3) Die Beurteilung der Prüfungen und eigenständigen schriftlichen Arbeiten 
ist jeweils durch ein Zeugnis zu beurkunden. Sammelzeugnisse über abgelegte 
Prüfungen im Semester sind zulässig. 

(4) Die Zeugnisse sind unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von vier 
Wochen nach Erbringung der zu beurteilenden Leistung, Sammelzeugnisse sind 
binnen vier Wochen nach Ablauf des Semesters auszustellen. 

(4) Die Zeugnisse sind unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von vier 
Wochen nach Erbringung der zu beurteilenden Leistung, Sammelzeugnisse sind 
binnen vier Wochen nach Ablauf des Semesters auszustellen. 

Wiederholung von Prüfungen Wiederholung von Prüfungen 
§ 18. (1) Eine nicht bestandene abschließende Prüfung einer 

Lehrveranstaltung kann zweimal wiederholt werden, wobei die zweite 
Wiederholung als kommissionelle Prüfung durchzuführen ist, die mündlich oder 
schriftlich durchgeführt werden kann. In der Satzung können zusätzliche 
Wiederholungsmöglichkeiten vorgesehen werden. 

§ 18. (1) Eine nicht bestandene abschließende Prüfung einer 
Lehrveranstaltung kann zweimal wiederholt werden, wobei die zweite 
Wiederholung als kommissionelle Prüfung durchzuführen ist, die mündlich oder 
schriftlich durchgeführt werden kann. In der Satzung können zusätzliche 
Wiederholungsmöglichkeiten vorgesehen werden. 

(2) Ergibt die Summe der Leistungsbeurteilungen im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter eine negative 
Beurteilung, so ist den Studierenden eine angemessene Nachfrist zur Erbringung 
der geforderten Leistungsnachweise (1. Wiederholung) einzuräumen. Eine 
erneute negative Beurteilung dieser Leistungen bewirkt automatisch eine 
kommissionelle Prüfung (2. Wiederholung). 

(2) Ergibt die Summe der Leistungsbeurteilungen im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter eine negative 
Beurteilung, so ist den Studierenden eine angemessene Nachfrist zur Erbringung 
der geforderten Leistungsnachweise (1. Wiederholung) einzuräumen. Eine 
erneute negative Beurteilung dieser Leistungen bewirkt eine Erbringung der 
geforderten Leistungsnachweise im Rahmen einer kommissionellen Prüfung 
(2. Wiederholung). 

(3) Nicht bestandene kommissionelle Bachelorprüfungen sowie nicht 
bestandene kommissionelle Gesamtprüfungen in Fachhochschul-Master- oder 
Diplomstudiengängen können zweimal wiederholt werden. In der Satzung 
können zusätzliche Wiederholungsmöglichkeiten vorgesehen werden. 

(3) Nicht bestandene abschließende Gesamtprüfungen gemäß § 16 
Abs. 1 und 2 können zweimal wiederholt werden. In der Satzung können 
zusätzliche Wiederholungsmöglichkeiten vorgesehen werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Die einmalige Wiederholung eines Studienjahres in Folge einer negativ 

beurteilten kommissionellen Prüfung ist möglich. Eine Wiederholung ist bei der 
Studiengangsleitungzu beantragen. 

(4) Studierenden steht einmalig das Recht auf Wiederholdung eines 
Studienjahres in Folge einer negativ beurteilten kommissionellen Prüfung zu. Die 
Wiederholung ist bei der Studiengangsleitung binnen eines Monats ab Mitteilung 
des Prüfungsergebnisses bekannt zu geben. Die Studiengangsleitung hat 
Prüfungen und Lehrveranstaltungen für die Wiederholung des Studienjahres 
festzulegen, wobei nicht bestandene Prüfungen und Lehrveranstaltungen 
jedenfalls, bestandene Prüfungen und Lehrveranstaltungen nur, sofern es der 
Zweck des Studiums erforderlich macht, zu wiederholen oder erneut zu besuchen 
sind. 

Nicht bestandene Prüfungen und die entsprechenden Lehrveranstaltungen sind im 
Zuge der Wiederholung des Studienjahres jedenfalls, bestandene Prüfungen und 
die entsprechenden Lehrveranstaltungen nur, sofern es der Zweck des Studiums 
erforderlich macht, zu wiederholen oder erneut zu besuchen. 

 

(5) Für Studierende, die wegen der negativen Beurteilung bei der letzten 
zulässigen Wiederholung einer Prüfung vom Studiengang ausgeschlossen 
wurden, ist eine neuerliche Aufnahme in den selben Studiengang nicht möglich. 

(5) Für Studierende, die wegen der negativen Beurteilung bei der letzten 
zulässigen Wiederholung einer Prüfung vom Studiengang ausgeschlossen 
wurden, ist eine neuerliche Aufnahme in den selben Studiengang nicht möglich. 

Bachelorarbeiten, Diplom- und Masterarbeiten Bachelorarbeiten und Masterarbeiten 
§ 19. (1) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere 

Studierende ist zulässig, wenn die Leistungen der einzelnen Studierenden 
gesondert beurteilbar bleiben. 

§ 19. (1) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere 
Studierende ist zulässig, wenn die Leistungen der einzelnen Studierenden 
gesondert beurteilbar bleiben. 

(2) Die Approbation der Diplom- oder Masterarbeit ist Voraussetzung für 
die Zulassung zur kommissionellen Prüfung. Eine nicht approbierte Diplom- oder 
Masterarbeit ist zur Korrektur und Wiedervorlage innerhalb einer festzusetzenden 
Frist zurückzuweisen. 

(2) Die Approbation der Masterarbeit ist Voraussetzung für die Zulassung 
zur kommissionellen Prüfung. Eine nicht approbierte Masterarbeit ist zur 
Korrektur und Wiedervorlage innerhalb einer festzusetzenden Frist 
zurückzuweisen. 

(3) Die positiv beurteilte Master- oder Diplomarbeit ist durch Übergabe an 
die Bibliothek des Erhalters von Fachhochschul-Studiengängen zu 
veröffentlichen. Anlässlich der Ablieferung der Master- oder Diplomarbeit ist die 
Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der Benützung der 
abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach Ablieferung zu beantragen. 
Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, 
dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder des Studierenden 
gefährdet sind. 

(3) Die positiv beurteilte Masterarbeit ist durch Übergabe an die Bibliothek 
der Fachhochschule zu veröffentlichen. Anlässlich der Ablieferung der 
Masterarbeit ist die Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der 
Benützung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach Ablieferung 
zu beantragen. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die oder der Studierende 
glaubhaft macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder 
des Studierenden gefährdet sind. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ungültigerklärung von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten Ungültigerklärung von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten 
§ 20. Die Beurteilung einer Prüfung sowie einer wissenschaftlichen Arbeit 

ist für ungültig zu erklären, wenn diese Beurteilung, insbesondere durch die 
Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, erschlichen wurde. Die Prüfung, deren 
Beurteilung für ungültig erklärt wurde, ist auf die Gesamtzahl der 
Wiederholungen anzurechnen. 

§ 20. Die Beurteilung einer Prüfung sowie einer wissenschaftlichen Arbeit 
ist für ungültig zu erklären, wenn diese Beurteilung, insbesondere durch die 
Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, erschlichen wurde. Die Prüfung, deren 
Beurteilung für ungültig erklärt wurde, ist auf die Gesamtzahl der 
Wiederholungen anzurechnen. 

Rechtsschutz Rechtsschutz 
§ 21. Gegen die Beurteilung einer Prüfung kann nicht berufen werden. Wenn 

die Durchführung einer negativ beurteilten Prüfung einen Mangel aufweist, kann 
von der oder dem Studierenden innerhalb von zwei Wochen eine Beschwerde bei 
der Studiengangsleitung eingebracht werden, welche die Prüfung aufheben kann. 
Wurde diese Prüfung von der Studiengangsleitung durchgeführt, so ist die 
Beschwerde beim Kollegium einzubringen. Bis zur Entscheidung über die 
Beschwerde können von den Studierenden Lehrveranstaltungen weiterhin besucht 
werden. Der Antritt zu der Prüfung, die aufgehoben wurde, ist auf die zulässige 
Zahl der Prüfungsantritte nicht anzurechnen. 

§ 21. Gegen die Beurteilung einer Prüfung kann nicht berufen werden. Wenn 
die Durchführung einer negativ beurteilten Prüfung einen Mangel aufweist, kann 
von der oder dem Studierenden innerhalb von zwei Wochen eine Beschwerde bei 
der Studiengangsleitung eingebracht werden, welche die Prüfung aufheben kann. 
Wurde diese Prüfung von der Studiengangsleitung durchgeführt, so ist die 
Beschwerde beim Kollegium einzubringen. Bis zur Entscheidung über die 
Beschwerde können von den Studierenden Lehrveranstaltungen weiterhin besucht 
werden. Der Antritt zu der Prüfung, die aufgehoben wurde, ist auf die zulässige 
Zahl der Prüfungsantritte nicht anzurechnen. 

 Bezeichnung „Fachhochschule“  

§ 22. (1) Einrichtungen zur Durchführung von Fachhochschul-
Studiengängen hat die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria auf Antrag des Erhalters bei Erfüllung der Voraussetzungen des Abs. 2 
mit Bescheid die Bezeichnung „Fachhochschule“ zu verleihen. 

 

(2) Die Verleihung der Bezeichnung „Fachhochschule“ setzt voraus, dass  

 1. mindestens zwei Studiengänge der beantragten Einrichtung als 
Fachhochschul-Bachelorstudiengang mit darauf aufbauendem 
Fachhochschul-Masterstudiengang oder als Fachhochschul-
Diplomstudiengang akkreditiert sind; 

 

 2. ein Plan für den Ausbau der betreffenden Einrichtung vorliegt, aus dem 
die Erreichung einer Mindestzahl von 1.000 Studierenden innerhalb von 
sechs Jahren glaubhaft gemacht wird. 

 

(3) Aus einer Verleihung gemäß Abs. 1 entstehen keine finanziellen 
Rechtsansprüche an den Bund. 

 

(4) Eine Verleihung gemäß Abs. 1 ist zu widerrufen, wenn eine der im Abs. 2 
genannten Voraussetzungen nicht mehr vorliegt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(5) An Fachhochschulen eingerichtete Kollegien führen die Bezeichnung 

„Fachhochschulkollegium“. 
 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 
Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Berichtswesen Berichtswesen 
§ 23. (1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Agentur für Qualitätssicherung 

und Akkreditierung Austria ermächtigt, den Erhaltern von Fachhochschul-
Studiengängen Vorgaben zur Bereitstellung von Informationen über die laufende 
Entwicklung zu machen. 

§ 23. (1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria ermächtigt, den Fachhochschulen Vorgaben zur 
Bereitstellung von Informationen über die laufende Entwicklung zu machen. 

(2) Die Erhalter haben der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria jährlich bis Ende Mai einen Bericht über die Entwicklung 
im abgelaufenen Berichtsjahr vorzulegen, der jedenfalls folgende Inhalte 
umfasst:Der Jahresbericht dient der qualitativen Darstellung der Leistungen und 
Aktivitäten der Fachhochschulen. Dieser Bericht hat jedenfalls folgende Inhalte 
zu umfassen: 

(2) Die Fachhochschulen haben der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria bis Ende Jänner jeden Jahres einen Bericht über die 
Entwicklung im abgelaufenen Studienjahr vorzulegen. Der Jahresbericht dient 
der qualitativen Darstellung der Leistungen und Aktivitäten der Fachhochschulen. 
Dieser Bericht hat jedenfalls folgende Inhalte zu umfassen: 

 1. Informationen zu Entwicklung in den im HS-QSG definierten 
Prüfbereichen; 

 1. Darstellung der Zielsetzungen der Fachhochschule; 

 2. Darstellung von Änderungen gegenüber dem letzten Bericht oder dem 
letzten Akkreditierungsantrag. 

 2. Qualitative Darstellung und Analyse der Entwicklungen in den 
Bereichen Studien und Lehre, Angewandte Forschung und Entwicklung, 
Personal, Internationalität, Kooperationen, inklusive der Darstellung 
von wesentlichen Änderungen gegenüber dem letzten 
Akkreditierungsantrag; 

  3. Darstellung und Analyse der Gleichstellung von Frauen und Männern. 
(3) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist 

ermächtigt, Vorgaben zur Struktur des Berichtes mittels Verordnung festzulegen. 
Die Berichte sind von den Erhaltern mit Ausnahme der Angabe von 
Finanzierungsquellen sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
entsprechend zu veröffentlichen. 

(3) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist 
ermächtigt, Vorgaben zur Struktur des Berichtes mittels Verordnung festzulegen. 
Die Berichte sind von den Erhaltern mit Ausnahme der Angabe von privaten 
Finanzierungsquellen sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
entsprechend zu veröffentlichen. 

(4) Die Erhalter haben an statistischen Erhebungen zur Bereitstellung von 
Informationen über den Studienbetrieb gemäß den entsprechenden gesetzlichen 
Bestimmungen mitzuwirken und diese Informationen auch der Agentur für 

(4) Die Erhalter haben an statistischen Erhebungen zur Bereitstellung von 
Informationen über den Studienbetrieb gemäß den entsprechenden gesetzlichen 
Bestimmungen mitzuwirken und diese Informationen auch der Agentur für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria zu Verfügung zu stellen. Zur 
Gewährleistung der Berechnung der Fördersummen hat die Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria darüber hinaus mittels 
Verordnung in folgenden Bereichen Richtlinien für die Bereitstellung von 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, (im 
Folgenden: DSGVO) und sonstigen Informationen festzulegen: 

Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria zu Verfügung zu stellen. Zur 
Gewährleistung der Berechnung der Fördersummen hat die Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria darüber hinaus mittels 
Verordnung in folgenden Bereichen Richtlinien für die Bereitstellung von 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, (im 
Folgenden: DSGVO) und sonstigen Informationen festzulegen: 

 1. Meldeverpflichtungen betreffend Bewerberinnen und Bewerber für 
Fachhochschul-Studienplätze; 

 1. Meldeverpflichtungen betreffend Bewerberinnen und Bewerber für 
Fachhochschul-Studienplätze; 

 2. Personenkennzeichnungssystem und Meldeverpflichtungen über 
Studierende; 

 2. Personenkennzeichnungssystem und Meldeverpflichtungen über 
Studierende; 

 3. Meldeverpflichtung betreffend Studien;  3. Meldeverpflichtung betreffend Studien; 
 4. Meldeverpflichtungen betreffend Prüfungen;  4. Meldeverpflichtungen betreffend Prüfungen; 
 5. Meldeverpflichtungen betreffend Lehr- und Forschungspersonal;  5. Meldeverpflichtungen betreffend Lehr- und Forschungspersonal; 
 6. Meldeverpflichtungen betreffend Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte; 
 6. Meldeverpflichtungen betreffend Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte; 
 7. Meldeverpflichtungen über die finanz- und vermögensrechtliche 

Gebarung der Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen. 
 7. Meldeverpflichtungen über die finanz- und vermögensrechtliche 

Gebarung der Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen. 
(5) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria und die 

zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister sowie von 
diesen beauftragte Auftragsverarbeiter sind berechtigt, zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO von 
Studierenden und dem Personal der Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen 
zu verarbeiten. 

(5) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria und die 
zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister sowie von 
diesen beauftragte Auftragsverarbeiter sind berechtigt, zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO von 
Studierenden und dem Personal der Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen 
zu verarbeiten. 

(Anm.: Datenschutz-Folgenabschätzung siehe Anlage 3) (Anm.: Datenschutz-Folgenabschätzung siehe Anlage 3) 
Datenschutz-Folgenabschätzungen Datenschutz-Folgenabschätzungen 

§ 23a. Soweit keine personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO 
verarbeitet werden, erfüllen die aufgrund des § 4 Abs. 11, des § 13 Abs. 8 sowie 
des § 23 vorgenommenen Datenverarbeitungen die Voraussetzungen des Art. 35 
Abs. 10 DSGVO für einen Entfall der Datenschutz-Folgenabschätzung, sodass 
insbesondere weder die Einrichtungen zur Durchführung von Fachhochschul-
Studiengängen noch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 

§ 23a. Soweit keine personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO 
verarbeitet werden, erfüllen die aufgrund des § 4 Abs. 11, des § 13 Abs. 8 sowie 
des § 23 vorgenommenen Datenverarbeitungen die Voraussetzungen des Art. 35 
Abs. 10 DSGVO für einen Entfall der Datenschutz-Folgenabschätzung, sodass 
insbesondere weder die Einrichtungen zur Durchführung von Fachhochschul-
Studiengängen noch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Austria eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen müssen. Austria eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen müssen. 

Strafbestimmung Strafbestimmung 
§ 24. Wer vorsätzlich § 24. Wer vorsätzlich 

 1. die dem Fachhochschulwesen eigentümlichen Bezeichnungen oder  1. die dem Fachhochschulwesen eigentümlichen Bezeichnungen oder 
 2. die Abkürzung „FH“ oder  2. die Abkürzung „FH“ oder 
 3. die in § 6 genannten akademischen Grade  3. die in § 6 genannten akademischen Grade 
unberechtigt verleiht, vermittelt oder führt, begeht, wenn die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung, die von der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu 15 000 € 

unberechtigt verleiht, vermittelt oder führt, begeht, wenn die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung, die von der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu 15 000 € 

zu bestrafen ist. zu bestrafen ist. 
Vollziehung Vollziehung 

§ 25. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung betraut. 

§ 25. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung betraut. 

(2) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Verweisungen auf andere 
Bundesgesetze sind Verweisungen auf die jeweils geltende Fassung. 

(2) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Verweisungen auf andere 
Bundesgesetze sind Verweisungen auf die jeweils geltende Fassung. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 26. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit in Abs. 2 nichts anderes bestimmt 

ist, mit 1. Oktober 1993 in Kraft. 
§ 26. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit in Abs. 2 nichts anderes bestimmt 

ist, mit 1. Oktober 1993 in Kraft. 
(2) Die §§ 6, 7, 8, 9, 10 und 11 treten mit dem der Kundmachung folgenden 

Tag in Kraft. 
(2) Die §§ 6, 7, 8, 9, 10 und 11 treten mit dem der Kundmachung folgenden 

Tag in Kraft. 
(3) § 18 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001 tritt mit 

1. Jänner 2002 in Kraft. 
(3) § 18 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001 tritt mit 

1. Jänner 2002 in Kraft. 
(4) § 2, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 2, 3 und 5, § 6 Abs. 2, 3 und 5, § 7 

Abs. 2, 5 und 6, § 8 Abs. 1 bis 3, § 9 Abs. 3, § 11 Abs. 1, 2 und 3, § 12 Abs. 2, 
§ 14 Abs. 3, § 15 Abs. 1, 2 und 4, § 17 Abs. 4, § 19, § 20 Abs. 4 und § 21 samt 
Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2002 treten mit 
1. Mai 2002 in Kraft. 

(4) § 2, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 2, 3 und 5, § 6 Abs. 2, 3 und 5, § 7 
Abs. 2, 5 und 6, § 8 Abs. 1 bis 3, § 9 Abs. 3, § 11 Abs. 1, 2 und 3, § 12 Abs. 2, 
§ 14 Abs. 3, § 15 Abs. 1, 2 und 4, § 17 Abs. 4, § 19, § 20 Abs. 4 und § 21 samt 
Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2002 treten mit 
1. Mai 2002 in Kraft. 

(5) § 1, § 2, § 3 Abs. 2 Z 2 und 10, § 4 Abs. 3a, 5, 7 und 8, § 5 Abs. 2 und 
3a, § 6 Abs. 1, Abs. 2 Z 1, 5 und 6 sowie Abs. 5, § 12 Abs. 1, Abs. 2 erster Satz 

(5) § 1, § 2, § 3 Abs. 2 Z 2 und 10, § 4 Abs. 3a, 5, 7 und 8, § 5 Abs. 2 und 
3a, § 6 Abs. 1, Abs. 2 Z 1, 5 und 6 sowie Abs. 5, § 12 Abs. 1, Abs. 2 erster Satz 

21/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

86 von 104

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  87 von 104 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und Z 3 bis 5, Abs. 3, Abs. 4 erster Satz und Z 2, § 13 Abs. 2, 2a und 4, § 14 
Abs. 1 erster Satz, Z 1 und Z 2 sowie Abs. 2 erster Satz, § 15 Abs. 1 und Abs. 2 
Z 1, § 16 Abs. 2, Abs. 3 Z 3, Abs. 4 Z 4 und Abs. 6, § 17 Abs. 1, § 18, § 20 
Abs. 5 sowie § 21 Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 110/2003 treten mit 1. Februar 2004 in Kraft. 

und Z 3 bis 5, Abs. 3, Abs. 4 erster Satz und Z 2, § 13 Abs. 2, 2a und 4, § 14 
Abs. 1 erster Satz, Z 1 und Z 2 sowie Abs. 2 erster Satz, § 15 Abs. 1 und Abs. 2 
Z 1, § 16 Abs. 2, Abs. 3 Z 3, Abs. 4 Z 4 und Abs. 6, § 17 Abs. 1, § 18, § 20 
Abs. 5 sowie § 21 Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 110/2003 treten mit 1. Februar 2004 in Kraft. 

(6) § 27 Abs. 9 und 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 74/2011 treten mit Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im 
Rechtsinformationssystem des Bundes in Kraft. Alle anderen Bestimmungen der 
§§ 1 bis 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2011 treten mit 
1. März 2012 in Kraft. 

(6) § 27 Abs. 9 und 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 74/2011 treten mit Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im 
Rechtsinformationssystem des Bundes in Kraft. Alle anderen Bestimmungen der 
§§ 1 bis 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2011 treten mit 
1. März 2012 in Kraft. 

(7) § 10 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 79/2013 tritt 
mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(7) § 10 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 79/2013 tritt 
mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(8) § 10 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2016 tritt 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(8) § 10 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2016 tritt 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(9) Die Änderungen des Inhaltsverzeichnisses, § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2 Z 6, 10 
und 11, § 3a, § 3b, § 4 Abs. 5 Z 2, § 4 Abs. 5a, § 5 und § 25 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2017 treten mit 1. Oktober 2017 in 
Kraft. 

(9) Die Änderungen des Inhaltsverzeichnisses, § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2 Z 6, 10 
und 11, § 3a, § 3b, § 4 Abs. 5 Z 2, § 4 Abs. 5a, § 5 und § 25 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2017 treten mit 1. Oktober 2017 in 
Kraft. 

(10) § 1, § 4 Abs. 11, § 13 Abs. 8, § 23 Abs. 4 und 5, § 23a samt Überschrift 
sowie § 27 Abs. 15 in der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 – 
Wissenschaft und Forschung, BGBl. I Nr. 31/2018, treten mit 25. Mai 2018 in 
Kraft. 

(10) § 1, § 4 Abs. 11, § 13 Abs. 8, § 23 Abs. 4 und 5, § 23a samt Überschrift 
sowie § 27 Abs. 15 in der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 – 
Wissenschaft und Forschung, BGBl. I Nr. 31/2018, treten mit 25. Mai 2018 in 
Kraft. 

 (11) Das Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1, § 2 Abs. 2a, § 2 Abs. 5 
und 6, § 2a samt Überschrift, § 3 samt Überschrift, § 3b Abs. 3 und 4, § 4, § 6 
Abs. 1 und 3, § 6 Abs. 8, § 7 Abs. 2 und 3, § 8, § 8a samt Überschrift, § 9 Abs. 1 
und 5, § 10, § 11, § 12, § 13 Abs. 4 und 6, § 15 Abs. 4, § 16 samt Überschrift, 
§ 17 Abs. 2, § 18 Abs. 2 bis 4, § 19 samt Überschrift, § 22, § 23 Abs. 1 bis 3, § 26 
Abs. 11, § 27 Abs. 16 bis 20 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr XX/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 
§ 27. (1) Die vor dem 1. Mai 2002 gemäß § 13 anerkannten Fachhochschul-

Studiengänge sind Fachhochschul-Diplomstudiengänge gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2002. 

§ 27. (1) Die vor dem 1. Mai 2002 gemäß § 13 anerkannten Fachhochschul-
Studiengänge sind Fachhochschul-Diplomstudiengänge gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2002. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Die vor dem 1. Mai 2002 gemäß § 13 zugestellten 

Anerkennungsbescheide werden von den Änderungen des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 58/2002 nicht berührt. 

(2) Die vor dem 1. Mai 2002 gemäß § 13 zugestellten 
Anerkennungsbescheide werden von den Änderungen des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 58/2002 nicht berührt. 

(3) Auf die vor dem 1. Mai 2002 eingebrachten und noch nicht 
entschiedenen Anträge auf Anerkennung als Fachhochschul-Studiengang ist 
dieses Bundesgesetz in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 58/2002 
anzuwenden. 

(3) Auf die vor dem 1. Mai 2002 eingebrachten und noch nicht 
entschiedenen Anträge auf Anerkennung als Fachhochschul-Studiengang ist 
dieses Bundesgesetz in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 58/2002 
anzuwenden. 

(4) Das Recht zur Führung bereits verliehener akademischer Grade bleibt 
unberührt. Wurde der akademische Grad mit der Beisetzung „(FH)“ verliehen, ist 
die Führung dieses akademischen Grades ohne den Zusatz „(FH)“ unzulässig. Die 
Absolventinnen und Absolventen sind jedoch berechtigt, anstelle des verliehenen 
akademischen Grades den auf Grund des § 6 Abs. 2 festgelegten akademischen 
Grad zu führen. Auf Antrag hat der Erhalter darüber eine Bestätigung 
auszustellen. 

(4) Das Recht zur Führung bereits verliehener akademischer Grade bleibt 
unberührt. Wurde der akademische Grad mit der Beisetzung „(FH)“ verliehen, ist 
die Führung dieses akademischen Grades ohne den Zusatz „(FH)“ unzulässig. Die 
Absolventinnen und Absolventen sind jedoch berechtigt, anstelle des verliehenen 
akademischen Grades den auf Grund des § 6 Abs. 2 festgelegten akademischen 
Grad zu führen. Auf Antrag hat der Erhalter darüber eine Bestätigung 
auszustellen. 

(5) Das bereits durch Verordnung der zuständigen Bundesministerin oder 
des zuständigen Bundesministers oder durch Bescheid des Fachhochschulrates 
verliehene Recht zur Führung der Bezeichnung „Fachhochschule“ bleibt 
unberührt. Für den Widerruf der Verleihung gemäß § 22 Abs. 4 ist die Agentur 
für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria zuständig. 

(5) Das bereits durch Verordnung der zuständigen Bundesministerin oder 
des zuständigen Bundesministers oder durch Bescheid des Fachhochschulrates 
verliehene Recht zur Führung der Bezeichnung „Fachhochschule“ bleibt 
unberührt. Für den Widerruf der Verleihung gemäß § 22 Abs. 4 ist die Agentur 
für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria zuständig. 

(6) Bisherige Fachhochschul-Bakkalaureatsstudiengänge und 
Fachhochschul-Magisterstudiengänge gelten als Fachhochschul-
Bachelorstudiengänge und Fachhochschul-Masterstudiengänge gemäß § 3 Abs. 2 
Z 2, gemäß § 3 Abs. 2 Z 6 gelten bisherige Bakkalaureatsarbeiten als 
Bachelorarbeiten sowie an Fachhochschul-Masterstudiengängen verfasste 
Diplomarbeiten als Masterarbeiten. 

(6) Bisherige Fachhochschul-Bakkalaureatsstudiengänge und 
Fachhochschul-Magisterstudiengänge gelten als Fachhochschul-
Bachelorstudiengänge und Fachhochschul-Masterstudiengänge gemäß § 3 Abs. 2 
Z 2, gemäß § 3 Abs. 2 Z 6 gelten bisherige Bakkalaureatsarbeiten als 
Bachelorarbeiten sowie an Fachhochschul-Masterstudiengängen verfasste 
Diplomarbeiten als Masterarbeiten. 

(7) Kollegien sind bis zum 1. September 2012 einzurichten. Bis zur 
Einrichtung der Kollegien bleibt der Fachhochschulrat, an Fachhochschulen das 
Fachhochschulkollegium für die Verleihung der akademischen Grade sowie für 
Nostrifizierungen zuständig. Den Bestimmungen des § 10 entsprechende 
Kollegien sind bis 1. September 2012 neu einzurichten. Leitungen und 
Stellvertretungen der Leitungen von Fachhochschulkollegien, die gemäß § 16 
FHStG in der Fassung BGBl. I Nr. 2/2008 gewählt wurden und deren 
Funktionsperioden am 1. September 2012 noch nicht abgelaufen sind, bleiben 
weiterhin in ihren Funktionen und üben die Leitung und Stellvertretung der 
Leitung des Kollegiums gemäß § 10 FHStG aus, sofern sie von den anderen 

(7) Kollegien sind bis zum 1. September 2012 einzurichten. Bis zur 
Einrichtung der Kollegien bleibt der Fachhochschulrat, an Fachhochschulen das 
Fachhochschulkollegium für die Verleihung der akademischen Grade sowie für 
Nostrifizierungen zuständig. Den Bestimmungen des § 10 entsprechende 
Kollegien sind bis 1. September 2012 neu einzurichten. Leitungen und 
Stellvertretungen der Leitungen von Fachhochschulkollegien, die gemäß § 16 
FHStG in der Fassung BGBl. I Nr. 2/2008 gewählt wurden und deren 
Funktionsperioden am 1. September 2012 noch nicht abgelaufen sind, bleiben 
weiterhin in ihren Funktionen und üben die Leitung und Stellvertretung der 
Leitung des Kollegiums gemäß § 10 FHStG aus, sofern sie von den anderen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mitgliedern des Kollegiums, die gemäß § 10 Abs. 2 FHStG gewählt wurden, 
bestätigt werden. Sollte keine Bestätigung erfolgen, üben die Leitung und die 
Stellvertretung der Leitung ihre Funktionen so lange aus, bis eine neue Leitung 
und eine neue Stellvertretung der Leitung gewählt werden. 

Mitgliedern des Kollegiums, die gemäß § 10 Abs. 2 FHStG gewählt wurden, 
bestätigt werden. Sollte keine Bestätigung erfolgen, üben die Leitung und die 
Stellvertretung der Leitung ihre Funktionen so lange aus, bis eine neue Leitung 
und eine neue Stellvertretung der Leitung gewählt werden. 

(8) Die zum 1. März 2012 beim Fachhochschulrat anhängigen Verfahren 
sind nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008, längstens jedoch bis zum Ablauf des 
31. August 2012, weiterzuführen. Für bis zum 31. August 2012 durch den 
Fachhochschulrat nicht abgeschlossene Verfahren geht die Kompetenz an die 
Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria über. 

(8) Die zum 1. März 2012 beim Fachhochschulrat anhängigen Verfahren 
sind nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008, längstens jedoch bis zum Ablauf des 
31. August 2012, weiterzuführen. Für bis zum 31. August 2012 durch den 
Fachhochschulrat nicht abgeschlossene Verfahren geht die Kompetenz an die 
Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria über. 

(9) Bis zum Ablauf des 29. Februar 2012 sind Studienpläne gemäß § 14a 
Abs. 2 und 3 vor der Einrichtung von Lehrgängen zur Weiterbildung von den 
Erhaltern dem Fachhochschulrat zu übermitteln. Der Fachhochschulrat hat die 
Einrichtung innerhalb von drei Monaten ab Einlangen in der Geschäftsstelle des 
Fachhochschulrates bescheidmäßig zu untersagen, wenn die Voraussetzungen 
gemäß § 14a Abs. 1 bis 3 dieses Bundesgesetzes, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008, nicht vorliegen. 

(9) Bis zum Ablauf des 29. Februar 2012 sind Studienpläne gemäß § 14a 
Abs. 2 und 3 vor der Einrichtung von Lehrgängen zur Weiterbildung von den 
Erhaltern dem Fachhochschulrat zu übermitteln. Der Fachhochschulrat hat die 
Einrichtung innerhalb von drei Monaten ab Einlangen in der Geschäftsstelle des 
Fachhochschulrates bescheidmäßig zu untersagen, wenn die Voraussetzungen 
gemäß § 14a Abs. 1 bis 3 dieses Bundesgesetzes, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008, nicht vorliegen. 

(10) Mitglieder des Fachhochschulrates, die zum Stichtag 30. September 
2011 bestellt sind, bleiben bis zum Ablauf des 31. August 2012 bestellt. Die 
Funktionsperiode der Mitglieder des Fachhochschulrates endet jedenfalls mit 
Ablauf des 31. August 2012. Die Präsidentin oder der Präsident des 
Fachhochschulrates und deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter, die zum 
Stichtag 30. September 2011 diese Funktion ausüben, sind bis zum Ablauf des 
31. August 2012 weiterbestellt. 

(10) Mitglieder des Fachhochschulrates, die zum Stichtag 30. September 
2011 bestellt sind, bleiben bis zum Ablauf des 31. August 2012 bestellt. Die 
Funktionsperiode der Mitglieder des Fachhochschulrates endet jedenfalls mit 
Ablauf des 31. August 2012. Die Präsidentin oder der Präsident des 
Fachhochschulrates und deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter, die zum 
Stichtag 30. September 2011 diese Funktion ausüben, sind bis zum Ablauf des 
31. August 2012 weiterbestellt. 

(11) Für die am 1. März 2012 bestehenden Erhalter mit akkreditierten 
Fachhochschul-Studiengängen, die bereits eine institutionelle Evaluierung positiv 
durchlaufen haben, ist kein Verfahren gemäß § 23 HS-QSG erforderlich. Die 
Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat eine unbefristete 
Akkreditierung gemäß § 23 HS-QSG mit Bescheid auszusprechen. Diese Erhalter 
haben binnen sechs Jahren, gerechnet ab dem Datum der letztmaligen 
institutionellen Evaluierung gemäß FHStG, das erste Audit gemäß § 22 HS-QSG 
durchzuführen. Für die am 1. März 2012 bestehenden Erhalter mit akkreditierten 
Fachhochschul-Studiengängen, die noch keine institutionelle Evaluierung 
durchlaufen haben, ist bis 31. Dezember 2014 eine institutionelle Akkreditierung 
gemäß § 23 HS-QSG erforderlich. 

(11) Für die am 1. März 2012 bestehenden Erhalter mit akkreditierten 
Fachhochschul-Studiengängen, die bereits eine institutionelle Evaluierung positiv 
durchlaufen haben, ist kein Verfahren gemäß § 23 HS-QSG erforderlich. Die 
Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat eine unbefristete 
Akkreditierung gemäß § 23 HS-QSG mit Bescheid auszusprechen. Diese Erhalter 
haben binnen sechs Jahren, gerechnet ab dem Datum der letztmaligen 
institutionellen Evaluierung gemäß FHStG, das erste Audit gemäß § 22 HS-QSG 
durchzuführen. Für die am 1. März 2012 bestehenden Erhalter mit akkreditierten 
Fachhochschul-Studiengängen, die noch keine institutionelle Evaluierung 
durchlaufen haben, ist bis 31. Dezember 2014 eine institutionelle Akkreditierung 
gemäß § 23 HS-QSG erforderlich. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(12) § 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2011 ist 

auf jene Studierenden anwendbar, die nach dem 1. März 2012 ein Studium 
beginnen. 

(12) § 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2011 ist 
auf jene Studierenden anwendbar, die nach dem 1. März 2012 ein Studium 
beginnen. 

(13) Die Wahlen der Jahrgangs- und Studiengangsvertretungen sind gemäß 
den Bestimmungen des § 5 bis spätestens 31. Dezember 2014 letztmalig 
durchzuführen, wobei die Funktionsperiode der Fachhochschul-
Studienvertretungen, der Studiengangsvertretungen und der 
Jahrgangsvertretungen mit 30. Juni 2015 endet. 

(13) Die Wahlen der Jahrgangs- und Studiengangsvertretungen sind gemäß 
den Bestimmungen des § 5 bis spätestens 31. Dezember 2014 letztmalig 
durchzuführen, wobei die Funktionsperiode der Fachhochschul-
Studienvertretungen, der Studiengangsvertretungen und der 
Jahrgangsvertretungen mit 30. Juni 2015 endet. 

(14) Die gemäß § 10 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 45/2014 gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden der 
Fachhochschul-Studiengänge üben ihre Funktion im Kollegium weiterhin bis 
30. Juni 2017 aus. Wurde bis zu diesem Zeitpunkt keine Entsendung gemäß § 32 
HSG 2014 vorgenommen, üben die gemäß § 10 Abs. 2, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2014, gewählten Vertreterinnen und Vertreter der 
Studierenden der Fachhochschul-Studiengänge ihre Funktion im Kollegium bis 
zur Vornahme einer Entsendung gemäß § 32 HSG 2014 weiterhin aus. 

(14) Die gemäß § 10 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 45/2014 gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden der 
Fachhochschul-Studiengänge üben ihre Funktion im Kollegium weiterhin bis 
30. Juni 2017 aus. Wurde bis zu diesem Zeitpunkt keine Entsendung gemäß § 32 
HSG 2014 vorgenommen, üben die gemäß § 10 Abs. 2, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2014, gewählten Vertreterinnen und Vertreter der 
Studierenden der Fachhochschul-Studiengänge ihre Funktion im Kollegium bis 
zur Vornahme einer Entsendung gemäß § 32 HSG 2014 weiterhin aus. 

(15) Die Einrichtung eines gemeinsam eingerichteten Studiums gemäß § 3b 
mit einer Universität und bzw. oder Pädagogischen Hochschule setzt ein 
einheitliches Matrikelnummernsystem und die Möglichkeit des Austausches der 
für die Durchführung eines gemeinsam eingerichteten Studiums erforderlichen 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO und sonstigen 
Informationen voraus. 

(15) Die Einrichtung eines gemeinsam eingerichteten Studiums gemäß § 3b 
mit einer Universität und bzw. oder Pädagogischen Hochschule setzt ein 
einheitliches Matrikelnummernsystem und die Möglichkeit des Austausches der 
für die Durchführung eines gemeinsam eingerichteten Studiums erforderlichen 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO und sonstigen 
Informationen voraus. 

 (16) § 8 Abs. 2 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2020 
ist auf jene Fachhochschulen anwendbar, die nach dem 1. Jänner 2021 eine 
Akkreditierung als Fachhochschule erhalten. 

 (17) § 8 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2020 ist 
auf jene Fachhochschul-Studiengänge anwendbar, die nach dem 1. Jänner 2021 
zur Akkreditierung eingereicht werden und eine Akkreditierung erhalten. 

( (18) Abweichend von § 8 Abs. 7 haben Erhalter mit akkreditierten 
Fachhochschul-Studiengängen, die am 1. Jänner 2021 eine unbefristete 
institutionelle Akkreditierung und ein Audit gemäß § 22 HS-QSG vorweisen 
können, das Recht, die Bezeichnung „Fachhochschule“ oder „Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften“ im Namenszug der Bildungseinrichtung 
anzuführen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (19) Die Entsendung von sechs Vertreterinnen oder Vertretern der 

Studierenden gemäß § 10 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I 
Nr. xx/2020, hat mit 1. Jänner 2021 zu erfolgen. 

 (20) Studierende in Fachhochschul-Diplomstudiengängen haben den 
Fachhochschul-Diplomstudiengang bis 31. Dezember 2021 abzuschließen. Für 
diese Studierenden sind die Bestimmungen des FHStG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2018 anzuwenden. 

Anhang 1: Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 4 Abs. 11 FHStG Anhang 1: Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 4 Abs. 11 FHStG 
  
(Anm.: als PDF dokumentiert) (Anm.: als PDF dokumentiert) 
Anlagen Anlagen 

 Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 4 Abs. 11  Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 4 Abs. 11 

Anhang 2: Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 13 Abs. 8 FHStG Anhang 2: Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 13 Abs. 8 FHStG 
  
(Anm.: als PDF dokumentiert) (Anm.: als PDF dokumentiert) 
Anlagen Anlagen 

 Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 13 Abs. 8  Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 13 Abs. 8 

Anhang 3: Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 23 FHStG Anhang 3: Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 23 FHStG 
  
(Anm.: als PDF dokumentiert) (Anm.: als PDF dokumentiert) 
Anlagen Anlagen 

 Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 23  Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 23 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 4 
Änderung des Hochschulgesetzes 2005 
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7. Abschnitt 
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Inhaltsverzeichnis 

7. Abschnitt 
Innerer Aufbau der Pädagogischen Hochschule 

§ 32. … 
§ 33. Evaluierung und Qualitätssicherung 
§ 34. ... 
§ 37. Umfang der Studien im Sinne des Europäischen Systems zur 

Anrechnung von Studienleistungen 
3. Abschnitt 

Gestaltung der Studien 
§ 46. Zeugnis 
  
§ 48. Bachelorarbeit 

5. Hauptstück 
Schlussbestimmungen 

§ 82d. Übergangsrecht für Studierende sechssemestriger Bachelorstudien 
§ 82e. Übergangsrecht betreffend Studienberechtigungsprüfungen gemäß 

Hochschul-Studienberechtigungsgesetz 
§ 82f. Übergangsrecht zur Mitgliedschaft im Hochschulrat 

 

§ 7. (1) ... § 7. (1) ... 
(2) Für anerkannte private Pädagogische Hochschulen und anerkannte 

private Hochschullehrgänge gemäß Abs. 1 gelten die Bestimmungen der 
Abschnitte 1 bis 5 des 2. Hauptstücks. Gegen Entscheidungen ist eine 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. 

(2) Für anerkannte private Pädagogische Hochschulen und anerkannte 
private Hochschullehrgänge gemäß Abs. 1 gelten die Bestimmungen des § 33 
sowie der Abschnitte 1 bis 5 des 2. Hauptstücks. Gegen Entscheidungen ist eine 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 
§ 12. (1) Der Hochschulrat besteht aus fünf Mitgliedern, die in § 12. (1) Der Hochschulrat besteht aus vier Mitgliedern, die in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
verantwortungsvollen Positionen in der Gesellschaft, insbesondere der 
Pädagogik, der (Berufs-)bildung und der Wissenschaft tätig sind oder waren und 
auf Grund ihrer hervorragenden Kenntnisse und Erfahrungen einen Beitrag zur 
Erreichung der Ziele und Aufgaben der Pädagogischen Hochschule leisten 
können. Mitglieder des Hochschulrates sind 

verantwortungsvollen Positionen in der Gesellschaft, insbesondere im Bereich der 
Bildung, der wissenschaftlichen Forschung, der Ökonomie, der Kultur bzw. an 
einer postsekundären Bildungseinrichtung, tätig sind oder waren und auf Grund 
ihrer hervorragenden Kenntnisse und Erfahrungen einen Beitrag zur Erreichung 
der Ziele und Aufgaben der Pädagogischen Hochschule leisten können. Dem 
Hochschulrat gehören an: 

 1. drei von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung zu bestellende Mitglieder, 

 1. die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor jener 
Bildungsdirektion, in deren örtlichen Wirkungsbereich die Pädagogische 
Hochschule ihren Sitz hat, oder die oder der von dieser bzw. diesem zu 
entsendende(n) Leiterin bzw. Leiter des Pädagogischen Dienstes, 

 2. der Bildungsdirektor oder die Bildungsdirektorin der Bildungsdirektion, 
in dessen örtlichen Wirkungsbereich die Pädagogische Hochschule ihren 
Sitz hat, 

 2. zwei von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung zu bestellende Mitglieder, 

 3. ein von der Landesregierung zu bestellendes Mitglied.  3. ein von der Landesregierung des Landes, in dessen örtlichen 
Wirkungsbereich die Pädagogische Hochschule ihren Sitz hat, zu 
bestellendes Mitglied. 

(2) Abweichend von Abs. 1 Z 1 bis 3 sind Mitglieder des Hochschulrates der 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien: 

(2) Abweichend von Abs. 1 Z 1 bis 3 sind Mitglieder des Hochschulrates der 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien: 

 1. drei von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für 
Nachhaltigkeit und Tourismus zu bestellende Mitglieder, von denen 
jedenfalls eines dem land- und forstwirtschaftlichen Schulwesen 
anzugehören hat, 

 1. zwei von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus zu bestellende Mitglieder, 
wobei eines der Mitglieder abweichend von Abs. 2a Z 8 aus dem 
Verwaltungsbereich „Angelegenheiten des land- und 
forstwirtschaftlichen Schulwesens“ des Bundesministeriums für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus zu bestellen ist, 

 2. ein von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung zu bestellendes Mitglied, 

 2. ein von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung zu bestellendes Mitglied, 

 3. ein von der Landwirtschaftskammer Österreich zu bestellendes Mitglied.  3. ein von der Landwirtschaftskammer Österreich zu bestellendes Mitglied. 
 (2a) Dem Hochschulrat dürfen keine 
    1. Mitglieder der Bundesregierung, 
    2. Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, 
    3. Mitglieder einer Landesregierung, des Nationalrats, des Bundesrats oder 

eines sonstigen allgemeinen Vertretungskörpers, 
    4. Funktionäre einer politischen Partei, 
    5. Personen, die eine der Funktionen gemäß Z 1 bis 4 in den letzten vier 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Jahren ausgeübt haben, 

   6. Angehörige der Pädagogischen Hochschulen in Österreich oder 
Angehörige von postsekundären Bildungseinrichtungen, mit welchen die 
betreffende Pädagogische Hochschule eine Vereinbarung gemäß § 39b 
abgeschlossen hat, 

    7. Personen, die an der betreffenden Pädagogischen Hochschule in den 
letzten vier Jahren Mitglied des Rektorats waren, 

    8. Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des für die Angelegenheiten der 
Pädagogischen Hochschulen und Universitäten zuständigen 
Bundesministeriums 

  9. Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Kabinetts eines Bundesministers 
oder Bundesministerin oder Büros eines Staatssekretärs oder einer 
Staatssekretärin 

 angehören. 
Die Mitgliedschaft in mehr als einem Hochschulrat ist unzulässig. 
Geschäftsbeziehungen zwischen einem Mitglied des Hochschulrats und der 
Pädagogischen Hochschule bedürfen der Genehmigung durch die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister, die nur dann erteilt 
werden darf, wenn keine Befangenheit vorliegt. Mögliche Interessenkonflikte 
haben die Mitglieder dem Hochschulrat unverzüglich zu melden. Ein Mitglied 
eines Hochschulrats darf nicht in einem Weisungs- oder Kontrollverhältnis zu 
einem anderen Mitglied desselben Hochschulrats stehen. 

(3) bis (8) ... (3) bis (8) ... 
(9) Der Hochschulrat hat folgende Aufgaben: (9) Der Hochschulrat hat folgende Aufgaben: 

 1. Ausschreibung der Funktionen des Rektors oder der Rektorin und des 
Vizerektors oder der Vizerektorin sowie Durchführung des 
Auswahlverfahrens und Erstellung eines Reihungsvorschlages aller 
Bewerber und Bewerberinnen für die Bestellung durch das zuständige 
Regierungsmitglied, 

 1. Ausschreibung der Funktionen der Rektorin oder des Rektors spätestens 
acht Monate vor dem voraussichtlichen Freiwerden dieser Funktion oder 
innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Abberufung oder des 
Ausscheidens sowie die Durchführung des Auswahlverfahrens und die 
Erstellung eines Gutachtens gemäß § 13 Abs. 3 für die Bestellung durch 
die zuständige Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister, 

    1a. Stellungnahme bei Wiederbestellung von amtierenden Rektorinnen und 
Rektoren (§ 13 Abs. 5a), 

    1b. Stellungnahme zum Vorschlag der Rektorin oder des Rektors betreffend 
die Bestellung der Vizerektorinnen und Vizerektoren durch die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zuständige Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister, 

 2. Beratung des Rektorates in wesentlichen strategischen Angelegenheiten 
der Hochschulentwicklung, 

 2. Beratung des Rektorates in wesentlichen strategischen, ökonomischen 
und wissenschaftlichen Angelegenheiten der Hochschulentwicklung, 

 3. ...  3. ... 
 4. Beschlussfassung über den Entwurf des Organisationsplanes und 

Veranlassung der Vorlage an das zuständige Regierungsmitglied, 
 4. Stellungnahme zum Entwurf des Organisationsplanes, 

 5. …  5. … 
 6. Beschlussfassung über denEntwurf des Ziel- und Leistungsplanes und 

Veranlassung der Vorlage an das zuständige Regierungsmitglied, 
 6. Stellungnahme zum Entwurf des Ziel- und Leistungsplanes, 

 7. Beschlussfassung über den Entwurf des jährlichen Ressourcenplanes und 
Veranlassung der Vorlage an das zuständige Regierungsmitglied, 

 7. Stellungnahme zum Entwurf des jährlichen Ressourcenplanes, 

 8. bis 11. ...  8. bis 11. ... 
(10) bis (12) ... (10) bis (12) ... 
§ 13. (1) ... § 13. (1) ... 
(2) Zum Rektor oder zur Rektorin darf nur eine Person mit (2) Zum Rektor oder zur Rektorin darf nur eine Person mit 

 1. einem abgeschlossenen Hochschulstudium sowie einer dem 
Aufgabenprofil entsprechenden wissenschaftlichen Qualifikation, 

 1. einem abgeschlossenen Doktoratsstudium sowie einer dem 
Aufgabenprofil entsprechenden wissenschaftlichen Qualifikation, 

 2. bis 4. ...  2. bis 4. ... 
bestellt werden. bestellt werden. 

(3) Die Ausschreibung der Funktion des Rektors oder der Rektorin und die 
Durchführung des Auswahlverfahrens obliegen dem Hochschulrat. Bewerbungen 
haben ein Konzept zur Weiterentwicklung der Pädagogischen Hochschule zu 
enthalten. Die einlangenden Bewerbungen sind den nach dem Bundes-
Personalvertretungsgesetz, BGBl. Nr. 133/1967, zuständigen Organen der 
Personalvertretung(en), dem Hochschulkollegium und dem Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen zu übermitteln. Diese haben das Recht, binnen drei 
Wochen eine begründete schriftliche Stellungnahme abzugeben. Der 
Hochschulrat hat dem zuständigen Regierungsmitglied 

(3) Die Ausschreibung der Funktion des Rektors oder der Rektorin und die 
Durchführung des Auswahlverfahrens obliegen dem Hochschulrat. Bewerbungen 
haben ein Konzept zur Weiterentwicklung der Pädagogischen Hochschule zu 
enthalten. Die einlangenden Bewerbungen sind den nach dem Bundes-
Personalvertretungsgesetz, BGBl. Nr. 133/1967, zuständigen Organen der 
Personalvertretung(en), dem Hochschulkollegium und dem Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen zu übermitteln. Diese haben das Recht, binnen drei 
Wochen eine begründete schriftliche Stellungnahme abzugeben. Der 
Hochschulrat hat der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen 
Bundesminister nach Durchführung des Verfahrens ein begründetes Gutachten 
gemeinsam mit den eingelangten schriftlichen Stellungnahmen vorzulegen. Das 
Gutachten hat die Angabe, 

  1. welche der Bewerberinnen und Bewerber als nicht geeignet und welche 
Bewerberinnen und Bewerber als geeignet anzusehen sind und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  2. welche von den geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern bezogen auf 

die in der Ausschreibung gewichteten besonderen Kenntnisse und 
Fähigkeiten in höchstem, welche in hohem und welche in geringerem 
Ausmaß geeignet sind, 

einen Reihungsvorschlag mit allen Bewerbern und Bewerberinnen für die 
Bestellung zum Rektor oder zur Rektorin sowie die eingelangten Stellungnahmen 
der nach dem Bundes-Personalvertretungsgesetz zuständigen Organen der 
Personalvertretung(en), des Hochschulkollegiums und des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen vorzulegen. Die Bestellung erfolgt durch das 
zuständige Regierungsmitglied für eine Funktionsperiode von fünf Studienjahren, 
wobei bei einer Bestellung vor dem 1. Oktober dasjenige Studienjahr, während 
dessen die Bestellung erfolgt, als erstes Studienjahr gilt. 

zu enthalten. Die Bestellung erfolgt durch das zuständige Regierungsmitglied für 
eine Funktionsperiode von fünf Studienjahren, wobei bei einer Bestellung vor 
dem 1. Oktober dasjenige Studienjahr, während dessen die Bestellung erfolgt, als 
erstes Studienjahr gilt. Die Bewerberin oder der Bewerber hat keinen 
Rechtsanspruch auf Betrauung mit der ausgeschriebenen Funktion. Sie oder er 
hat keine Parteistellung. 

(4) Zwölf Monate vor Ablauf der Funktionsperiode hat der Hochschulrat die 
Funktion auszuschreiben. 

(4) Gibt die amtierende Rektorin oder der amtierende Rektor bis längstens 
neun Monate vor der Ausschreibung der Funktion ihr oder sein Interesse 
bekannt, die Funktion für eine weitere Funktionsperiode auszuüben, kann eine 
Bestellung durch die zuständige Bundesministerin oder den zuständigen 
Bundesminister ohne Ausschreibung erfolgen. Vor der Bestellung hat die 
zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister die zuständigen 
Organe der Personalvertretung(en), den Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen, den Hochschulrat und das Hochschulkollegium 
darüber zu informieren. Diese haben das Recht, binnen drei Wochen eine 
begründete schriftliche Stellungnahme abzugeben. Wiederbestellungen sind zwei 
Mal zulässig. 

(5) bis (7) ... (5) bis (7) ... 
§ 14. (1) An der Pädagogischen Hochschule ist ein Vizerektor oder eine 

Vizerektorin oder sind unter Bedachtnahme auf die innere Struktur der 
Pädagogischen Hochschule auch zwei Vizerektoren oder Vizerektorinnen zu 
bestellen. Der oder die Vizerektor(en) oder Vizerektorin(nen) sind Mitglieder des 
Rektorats und haben den Rektor oder die Rektorin im Verhinderungsfall zu 
vertreten, auf den ihnen im Organisationsplan zugeordneten Aufgabengebieten zu 
unterstützen und im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens des Rektors oder der 
Rektorin dessen oder deren Aufgaben bis zur Bestellung eines neuen Rektors oder 
einer neuen Rektorin wahrzunehmen. Dabei haben diese bezüglich jener 
Aufgabengebiete, die nicht ausdrücklich einem Vizerektor oder einer Vizerektorin 
zugeordnet sind, einvernehmlich vorzugehen. 

§ 14. (1) Die Rektorin oder der Rektor bestimmt unter Bedachtnahme auf die 
innere Struktur der Pädagogischen Hochschule, ob eine Vizerektorin oder ein 
Vizerektor oder zwei Vizerektorinnen oder Vizerektoren bestellt werden. Die 
Bestellung erfolgt durch die zuständige Bundesministerin oder den zuständigen 
Bundesminister auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors für eine 
Funktionsperiode, die jener der Rektorin oder des Rektors entspricht. Vor der 
Bestellung hat die zuständige Bundesministerin oder der zuständige 
Bundesminister die zuständigen Organe der Personalvertretung(en), den 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, den Hochschulrat und das 
Hochschulkollegium darüber zu informieren. Diese haben das Recht, binnen drei 
Wochen eine begründete schriftliche Stellungnahme abzugeben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wiederbestellungen sind zwei Mal zulässig. 

(2) Bei der Auswahl der Vizerektoren oder der Vizerektorinnen ist darauf zu 
achten, dass die Kompetenzen im Rektorat folgende Bereiche abdecken: 
 1. Lehre und Forschung, 
 2. Studien- und Organisationsrecht, 
 3. Schulentwicklung und 
 4. Hochschulentwicklung (Personal- und Organisationsentwicklung). 

(2) Die Vizerektorinnen oder Vizerektoren sind Mitglieder des Rektorats und 
haben die Rektorin oder den Rektor im Verhinderungsfall zu vertreten, auf den 
ihnen im Organisationsplan zugeordneten Aufgabengebieten zu unterstützen und 
im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens der Rektorin oder des Rektors deren oder 
dessen Aufgaben bis zur Bestellung einer neuen Rektorin oder eines neuen 
Rektors wahrzunehmen. Dabei haben die Vizerektorinnen oder Vizerektoren 
bezüglich jener Aufgabengebiete, die nicht ausdrücklich einer Vizerektorin oder 
eines Vizerektors zugeordnet sind, einvernehmlich vorzugehen. Sämtliche 
Angelegenheiten des Abs. 3 Z 4 sind einer Vizerektorin oder einem Vizerektor 
zuzuordnen. 

(3) Die Ausschreibung der Funktion des Vizerektors oder der Vizerektorin 
und die Durchführung des Auswahlverfahrens obliegen dem Hochschulrat. Die 
Ausschreibung der Funktion des Vizerektors oder der Vizerektorin kann ohne die 
Angabe der Aufgabengebiete unter Bedachtnahme auf Abs. 2 erfolgen. Die 
einlangenden Bewerbungen sind den nach dem Bundes-
Personalvertretungsgesetz zuständigen Organen der Personalvertretung(en), dem 
Hochschulkollegium und dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zu 
übermitteln. Diese haben das Recht, binnen drei Wochen eine begründete 
schriftliche Stellungnahme abzugeben. Der Hochschulrat hat dem zuständigen 
Regierungsmitglied einen Reihungsvorschlag mit allen Bewerbern und 
Bewerberinnen für die Bestellung zum Vizerektor oder zur Vizerektorin sowie die 
eingelangten Stellungnahmen der nach dem Bundes-Personalvertretungsgesetz 
zuständigen Organen der Personalvertretung(en), des Hochschulkollegiums und 
des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen vorzulegen. Der (designierte) 
Rektor oder die (designierte) Rektorin ist berechtigt, eine Stellungnahme zur 
Reihung an das zuständige Regierungsmitglied abzugeben. Die Bestellung erfolgt 
durch das zuständige Regierungsmitglied für eine Funktionsperiode von fünf 
Studienjahren, wobei bei einer Bestellung vor dem 1. Oktober dasjenige 
Studienjahr, während dessen die Bestellung erfolgt, als erstes Studienjahr gilt. 

(3) Bei der Auswahl der Vizerektorinnen oder der Vizerektoren ist darauf zu 
achten, dass die Kompetenzen im Rektorat folgende Bereiche abdecken: 
 1. Ausbildung, 
 2. Forschung, 
 3. Studien- und Organisationsrecht, 
 4. Fort- und Weiterbildung sowie Schulentwicklungsberatung und 
 5. Hochschulentwicklung (Personal- und Organisationsentwicklung). 

(4) § 13 Abs. 4 und 5 finden Anwendung. (4) Scheidet die Rektorin oder der Rektor vor Ablauf der Funktionsperiode 
aus dem Amt aus oder ist zum Zeitpunkt des Ablaufes der Funktionsperiode noch 
keine neue Rektorin oder kein neuer Rektor bestellt, endet die Funktion der 
Vizerektorinnen und Vizerektoren mit dem Zeitpunkt des Amtsantritts der auf 
Vorschlag der neuen Rektorin oder des neuen Rektors bestellten Vizerektorinnen 
und Vizerektoren. § 13 Abs. 5 ist anwendbar. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(5) und (6) ... (5) und (6) ... 
§ 15. (1) und (2) ... § 15. (1) und (2) ... 
(3) Das Rektorat hat folgende Aufgaben: (3) Das Rektorat hat folgende Aufgaben: 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 
 3. Erstellung des Entwurfes eines Organisationsplanes der Pädagogischen 

Hochschule zur Vorlage an den Hochschulrat zur Beschlussfassung, 
 3. Erstellung des Entwurfes eines Organisationsplanes der Pädagogischen 

Hochschule, 
 4. bis 9. ...  4. bis 9. ... 
 10. Veranlassung von Evaluierungen und Veröffentlichung von 

Evaluierungsergebnissen, 
 10. Veranlassung von Evaluierungen und Veröffentlichung von 

Evaluierungsergebnissen (§ 33), 
 11. ...  11. ... 
 12. Erstellung eines Entwurfs eines Ziel- und Leistungsplanes für die 

Pädagogische Hochschule und Vorlage an den Hochschulrat zur 
Beschlussfassung, 

 12. Erstellung eines Entwurfs eines Ziel- und Leistungsplanes für die 
Pädagogische Hochschule, 

 13. Erstellung eines Entwurfs eines jährlichen Ressourcenplanes für die 
Pädagogische Hochschule und Vorlage an den Hochschulrat zur 
Beschlussfassung, 

 13. Erstellung eines Entwurfs eines jährlichen Ressourcenplanes für die 
Pädagogische Hochschule, 

 14. bis 21. ...  14. bis 21. ... 
(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 
§ 17. (1) Neben den durch andere gesetzliche Bestimmungen übertragenen 

Entscheidungsbefugnissen obliegen dem Hochschulkollegium folgende 
Aufgaben: 

§ 17. (1) Neben den durch andere gesetzliche Bestimmungen übertragenen 
Entscheidungsbefugnissen obliegen dem Hochschulkollegium folgende 
Aufgaben: 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 
 5. Beratung in pädagogischen Fragen und über Maßnahmen der 

Qualitätssicherung, 
 5. Beratung in pädagogischen Fragen, 

 6. ...  6. ... 
 7. Erstellung von Maßnahmen der Evaluation und der Qualitätssicherung 

der Studienangebote, 
 

 8. und 9. ...  8. und 9. ... 
(2) bis (10) ... (2) bis (10) ... 
§ 18. (1) und (1a) ... § 18. (1) und (1a) ... 
(2) Planstellen für Hochschullehr- und Vertragshochschullehrpersonen sind (2) Planstellen für Hochschullehr- und Vertragshochschullehrpersonen sind 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durch das Rektorat auszuschreiben. Das Rektorat hat ein Auswahlverfahren 
durchzuführen, die Ergebnisse zu bewerten und dem zuständigen 
Regierungsmitglied einen begründeten Besetzungsantrag vorzulegen. 

durch das Rektorat auszuschreiben. Das Rektorat hat ein Auswahlverfahren 
durchzuführen und der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen 
Bundesminister ein begründetes Gutachten vorzulegen. Das Gutachten hat die 
Angabe, 

  1. welche der Bewerberinnen und Bewerber als nicht geeignet und welche 
Bewerberinnen und Bewerber als geeignet anzusehen sind und 

  2. welche von den geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern bezogen auf 
die in der Ausschreibung gewichteten besonderen Kenntnisse und 
Fähigkeiten in höchstem, welche in hohem und welche in geringerem 
Ausmaß geeignet sind, 

zu enthalten. 
Die Besetzung erfolgt durch das zuständige Regierungsmitglied gemäß den 
dienstrechtlichen Bestimmungen. 

Die Besetzung erfolgt durch das zuständige Regierungsmitglied gemäß den 
dienstrechtlichen Bestimmungen. Die Bewerberin oder der Bewerber hat keinen 
Rechtsanspruch auf Betrauung mit der ausgeschriebenen Planstelle. Sie oder er 
hat keine Parteistellung. 

 (2a) Das Ausschreibungs- und Auswahlverfahren gemäß Abs. 2 entfällt, 
wenn die Planstelle mit einer Hochschullehrperson oder einer 
Hochschulvertragslehrperson besetzt werden soll und diese die bisherige 
Verwendung auf Grund eines gleichartigen Ausschreibungs- und 
Bewerbungsverfahrens gemäß Abs. 2 erlangt hat. 

(3) ... (3) ... 
(4) Die Bestellung von Lehrbeauftragten erfolgt durch das Rektorat. Durch 

die Erteilung eines Lehrauftrages wird kein Dienstverhältnis begründet. Das 
Lehrbeauftragtengesetz, BGBl. Nr. 656/1987, findet Anwendung. 

(4) Die Bestellung von Lehrbeauftragten erfolgt durch das Rektorat. Durch 
die Erteilung eines Lehrauftrages wird kein Dienstverhältnis begründet. Das 
Lehrbeauftragtengesetz, BGBl. Nr. 656/1987, findet Anwendung. Die 
Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133/1955, findet für Lehrbeauftragte 
Anwendung. 

(5) ... (5) ... 
§ 20. (1) Die Funktionen des Rektors oder der Rektorin (§ 13) und der 

Vizerektoren oder der Vizerektorinnen (§ 14) sowie die Planstellen für 
Hochschullehr- und Vertragshochschullehrpersonen (§ 18) sind im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung auszuschreiben. Die Ausschreibung kann zusätzlich auf andere 
geeignete Weise erfolgen. 

§ 20. (1) Die Funktionen der Rektorin oder des Rektors (§ 13) sowie die 
Planstellen für Hochschullehr- und Vertragshochschullehrpersonen (§ 18) sind 
auf der beim Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 
eingerichteten Website „Karriere Öffentlicher Dienst“ Jobbörse der Republik 
Österreich auszuschreiben. Die Ausschreibung kann zusätzlich auf andere 
geeignete Weise erfolgen. 

(2) Die Ausschreibung hat jedenfalls zu enthalten: (2) Die Ausschreibung hat jedenfalls zu enthalten: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 
 4. – im Fall des Vizerektors oder der Vizerektorin – das im 

Organisationsplan der Funktion zugewiesene Aufgabengebiet, 
 

 5. bis 7. ...  5. bis 7. ... 
(3) ... (3) ... 
§ 22. (1) und (2) ... § 22. (1) und (2) ... 

 (3) Planstellen für Lehrpersonen an eingegliederten Praxisschulen gemäß 
Abs. 1 sowie die Funktion der Schulleitung an eingegliederten Praxisschulen 
gemäß Abs. 1 sind durch das Rektorat auf der beim Bundesministerium für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport eingerichteten Website „Karriere 
Öffentlicher Dienst“ Jobbörse der Republik Österreich auszuschreiben. Die 
Ausschreibung kann zusätzlich auf andere geeignete Weise erfolgen. Die 
Besetzung erfolgt gemäß den dienstrechtlichen Bestimmungen. Die Bewerberin 
oder der Bewerber hat keinen Rechtsanspruch auf Betrauung mit der 
ausgeschriebenen Planstelle. Sie oder er hat keine Parteistellung. 

§ 28. (1) ... § 28. (1) ... 
(2) In der Satzung sind insbesondere folgende Angelegenheiten zu regeln: (2) In der Satzung sind insbesondere folgende Angelegenheiten zu regeln: 

 1. bis 6. ...  1. bis 6. ... 
 7. Art und Ausmaß der Einbindung der Absolventinnen und Absolventen 

der Pädagogischen Hochschule. 
 7. Art und Ausmaß der Einbindung der Absolventinnen und Absolventen 

der Pädagogischen Hochschule, 
  8. generelle Richtlinien für die Durchführung, Veröffentlichung und 

Umsetzung von Evaluierungen. 
(3) und (4) ... (3) und (4) ... 
§ 29. Das Rektorat hat einen Entwurf des Organisationsplanes zu erstellen, 

der dem Hochschulkollegium zur Stellungnahme vorzulegen ist und vom 
Hochschulrat zu beschließen ist. Der Entwurf des Organisationsplanes ist dem 
zuständigen Regierungsmitglied gemeinsam mit einer allfälligen Stellungnahme 
des Hochschulkollegiums zur Genehmigung vorzulegen. Die Gliederung der 
Pädagogischen Hochschule in Organisationseinheiten hat unter Berücksichtigung 
organisatorischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte der bestmöglichen 
Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zu dienen. Dabei können Institute 
vorgesehen werden. 

§ 29. Der Organisationsplan ist vom Rektorat entsprechend den von der 
zuständigen Bundesministerin oder vom zuständigen Bundesminister 
vorzugebenden Rahmenrichtlinien zu erstellen; dem Hochschulrat und dem 
Hochschulkollegium ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der 
Organisationsplan ist der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen 
Bundesminister zur Kenntnis zu bringen. Die Gliederung der Pädagogischen 
Hochschule in Organisationseinheiten hat unter Berücksichtigung 
organisatorischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte der bestmöglichen 
Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zu dienen. 

§ 30. (1) Das Rektorat hat unter den Gesichtspunkten der Sparsamkeit, § 30. (1) Das Rektorat hat unter den Gesichtspunkten der Sparsamkeit, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie im Rahmen der vom zuständigen 
Regierungsmitglied zu verordnenden Rahmenbedingungen einen Entwurf des 
Ziel- und Leistungsplanes für jeweils drei Jahre zu erstellen und diesen dem 
Hochschulrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Aufnahme der Angebote von 
Lehramtsstudien in den Ziel- und Leistungsplan setzt die Prüfung und die positive 
Stellungnahme des Qualitätssicherungsrates gemäß § 74a Abs. 1 Z 3 und 4 
voraus. 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie im Rahmen der von der 
zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister zu 
verordnenden Rahmenbedingungen einen Entwurf des Ziel- und Leistungsplanes 
für jeweils drei Jahre zu erstellen und diesen dem Hochschulrat zur 
Stellungnahme vorzulegen. Die Aufnahme der Angebote von Lehramtsstudien in 
den Ziel- und Leistungsplan setzt die Prüfung und die positive Stellungnahme des 
Qualitätssicherungsrates gemäß § 74a Abs. 1 Z 3 und 4 voraus. 

(2) Inhalt des Ziel- und Leistungsplans sind insbesondere: (2) Inhalt des Ziel- und Leistungsplans sind insbesondere: 
 1. strategische Ziele, Schwerpunkte, Profilbildung,  1. strategische Ziele, Schwerpunkte, Profilbildung, Stand und Entwicklung 

des Qualitätsmanagementsystems, 
 2. ...  2. ... 

(3) Der Hochschulrat hat den Entwurf des Ziel- und Leistungsplanes 
innerhalb von vier Wochen beschließen und die Vorlage an das zuständige 
Regierungsmitglied zu veranlassen. 

(3) Die Rektorin oder der Rektor hat den Entwurf des Ziel- und 
Leistungsplanes der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen 
Bundesminister gemeinsam mit einer allfälligen Stellungnahme des 
Hochschulrats zur Genehmigung vorzulegen. 

§ 31. (1) Das Rektorat hat dem Hochschulrat einmal jährlich einen Entwurf 
des Ressourcenplanes für das kommende Jahr zur Beschlussfassung vorzulegen. 

§ 31. (1) Das Rektorat hat einmal jährlich einen Entwurf des 
Ressourcenplanes für das kommende Jahr zu erstellen und diesen dem 
Hochschulrat zur Stellungnahme vorzulegen. 

(2) ... (2) ... 
(3) Der Hochschulrat hat nach Beschlussfassung die Vorlage des Entwurfs 

an das zuständige Regierungsmitglied zu veranlassen. 
(3) Die Rektorin oder der Rektor hat den Entwurf des Ressourcenplanes der 

zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister gemeinsam 
mit einer allfälligen Stellungnahme des Hochschulrats zur Genehmigung 
vorzulegen. 

(4) ... (4) ... 
Evaluierung und Qualitätsentwicklung Evaluierung und Qualitätssicherung 

§ 33. (1) Die Pädagogischen Hochschulen haben zur Qualitäts- und 
Leistungssicherung ein eigenes Qualitätsmanagementsystem aufzubauen und 
regelmäßig interne Evaluierungen vorzunehmen. 

§ 33. (1) Die Pädagogischen Hochschulen haben zur Qualitäts- und 
Leistungssicherung ein eigenes Qualitätsmanagementsystem aufzubauen, das die 
Aufgaben und das gesamte Leistungsspektrum der Pädagogischen Hochschule 
umfasst. Das Qualitätsmanagementsystem sieht regelmäßige Evaluierungen des 
Leistungsspektrums, insbesondere hinsichtlich der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
durch die Studierenden, hinsichtlich der Leistungen des Lehrpersonals in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung und in der wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen 
Forschung sowie hinsichtlich der Schulentwicklungsberatung, gemäß den in der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Satzung zu erlassenden Bestimmungen vor. 

(2) Gegenstand der Evaluierung sind die Aufgaben und Tätigkeiten sowie 
das gesamte Leistungsspektrum der Pädagogischen Hochschule. 

(2) Die Ergebnisse aller Evaluierungen sind den Entscheidungen der 
Organe der Pädagogischen Hochschule zugrunde zu legen. 

(3) Bei externen Evaluierungen haben die betreffenden Pädagogischen 
Hochschulen und ihre Organe die für die Evaluierungen erforderlichen Daten 
und Informationen (personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Z 1 DSGVO und 
sonstige Informationen) zur Verfügung zu stellen und sind zur Mitwirkung 
verpflichtet. 

(3) Die Rektorin oder der Rektor oder die zuständige Bundesministerin oder 
der zuständige Bundesminister kann bedarfsspezifische externe Evaluierungen an 
den Pädagogischen Hochschulen veranlassen. Der Aufwand für von der 
zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister veranlasste 
Evaluierungen ist vom Bund zu tragen. 

 (4) Bei externen Evaluierungen haben die Pädagogische Hochschule und 
ihre Organe die für die Evaluierungen erforderlichen Daten und Informationen 
(personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO und sonstige 
Informationen) zur Verfügung zu stellen und sind zur Mitwirkung verpflichtet. 

 (5) Das Qualitätsmanagementsystem der Pädagogischen Hochschule ist in 
regelmäßigen Abständen einem Qualitätssicherungsverfahren gemäß Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetz – HS-QSG, BGBl. I Nr. 74/2011, zu unterziehen. 

§ 34. (1) ... § 34. (1) ... 
(2) Das zuständige Regierungsmitglied hat durch Verordnung nähere 

Bestimmungen zu den §§ 30 bis 34 festzulegen. 
(2) Das zuständige Regierungsmitglied hat durch Verordnung nähere 

Bestimmungen zu den §§ 30 bis 32 sowie § 34 festzulegen. 
(3) ... (3) ... 
 Umfang der Studien im Sinne des Europäischen Systems zur Anrechnung von 

Studienleistungen 
 § 37. Der Umfang der Studien ist im Sinne des Europäischen Systems zur 

Anrechnung von Studienleistungen (European Credit Transfer System – ECTS, 
253/2000/EG, Amtsblatt Nr. L 28 vom 3. Februar 2000) in ECTS-
Anrechnungspunkten anzugeben. Mit diesen Anrechnungspunkten ist der relative 
Anteil des mit den einzelnen Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums zu 
bestimmen, wobei das Arbeitspensum eines Jahres 1 500 Echtstunden zu betragen 
hat und diesem Arbeitspensum 60 Anrechnungspunkte zugeteilt werden. 

Qualitätssicherung  
§ 47. Das Hochschulkollegium hat zur Sicherung der Qualität der Studien 

Maßnahmen zur regelmäßigen Überprüfung von Studienveranstaltungen 
einschließlich der Durchführung von Prüfungen zu treffen und diese dem 
Rektorat, dem Hochschulrat sowie dem zuständigen Regierungsmitglied zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kenntnis zu bringen. Die Ergebnisse sind zur Qualitätsentwicklung der 
Pädagogischen Hochschule sowie für die Fortbildung des Lehrpersonals 
heranzuziehen. 

§ 69. (1) bis (5) ... § 69. (1) bis (5) ... 
(6) Nähere Bestimmungen zur Einhebung des Studienbeitrages sind durch 

Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung festzulegen (Studienbeitragsverordnung). 

(6) Nähere Bestimmungen zur Einhebung des Studienbeitrages sind durch 
Verordnung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen 
Bundesministers festzulegen (Studienbeitragsverordnung). 

§ 74. Hochschulangehörige haben das Recht, eigene wissenschaftliche oder 
künstlerische Arbeiten selbstständig zu veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung 
der Ergebnisse der Forschung sind Hochschulangehörige, die einen eigenen 
wissenschaftlichen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet haben, dem geleisteten 
Beitrag entsprechend zu nennen. 

§ 74. Jede und jeder Angehörige der Pädagogischen Hochschule hat das 
Recht, eigene wissenschaftlich-berufsfeldbezogene oder künstlerische Arbeiten 
selbstständig zu veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse der 
Forschung und der Entwicklung und Erschließung der Künste sind Angehörige 
der Pädagogischen Hochschule, die einen eigenen wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet haben, als Mitautorinnen oder 
Mitautoren zu nennen. 

§ 80. (1) bis (16) ... § 80. (1) bis (16) ... 
 (17) Für das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2020 

geänderten oder eingefügten Bestimmungen und das Außerkrafttreten der durch 
dieses Bundesgesetz entfallenen Bestimmungen sowie für den Übergang zur 
neuen Rechtslage gilt Folgendes: 

  1. Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich der den § 37 betreffenden Zeile sowie 
§ 37 samt Überschrift, § 69 und § 74 treten mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft, 

  2. das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich der den § 33 und den § 82f 
betreffenden Zeilen sowie § 7 Abs. 2, § 12 Abs. 1 bis 2a, § 12 Abs. 9 Z 1, 
1a, 1b, 2, 4, 6 und 7, § 13 Abs. 2 Z 1, § 13 Abs. 3, § 13 Abs. 4, § 14 
Abs. 1 bis 4, § 15 Abs. 3 Z 3, 10, 12 und 13, § 17 Abs. 1 Z 5, § 18 Abs. 2, 
2a und 4, § 20 Abs. 1, § 22 Abs. 3, § 28 Abs. 2 Z 7 und 8, § 29, § 30 
Abs. 1, Abs. 2 Z 1 und Abs. 3, § 31 Abs. 1 und 3, § 33 samt Überschrift, 
§ 34 Abs. 2, § 37 samt Überschrift sowie § 82f samt Überschrift treten 
mit 1. Jänner 2021 in Kraft, 

  3. das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich der den § 47 betreffenden Zeile, § 17 
Abs. 1 Z 7, § 20 Abs. 2 Z 4 und § 47 samt Überschrift treten mit Ablauf 
des 31. Dezember 2020 außer Kraft. 

§ 82e. … § 82e. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 Übergangsrecht zur Mitgliedschaft im Hochschulrat 

§ 82f. Für alle Mitglieder eines Hochschulrates gelten bis zum Ende der am 
1. Jänner 2021 für den einzelnen Hochschulrat laufenden Funktionsperiode § 12 
Abs. 1 bis 8 und 10 bis 12 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. xxx/2020. 
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